% Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-12/1508-11
- fur die Landesregulierungsbehdrde -
Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnNWG i.V.m. § 32 Abs. 1Nr. 1,2, 5
und 10 ARegV

wegen Festlegung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
fiir die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018)

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fir Elektrizitdt, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

in Wahrnehmung der Aufgaben fir das Land Niedersachsen,

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg,
den Beisitzer Bernd Petermann
und den Beisitzer Wolfgang Wetzl,

gegeniber der Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH, Kochslandweg 20-22,
30823 Garbsen, vertreten durch die Geschaftsfiihrung,

- Netzbetreiber -
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enthalt Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse

am 03.07.2015 beschlossen:

1. Die kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbetreibers werden fir den
Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemal Anlage 8 dieses Be-
schlusses festgelegt.

2. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres
— erstmalig zum 01.01.2014 - die Erlésobergrenze fiir das jeweilige Kalender-
jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8
ARegV, dauerhaft nicht beeinflusshare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1

Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile
nach § 11 Abs. 5 ARegV andern.

3. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Ubergang von Netzen, Netzzusammen-
schlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverziglich schriftlich bei der
Beschlusskammer anzuzeigen.
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GRUNDE

l. Sachverhalt

Die Beschlusskammer hat gemaR § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be-
stimmung der Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die
Landesregulierungsbehdrde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat,
wurde gemaR § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG uber die Einleitung des Verfahrens informiert.

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus geméaR § 6 Abs. 1 ARegV

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbe-
treibers hat die Beschlusskammer gemal § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenpriifung zur
Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgefiihrt. Die erforderlichen Kostendaten des
Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Fur die Ermittlung des
Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemafR § 11 Abs. 2 ARegV
an den Gesamtkosten gemal: § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not-
wendig. Der Netzbetreiber hatte die Méglichkeit, Kostenanteile in der Uberleitungs-
rechnung umzubuchen.

Die von der Beschlusskammer danach ermitielten Gesamtkosten wurden dem Netz-
betreiber mit Schreiben vom 28.03.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit
Schreiben vom 02.05.2013 gemalR § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach
eingehender Wirdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe-
treiber mit Schreiben vom 06.09.2013 die aus ihrer Sicht beriicksichtigungsfahigen
Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehérigen
Anlagen 1 bis 3).

2. Ermittlung von Vergleichsparametern gemagR § 13 Abs. 3 ARegV

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern geméaR § 13 Abs. 3 ARegV durchflhren
zu kénnen, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die
keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemafR § 24 Abs. 4
S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz-
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betreiber Ubermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitdtskontrolle unterzo-
gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib-
ler Dateniibermittiungen aufgefordert, diese zu erldutern und, sofern eine Adjustie-
rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des
Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu (bemitteln.

3. Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemaR Anla-
ge 3 ARegV

Das Beraterkonsortium SwissEconomics / SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe-
nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den
Raumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhérung mit den Wirtschafts-
und Verbrauchervertretern gemal § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in
Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefuhrten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt.
Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Mdéglichkeit zur schriftlichen
Stellungnahme eingerdumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel-
lungnahmen eingegangen. Die Verbande VKU, GEODE und BDEW haben am
05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Dariiber hinaus sind Stel-
lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein-
Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen.

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes
Modell fiir die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio-
nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhérung der Verbénde zu ge-
ntgen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei
es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver-
bande schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens-
rechte verletzt wirden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen
(insb. konkrete Gitemale und VerteilungsgréRen zu den einzelnen Modellen) tber-
mitteln.

Des Weiteren kritisieren die Verbande, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter-
nehmen durch die Bundesnetzagentur geschatzt wurden. Dies sei unabhangig von
der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt wiirde,

dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni-
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gen mit vollstdndigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al-
lem kleinere Netzbetreiber keine vollstandigen Daten aufweisen nicht der Fall.

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbanden ausdriick-
lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der
noch nicht endgiiltigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei.

Aulerdem weisen die Verbande darauf hin, dass flr die Auswahl mdglicher Ver-
gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk-
turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darliber hinaus wird darauf hingewiesen,
dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten fir singular genutzte Betriebsmittel
(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren kénnte.

Weiterhin weisen die Verbande darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in
Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul-
tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitdten eingegan-
gen.

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die
Verbande Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurtickgehen, durften da-
her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte
und geforderte Heterogenitat sollte in der Parametrierung berticksichtigt werden (z.B.
durch Beachtung der Einspeisepunkte).

Zudem fordern die Verbande, dass ein Parameter berlicksichtigt werde, der die Netz-
lange Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ
GmbH ausdricklich hervor.

Als weiterer kritischer Punkt wird die héhere Versorgungsdichte stadtischer NB an-
gesehen. Um diesbeziiglich Nachteile auszuschlieBen, misse eine Second-Stage
Analyse durchgefiihrt werden. Aulterdem sei die Integration von Parametern, die ei-
ne héhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zahlpunkte), eine Méglichkeit den City-
Effekt zu verhindern.

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen
werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den

anderen Netzbetreibern unterscheide.
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Im Zuge der Modellfindung sei dariiber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse
Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt wirden. Dabei sei vor allem
das ,Vorsichtsprinzip” (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden.

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbande, dass es nicht klar ersichtlich
sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreier bereinigt
wurden. Aullerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund
statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly-
se die gleiche funktionelle Form zu verwenden.

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es
sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum
nicht.

AuBerdem wird explizit die Aufnahme der Zahlpunkte als Parameter in das Modell
gefordert. Der Grund hierfir liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab-
rechnungskosten hinreichend im Modell berlicksichtigt werden kénnten.

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht
detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht méglich
sei.

Zuletzt kritisieren die Verbande die Verwendung der gestutzten Normalverteilung.
Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative.

Am 23.09.2013 wurde den Verbanden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der
Kostentreiberanalyse Ubersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen.

In ihrer Stellungnahme fuhren die Verbdnde zunéchst aus, dass die Bundesnetza-
gentur noch immer kein endglltiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbande
weiterhin nicht endgtltig Stellung nehmen kénnten. Die Verbadnde erneuern daher
ihre Forderung nach einem physischen Anhérungstermin, nachdem ein endgltiges
Modell bestimmt wurde.

Die Verbande nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo-
dells nachfolgende Punkte:

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen volisténdig bei
der Parametrierung beriicksichtigt werden.

Seite 6 von 34



enthalt Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse

— Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Maodell
integriert werden.

— Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zahlpunkte in das Modell
Zu integrieren.

- Insbesondere die Leitungslangen von HS und MS sollen disaggregiert in das
Modell eingehen.

- Um ein vollstandiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um-
spannebenen im Modell geprift werden.

— Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden.

4. Anhorung

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 05.11.2013 Gele-
genheit gemal § 67 Abs. 1 EnNWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung

der Beschlusskammer zu dultern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei-
ben vom 18.11.2013 Stellung genommen.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen.

L. Rechtliche Wiirdigung

1. Zustandigkeit

Zustandige Regulierungsbehorde ist gemal § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die
Landesregulierungsbehérde. Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer
Aufgaben fur das Land Niedersachsen gemal dem ,Verwaltungsabkommen Uber die
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005
(Bekanntmachung: Niederséchsisches Ministerialblatt Nr. 44/2005, S. 945 f. vom
07.12.2005; in Kraft seit dem 08.12.2005) und der ,Ubergangsvereinbarung zum ge-
kiindigten Verwaltungsabkommen uber die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben
nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 25. November 2005 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Land Niedersachsen” vom 10.12.2013/17.12.2013
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(Bekanntmachung: Niedersachsisches Ministerialblatt Nr. 4/2014, S. 99 ff. vom
29.01.2014, in Kraft seit dem 01.01.2014).

2. Ermittlung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
nach § 4 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenzen des Netzbetreibers fir die zweite Regulie-
rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1
Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV.

Die Regulierungsbehérde bestimmt die Obergrenzen der zuldssigen Gesamterlése
eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlésobergrenze) gemal § 4 Abs. 1
ARegV nach Maligabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen-
derjdhrlichen Erlésobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG.

Gemal: § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte fir den Zugang zu Energieversor-
gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei-
te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert finf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV).
Die Beschlusskammer bestimmt die Erlésobergrenze fir jedes Kalenderjahr der ge-
samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjahrlichen Erlés-
obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis
2018) ergeben sich aus Anlage 8.

Die Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt
in der zweiten Regulierungsperiode gemafk § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel.

VPl
VPl o

EO t = KA anb, t + (KA wnbo +(1—Vt)-KAb.u)-[ —PF:)~EF:+Q1+(VK t— VK o) + St

Zur Bestimmung der Erlésobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni-
veau gemal § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile (Kgwi), die voribergehend nicht beeinflussbaren
(KA vnbo) Und die beeinflussbaren Kosten (KAp,o) zu ermitteln. Zur Gewahrleistung
des gleichmalRigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs-
faktor (V1) gemafl § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren
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Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert fir die um den sektoralen Pro-
duktivitatsfortschritt (PF{) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI/VPIy)
nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF ;) nach § 10 ARegV, das Quali-
tatselement (Q¢) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S )
nach § 5 Abs. 4 ARegV.

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der fiir die
zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des
Netzbetreibers findet sich in Anlage 8.

2.1. Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Emittiung der ka-

lenderjdhrlichen Erlésobergrenzen nach § 6 ARegV

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlésobergrenze erfolgt
auf Grundlage des § 6 ARegV. Fir die zweite Regulierungsperiode ist gemalt § 6
Abs. 1 ARegV eine Kostenprifung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1
StromNEV durchzufiihren.

Die Kostenpriifung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor
Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres. Dabei gilt gemaR § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen-
derjahr, in dem das der Kostenpriifung zugrunde liegende Geschéftsjahr endet, als
Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprifung auf der
Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011.

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011
ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehérigen Anla-
gen 1 bis 3.

2.2, Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 ARegV

Von dem gemal § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Héhe der
nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr
der jeweiligen Regulierungsperiode (KA 4n,0) ZU bestimmen.
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Auf Grundlage der Uberleitungsrechnung wurde der in den geméaR § 14 Abs. 1 Nr. 2
ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba-
ren Kostenanteile gemall § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta-

tion und der dazugehérigen Anlage 5 zu entnehmen.

2.3. Ermittlung der voriibergehend nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV

Als voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA . 0) gelten gemaR
§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi-
enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be-
einflussbaren Kostenanteile (KA gnb, 0). Somit gilt:

KA vnbo = (GK = KA 4nb, 0) * EW

In diesen sind gemal § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel-
len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die
Héhe der vortibergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

2.3.1; Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer-
te der Verteilernetzbetreiber nach Maltgabe der §§ 12 bis 15 ARegV.

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt fur alle Verteilernetzbetreiber,
die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage
des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu
§ 12 ARegV ergebenden Wertes.

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten
Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgefihrt, die unternehmensindividuellen Effizi-
enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 8. 1 ARegV). Der
Effizienzvergleich fiir Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un-
ter Berlicksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie
nach Malgabe des § 12 Abs. 2 bis 4a und der §§ 13 und 14 ARegV durchgefihrt.
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Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgefiihrten Methoden soll durch
eine den Mal3gaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa-

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers méglichst gut abgebildet wer-
den.

Ergeben sich kinftig auf Grund rechtskraftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-
tragliche Anderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt

der Effizienzvergleich von diesen nachtraglichen Anderungen unberiihrt
(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV).

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermdglicht es dem Netzbetreiber, seine relative
Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teiinehmenden Netzbe-
treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht
abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veranderung der jeweiligen
Effizienz fluhren. GemaR der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht
Aufgabe der Regulierungsbehtrde, den Netzbetreibern diesbezlglich Informationen
oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz
aufzuzeigen.

2.311. Methodik des Effizienzvergleichs

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me-
thodischen Vorgaben der §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu § 12 ARegV durch-
gefihrt.

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchfilhrung einer Kostentreiberanalyse ein soge-
nanntes ,doppeltes duales Benchmarking“ (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen,
in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten
(Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf-
wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1
Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef-
fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis
- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver-
gleichsparameter blieben dabei jeweils unverandert.

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen-

tare Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewahrleistet. Es wurden
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somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgefiihrt. Zugunsten des Netzbe-
treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt
vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12
Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV).

Fur Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt
gemall Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, fir alle an-
deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert.

Es wurde eine Ausreieranalyse durchgefiihrt. Ausreifler mit einer besonders hohen
Effizienz erhielten den Héchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV
i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreilter mit einer niedrigen Effizienz von
unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S.
1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Die Effizienzvergleiche werden getrennt fur Strom- und Gasverteilernetze durchge-
fuhrt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein-
beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittiung von Tei-
leffizienzen fir die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3
zu § 12 ARegV).

Methodische Grundlagen

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhillungsanalyse (Data Envelopment
Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier
Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchflihrung eines
Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12
ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den —
nach MaRgabe der Ausreilleranalyse — effizientesten Unternehmen (sogenannte
Frontierunternehmen).

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von
den Netzbetreibern mit dem besten Verhéltnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-
tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstoRt nicht gegen § 21 Abs. 5§ S. 4
EnWG. Durch die Anwendung des ,best-of-four” gemanR § 12 Abs. 3 und 4a ARegV
wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der Effizienzvorga-
be sichergestellt. Dariiber hinaus wird neben der 6konometrischen Ausreilteranalyse,
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die der Eliminierung von aulergewthnlichen Datenséatzen dient, eine dullerst grolt-
zlgige Ausreilerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12
ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak-

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt.

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Ubertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-
gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewahrleistet, dass den Netzbetrei-
bern ein angemessener mehrjahriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze
eingeraumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v.
60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten
der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berticksichtigen. Soweit notwendig,
kann darliber hinaus in Ausnahmefallen eine individuelle Anpassung der Effizienz-
vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einrdumung eines langeren Zeitraums
zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus
dem VerhaltnismaRigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen &ndern nichts an
dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmalstab, der sich nach den im Effizienzver-
gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54).

Dateneinhiillungsanalyse (Data Envelopment Analysis — DEA)

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen
Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line-
arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen
funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter-
stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler-
netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po-
sition des einzelnen Unternehmens gegenlber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos-
ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen naher am
effizienten Rand, welches die héchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame-
tern und Kosten erzielt. Bei Durchfilhrung der DEA sind nicht-fallende Skalenertrage
(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4
zu § 12 ARegV).
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Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis — SFA)

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-
sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-
stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsachlichen und den regres-
sionsanalytisch geschéatzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Stérterm und
eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von
Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge-
gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhéltnis
zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch-
fuhrung der SFA wurden konstante Skalenerirdge (constant returns to scale - crs)
unterstelit.

2.31.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbhehdrde gemall § 13 Abs. 1 ARegV Auf-
wandsparameter und Vergleichsparameter zu bericksichtigen. Insgesamt wurden
Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen.

2.3.1.21. Aufwandsparameter nach § 14 ARegV

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14
ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern
mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden.

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu-
nachst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maligabe der zur Bestim-
mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenpriifung nach § 6 Abs. 1 und 3
ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemaRk § 14 Abs. 1
Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbharen Kostenanteile nach § 11 Abs.
2 ARegV abzuziehen.

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde
gemal § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgefiihrt. Die

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre
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Vergleichbarkeit mdglichst gewahrleistet ist und Verzerrungen beriicksichtigt werden,
wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab-
schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen kénnen. Die nicht standardisierten

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehdérigen An-
lage 5 ausgewiesen.

2.3.1.21.1. Uberleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu-
lierung gemal § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Uberleitung der Kostenwerte
nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach
§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehd&ri-
gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme-

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehdrde dargestellt.

2.3.1.21.2. Vergleichbarkeitsrechnung nach
§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV

Die Kapitalkosten sollen gemal § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchflihrung des Effi-
zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit maglichst gewahr-
leistet ist und Verzerrungen beriicksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un-
terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti-
ken entstehen kénnen. Zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist
gemall § 14 Abs. 1 Nr. 3i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur
Ermittlung von Kapitalkostenannuitaten durchzuftihren.

Die Kapitalkosten umfassen gemal: § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi-
talzinsen gemal § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemaf
§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemaf § 7 StromNEV.
Die Bestimmung der Kapitalkosten fiir den Netzbetreiber nach Durchfiihrung der
Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da-
zugehdorigen Anlage 6 dargestelit.
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2.3.1.2.2, Vergleichsparameter nach § 13 ARegV

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Mallgabe des § 13 Abs. 3
ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind geméal § 13
Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der
Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-
fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf
Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes.

Die Parameter mussen gemaR § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar-
keit des Effizienzvergleichs zu stitzen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame-
ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemafi
§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder
mengenmafig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm-
bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere
nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden.

Vergleichsparameter kdnnen in Stromversorgungsnetzen gemalR § 13 Abs. 3 S. 4
ARegV insbesondere sein:

y die Anzahl der Anschlusspunkie,
2. die Flache des versorgten Gebietes,
3. die Leitungslé&nge,

4, die Jahresarbeit,
5. die zeitgleiche Jahreshochstlast oder

6. die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs-
energie.

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehdrde gemaf
§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter

8 Anzahl der Anschlusspunkte,

2. Flache des versorgten Gebietes,
3. Leitungslange (Systemlange) und
4, zeitgleiche Jahreshéchstlast
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zu berlcksichtigen. Darliber hinaus kénnen gemal § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere
Parameter nach Mafigabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden.

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer
oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf-
gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes kénnen gemal}
§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flachenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden.

Die Vergleichsparameter kénnen gemalk § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die
verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein
Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern
Ubermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise
aggregiert. Die Variablen wurden Uber Netzebenen, Druckstufen und Materialien
kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Flille von disaggregierten Variablen eine aussa-
gefahige Grole zu generieren. Eine Beschreibung der durchgefihrten Aggregatio-
nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Ubersen-

dung der Datenquittung fur den Effizienzvergleich mit tibersandt.

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemalt § 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualita-
tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis-
senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen-
schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die
Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den
analysierten moglichen Vergleichsparametern ausgewahlt. Durch die Auswahl der
Vergleichsparameter soll gemalk § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich-
barkeit méglichst weitgehend gewéhrleistet sein. Dabei sind gemalk § 13 Abs. 3 5. 9
ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berick-
sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschlieungs- und Anschlussgrad von
Stromversorgungsnetzen.

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung
weiterer Vergleichsparameter gemalt § 13 Abs. 3 ARegV durchfiihren zu kénnen,
wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgefuhrt.

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes-
netzagentur zunéchst einer umfassenden Plausibilitatskontrolle unterzogen. Unplau-
sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann
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wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten-
zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe-
treibern, wie unter |.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen tber-
sandt, die von den Netzbetreibern zu bestatigen waren.

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemafi § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV
Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehort.

Die Bundesnetzagentur hat gemalt § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be-

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver-
gleich einbezogen:

. Stromkreisldnge HS - Kabel

. Stromkreislange MS - Kabel

. Stromkreislange HS - Freileitungen
. Stromkreislange MS - Freileitungen
e Anschlusspunkte

s Zeitgleiche Jahreshéchstlast HS/MS
. Zeitgleiche Jahreshdchstlast MS/NS
. Zahlpunkte

. Installierte dezentrale Erzeugerleistung
. Versorgte Flache NS

e Stromkreislénge NS

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erlautert:

Stromkreisldnge in der Netzebene HS — Kabel:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene HS — Kabel” ist die
Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
HS. Bei unterschiedlichen Phasenldngen wurde die durchschnitiliche Lange in km
ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (iberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie stillgeleg-
te Kabel sind nicht zu berlicksichtigen.
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Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe
verwendet.

Stromkreislange in der Netzebene MS — Kabel:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene MS — Kabel" ist die
Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Kabel in der Netzebene
MS. Bei unterschiedlichen Phasenldngen wurde die durchschnittliche Lange in km
ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber Uberlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie stillgeleg-

te Kabel sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungsldngen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe
verwendet.

Stromkreislénge in der Netzebene HS - Freileitung:
Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene HS — Freileitung” ist
die Systemlange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der

Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen war die durchschnittliche Lange
in km zu ermitteln.

Die Stromkreislénge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber (berlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
triecben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulér genutzte sowie

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe
verwendet.
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Stromkreisldange in der Netzebene MS - Freileitungen:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene MS - Freileitungen”
ist die Systemlénge (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Freileitungen in der
Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenldngen wurde die durchschnittliche
Lange in km ermittelt.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber Uberlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singuldr genutzte sowie

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Alle Leitungsldngen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe

verwendet.

Anschlusspunkte:

Die ,Anschlusspunkte” umfassen folgende Netzanschlusspunkte:

(1) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher, Objeki-
und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um-
spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan-

schlilsse;

(2) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an fremde nachgelagerte Netz-

ebenen statffindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der
Weiterverteiler;

(3) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an eigene nachgelagerte Netz-
ebenen stattfindet;

(4) Netzanschlusspunkte, an denen eine Ubergabe an benachbarte Netz- oder
Umspannebenen stattfindet;

(5) Netzanschlusspunkte der Stralenbeleuchtung;
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(6) Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol-
gen,

(7) Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das
eigene Netz erfolgen und die dariiber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind,
an denen eine Ubergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin-
det.

Zur Berechnung wurden zunachst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der
Nummer (1) bis (6) der Netzebenen H&S, HS, MS und NS addiert. Danach wird die
Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die
Netzebene NS, die dartber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS
sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als
auch in Position (6) enthalten sind, muss — um eine Doppelzdhlung zu vermeiden —
diese Grélle einmal subtrahiert werden.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshdchstlast HS/MS:

Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshdchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet
die zeitgleiche Jahreshochstlast aller Enthahmen in der Umspannebene HS/MS ge-
messen in kW. Dabei handelt es sich um die héchste zeitgleiche Summe der viertel-
stindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS.

Zur Ermittlung der Gréfte wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in
der Netzebene MS beriicksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen-
tualen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12
Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres)
leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen der Sicherung
wieder in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshochstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor-
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rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshdéchstlast sich ergabe,
wenn alle Zahlpunkte ausgelastet waren.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet und beziehen sich auf den letzten

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Zeitgleiche Jahreshdchstlast MS/NS:

Die ,korrigierte zeitgleiche Jahreshéchstlast der Umspannebene MS/NS' beinhaltet
die zeitgleiche Jahreshdéchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge-
messen in KW. Dabei handelt es sich um die héchste zeitgleiche Summe der viertel-

stiindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS.

Zur Ermittlung der Gréfte wurde weiterhin der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in
der Netzebene NS berlcksichtigt.

Der Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu-
alen Anteil der Zahlpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo-
naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres) leer
steht und die ggfs. durch Einbau eines Zahlers und Einsetzen der Sicherung wieder
in Betrieb genommen werden kann.

Die zeitgleiche Jahreshochstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz-
betreiber gemeldeten Anteil der Zahlpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor-
rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshéchstlast sich ergabe,
wenn alle Zahlpunkte ausgelastet waren.

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der
Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet und beziehen sich auf den letzten
Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres.

Zahlpunkte:

Zahlpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst
wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zahlpunkte der
Netz- und Umspannebenen Hochst- bis Niederspannung addiert.
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Alle verwendeten Groen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge-

schlossenen Geschaftsjahres.

Installierte dezentrale Erzeugerleistung:

Die ,Installierte dezentrale Erzeugerleistung" ist die Summe der installierten Erzeu-
gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG),
die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Héchst- bis Niederspannung) ange-

schlossen sind, einschlieflich Solarenergie und Windenergie.

Zusétzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de-
zentralen Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz-
oder Umspannebene (Hochst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die
Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er-
zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Hochst- bis Nie-

derspannung) angeschlossen sind beriicksichtigt.

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im
Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Hohe verwendet und beziehen sich
auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschaftsjahres.

Versorgte Fliche NS:

Der Parameter ,Versorgte Flache NS" bezeichnet diejenige Flache innerhalb des er-
schlossenen Gebiets, die Uber das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver-
sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur
Bodenflache nach Art der tatsdchlichen Nutzung der Statistischen Landesamter.

Als versorgte Flache wird insoweit die bebaute Flache (,Gebaude und Freiflachen
(nur bebaute Flache)"; Flachenschliissel 100/200) sowie Strallen, Wege und Platze
(Flachenschiussel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren
Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flachenanteile be-
riicksichtigt. Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzessionsgebiet abziiglich
der nicht versorgten Flachen wie beispielsweise Walder, Seen, Flusse und nicht er-
schlossenen Gebiete.
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Die versorgte Flache bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen
Geschaftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe verwendet.

Stromkreisldnge NS:

Der verwendete Parameter ,Stromkreislange in der Netzebene NS" ist die System-
lange (Gesamtheit der drei Phasen L1+L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka-
bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlangen ist die durchschnittli-
che Lange in km zu ermitteln.

Die Stromkreislange erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig
dem Netzbetreiber {iberlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben
werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singular genutzte sowie stillgeleg-
te Leitungen sind nicht zu berlicksichtigen.

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislange auch die Hausanschlussleitun-
gen.

Zur Berechnung wurden die Stromkreislange der Kabel in der Netzebene NS und die

Stromkreislange der Freileitungen in der Netzebene NS addiert.

Alle Leitungslangen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag
des in 2011 abgeschlossenen Geschéftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in
der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Héhe
verwendet.

Eine Ubersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz-
betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten
Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei-
bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver-
gleichs findet sich in dem in Anlage A.BM beigefiigten Gutachten des Beraterkon-
sortiums SwissEconomics / SUMICSID.
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2.3.1.2.3. AusreiBeranalyse

Die Bundesnetzagentur hat fir die parametrische (SFA) und flir die nicht-
parametrische (DEA) Methode Analysen zur ldentifikation von extremen Effizienz-
werten (AusreilRern) durchgefiihrt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§
12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Fur Ausrei3er mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent
festgesetzt (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreif3er mit
einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent
(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV).

DEA

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreilter, wenn er flr
einen Uberwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmalistab gelten wirde (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen
Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die — bei Giltigkeit des ermittel-
ten Effizienzvergleichsmodells — fir mindestens die Halfte der Unternehmen im Da-
tensatz den Effizienzmalstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt,
dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatirlich grofien Einfluss auf die Effizienz
eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen
kritischen Wert Gberschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt.

Erganzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgefiihrt. Dabei waren
diejenigen Ausreil3er aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe-
ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand ibersteigen. Der Quar-
tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da-
tensatzes (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Bei der Effizienzwertanalyse unter Beriicksichtigung standardisierter Aufwandspara-
meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreilfer bewertet. Bei der Effi-
zienzwertanalyse unter Beriicksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreiler bewertet.
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SFA

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreilder, wenn er die
Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Malk beeinflusst (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV).

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgefiihrt, mit
denen ein numerischer Wert fiir den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte
Wert Gber einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreifter
aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE-
TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12
Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un-
ter Berlicksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter

Berlcksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreifler identifi-
Ziert.

2.3.1.24. Gutachten

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschlielilich einer einge-
henden Stellungnahme zu den Einwénden der Netzbetreiber wird auf das im Internet
als Anlage A.BM verdffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono-
mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Meni-
punkten: Beschlusskammern B Beschlusskammer 8 B Aktuelles).

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage
der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus
der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Malgabe des § 15 Abs.
1 ARegV grundsatzlich moglich.

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist
als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die fiir den Netzbetreiber in
den durchgefiihrten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er-
geben sich aus Anlage 9.
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2.4, Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile
nach § 11 Abs. 4 ARegV

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen
in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V ;) gleich-
maRig abzubauende individuelle monetar bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers,
deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss
(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetar bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
bers (I o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA gnp,0) und
den mit dem Effizienzwert gemalt § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge-
samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile
(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt:

lo = (GK — KA gnb,0) — (GK — KA 4np,0) * EW

241, Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemaR § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei-
le, die nicht dauerhaft oder voriibergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind.

Die Héhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen.

242 Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV

Die Festlegung der Erlésobergrenze durch die Regulierungsbehérde hat gemaR
§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er-
mittelten, monetér bewerieten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA )
unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V1) rechnerisch innerhalb einer Regulie-
rungsperiode gleichmalig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe).

Fir die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemaf
§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef-
fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie-
rungsperiode dauert gemafl § 3 Abs. 2 ARegV funf Jahre. Somit hat der Abbau der
ermittelten monetar bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
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nerhalb von funf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V ¢)
von 0,2 "t

Jahr t Vi
2014 1 0,2
2015 2 0,4
2016 3 0,6
2017 4 0,8
2018 5 1,0
2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV

Gemalt § 8 ARegV ergibt sich der Wert fir die allgemeine Geldwertentwicklung aus
dem durch das Statistische Bundesamt verdffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-
dex (VPI). Fur die Bestimmung der Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird
der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, fur das die Erlésobergrenze gilt,

verwendet (VPIy). Dieser wird ins Verhéltnis gesetzt zum VPI fir das Basisjahr
(VPI ).

Basisjahr ist gemalt § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. GemalR Statistischem Bun-
desamt betragt der VPI fur das Jahr 2011 102,10 und fiir das Jahr 2012 104,10 (ab-
rufbar im Internet unter: hitps://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche
nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI:/ VPl der in Anlage 1 zu § 7
ARegV aufgefiihrten Regulierungsformel ergibt das Verhaltnis des VPI fir das Jahr
2012 zum VPI fur das Jahr 2011 fiir das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode
(2014) einen Inflationsfaktor in Héhe von 1,0196.

Fir die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be-
schlusskammer die relative prozentuale Verdnderung des VPI des Jahres 2012
(104,10) gegeniber 2011 (102,10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor-
liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckméfig, da der Netz-
betreiber einerseits gemal § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Anderung des Verbrau-
cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlésobergrenze ver-
pflichtet ist und so andererseits eine méglichst sachgerechte Abschatzung der zu-
kinftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann.
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Es wurden somit folgende VPI-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer-
de diese nachfolgend, mit Ausnahme flr die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach-
kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach-
kommastellen):

Jahr VPI

2011 102,1
2012 104,1
2013 » 106,1
2014 108,2
2015 110,3
2016 112,5

Fur das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemaf ein
Inflationsfaktor in Héhe von 1,0396, flir das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi-
ode (2016) ein Inflationsfaktor in Héhe von 1,0599, fiur das vierte Jahr der zweiten
Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Héhe von 1,0807 und fur das flnf-
te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Héhe von
1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt.
Die Inflationsfaktoren fir die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr — d. h. die
relative prozentuale Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegentiber dem VPI
des Basisjahres 2011 — ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro-
zentwert dargestellt:

Jahr VPI./VPIl,
2014 1,96%
2015 3,96%
2016 5,99%
2017 8,07%
2018 10,19%

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der
kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 beriicksichtigt.

2.6. Genereller sektoraler Produktivitdtsfaktor nach § 9 ARegV

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlésobergrenzen zu
beriicksichtigen, wie sich die Produktivitat der gesamten Branche abweichend von
der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-
duktivitatsfaktor (PF ).
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Gemal § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitatsfaktor aus der
Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitatsfortschritts vom gesamiwirtschaft-
lichen Produktivitatsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent-
wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt.

In der zweiten Regulierungsperiode betrégt der generelle sektorale Produktivitatsfak-
tor fur Netzbetreiber jahrlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof
hat die Rechtmaligkeit der Regelung {iber den generellen sektoralen Produktivitats-
faktor nach § 9 ARegV bestétigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.).

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF, als der generelle sektorale Produkti-
vitatsfaktor nach MalRgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veranderungen des ge-
nerellen sektoralen Produktivitatsfaktors fir das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-
periode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver-
anderungen des generellen sektoralen Produktivitdtsfaktors fur das Jahr t der jeweili-
gen Regulierungsperiode im Verhaltnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode

(PFy) ergeben sich demgemalk mittels des folgenden Algorithmus:
PF:=(1+0,015)"t-1.

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV

Sofern der Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender-
jahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV
beantragt hat, wird (iber diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden.

2.8. Qualitdtselement nach § 19 ARegV

Auf die Erlésobergrenzen sind gemaf § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschlage vor-
zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit oder der Netz-
leistungsfahigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q ). Hinsichtlich des Quali-

tatselementes ergeht ein gesonderter Beschluss.
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2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV

Die Differenz zwischen den zuldssigen Erlésen und den vom Netzbetreiber unter Be-
riicksichtigung der tats&chlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlésen wird gemaf
§ 5 Abs. 1S. 1 ARegV jahrlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt
gemal § 5 Abs. 1S. 2 ARegV flr die Differenz zwischen den fur das Kalenderjahr
tatsachlich entstandenen Kosten fur die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen
und den in der Erlésobergrenze diesbezuglich enthaltenen Ansatzen.

Die Differenzen sind gemaR § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Héhe des im jeweiligen Kalen-
derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge-
bundene Betrag ergibt sich gemaRl § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von
Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemaR § 5 Abs.
2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo-
genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Umlaufs-
rendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten.

Ubersteigen die tatsachlich erzielten Erlése die nach § 4 ARegV zuldssigen Erldse
des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5%, so sind ge-
maRk § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Mallgabe des
§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlésobergrenze innerhalb der Regu-
lierungsperiode auf Grund der Anderungen der jahrlich verbuchten Differenzen
nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemaR § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt.

Der Saldo des Regulierungskontos gem. § 5 Abs. 4 ARegV wird gem. Anlage SR
nebst den dazugehdrigen Anlagen A1 bis A5 ermittelt. Die sich daraus ergebenden
Anpassungsbetrage werden in Anlage 8 ausgewiesen.

2.10. Freiwillige Selbstverpflichtung (Verlustenergie)

Der Netzbetreiber hat bezuglich der Beschaffungskosten fir Verlustenergie eine
freiwillige Selbstverpflichtung abgegeben. Dementsprechend sind die in der Aus-
gangsbasis enthaltenen Kosten fiir die Beschaffung von Verlustenergie (Position
1.1.1.1.) anzupassen. Die Kosten fir die Beschaffung von Verlustenergie werden
daher als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile entsprechend den Regelung
der freiwilligen Selbstverpflichtung fir die Dauer der zweiten Regulierungsperiode
(2014 - 2018) in folgender H&he beriicksichtigt:
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Menge 2006 X Referenzpreis = Verlustenergiekosten
[kWh] [€/kWh] [€]

L 1 6054 |

Il Meldepflichten

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG
i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

Gemal § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Anderung des Ver-
braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlésobergrenze jeweils
zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Anderung von
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 8, 8b bis
11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemalR § 11 Abs. 5
ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlésobergrenze bedarf es ausweislich § 4
Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fallen nicht.

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlésober-
grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegriindung in die Festlegung aufzunehmen
(BR-DrS.417/ 07, S5.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlésobergrenzen
wird daher gemal § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV iV.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals
ausdriicklich angeordnet. Hiermit soll die Méglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

V. Netziibergidnge

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m.
§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV.

Gemal § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Ubergang von Net-
zen, Netzzusammenschlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen.
Nach Maligabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die
Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den
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zulassigen Datentragern und Ubertragungswegen treffen. In Ausiibung dieser Be-
fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zégern den Uber-
gang von Netzen, Netzzusammenschlisse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV
anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah
von dem Sachverhalt erfahrt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26
ARegV eingehalten werden. Damit soll die Méglichkeit eréffnet werden, die Verpflich-
tung nach § 94 EnWG durchzusetzen.

V. Gebiihren

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG.

VL. Anlagenverweis

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehérigen Anlagen 1 bis 7, die
Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehorigen Anlagen A1 bis A5 sowie
die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses..
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza-
gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genigt, wenn die
Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift:
SchloRplatz 2, 29221 Celle) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fir die Beschwerdebegriindung betragt
einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag
von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts veriangert werden. Die Be-
schwerdebegriindung muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und
seine Abanderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen
und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stitzt, enthalten. Die Beschwerde-
schrift und Beschwerdebegriindung missen durch einen Rechisanwalt unterzeichnet
sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 03.07.2015

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
@3@&\,&\03) %Eﬁzmm“ L/(‘/W
Karsten Bourwieg Bernd Petermann Wolfgang Wetz|
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- Beschlusskammer 8 - Aktenzeichen: BK8-12/1508-11

- fur die Landesregulierungsbehorde -

Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus,
der Aufwands- und Vergleichsparameter

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlésobergrenze, Feststellung der

Aufwandsparameter und Vergleichsparameter

0. Vorbemerkung

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprifung erfolgt
nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie-
rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschéfts-
jahres. Dabei gilt gemalk § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der
Kostenpriiffung zugrunde liegende Geschéaftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der
Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenpriifung auf der Grundlage der Kostendaten
des Basisjahres 2011.

Zentraler Malstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe-
werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe-
werbsdefizit der Netzmarkte reagiert: Als natirliche Monopolisten besteht fur die
Netzbetreiber kein Anreiz, inre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation
strukturell wettbewerbsdefizitarer Markte zielt die Regulierung auf die Simulierung
von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie-
rendem Wettbewerb herausbilden wirden. Funktionierte der Wettbewerb, hatte jeder
Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie
maoglich zu reduzieren. Monopolgewinne kénnte er nicht erzielen.

Fir die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen
fur die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1
ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (8§ 4 — 10) StromNEV zu ermitteln. Gemal § 4



Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten
nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori-
schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlése und
Ertrage nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemaR § 10 StromNEV zu
beriicksichtigen.

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen
Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S.
1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang
nach einstellen wiirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG):

,Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsfiihrung, die denen
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen missen,
unter Beriicksichtigung von Anreizen fir eine effiziente Leistungserbringung und ei-
ner angemessenen, wettbewerbsfahigen und risikoangepassten Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals gebildet. [...] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden,
durfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb
nicht einstellen wiirden, nicht berlicksichtigt werden.“



1 Aufwandsgleiche Kosten

1.0. Allgemeines

GemaR § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach
MaRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu ber{ick-
sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er-
stellten Gewinn- und Verlustrechnungen fiir die Elektrizitdtsiibertragung und Elektrizi-
tatsverteilung zu entnehmen.

Gemal § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs.
StromNEYV statuiert, ist dabei die Berlicksichtigung von Plankosten und -erlésen aus-
geschlossen. Kosten und Erlése bzw. Ertréage, die dem Grunde oder der Hohe nach
auf einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung
bezieht, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu beriicksichtigen.

a) Aufwandsgleiche Kosten

Aufwandsgleiche Kosten sind zu beriicksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz-
betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und
strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1
StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden
Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen wiirden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG).
Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug
zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursachlich aus dem Betrieb des Netzes
entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht
zu beriicksichtigen. DemgemaR sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem
Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitaten zu-
zuordnen sind, grundsétzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be-
ricksichtigungsfahig.

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet fir die Tatsache, dass die
geltend gemachten Aufwendungen tatsachlich entstanden sind. Dies ergibt sich be-
reits aus der Natur der zu prifenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe-
sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgange sind der Beschluss-
kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele-
vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts-
ermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behérde, den Sachverhalt in eigener
Verantwortung aufzuklaren (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegen-
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heiten des Netzbetreibers gegeniiber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermitt-
lungspflicht der Verwaltungsbehérde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa-
chen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR
79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten
sind nicht anerkennungsféhig (so auch: OLG Dusseldorf, VI-3 Kart. 472/06 (V) und
BGH, EnVR 6/08).

b) Schliisselung von Kostenpositionen

Einzelkosten des Netzes sind gem. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord-
nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als
Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten (ber eine verursa-
chungsgerechte Schliisselung dem Elektrizitatsiibertragungs- oder Elektrizitatsvertei-
lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schiiissel missen sachgerecht sein und
den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlussel sind fiir sachkundige Dritte
nachvollziehbar und vollstandig zu dokumentieren. Anderungen eines Schliissels
sind nur zuldssig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfir mafgeblichen
Griinde sind nachvollziehbar und vollstéandig zu dokumentieren.

Die Darlegung einer sachgerechten Schliisselung kann durch Schlissel gestitzt
werden, die eine moglichst groRe Nahe zur tatséchlichen Kostenverteilung aufwei-
sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver-
teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz-
oder Gewinnschlissel. Die Beschlusskammer behalt sich somit vor auch sachge-

rechtere Schliisselungen zur Anwendung zu bringen.

c) Besonderheiten des Geschéftsjahres

Soweit Kosten dem Grunde oder der Héhe nach auf einer Besonderheit des Ge-
schéaftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenpriifung bezieht, bleiben sie bei der
Ermittlung des Ausgangsniveaus unberiicksichtigt. Eine Besonderheit des Ge-
schaftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch
wiederkehren, sondern ausschliefdlich, dem Grunde oder der Héhe nach, einmalig im
Basisjahr i.5.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV
liegt die Uberlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm-
ten Geschéftsjahres als Grundlage fir die Festlegung der Erlésobergrenzen dann
gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschafts-
jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 — ,EnBW Re-
gional AG"). Mit diesem Konzept ware nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos-

4



tenpriifung 2011 auch insoweit Grundlage fur die Festsetzung der Erlésobergrenzen
bildete, als dort Besonderheiten berlcksichtigt sind, die ausschlieBlich in diesem Ge-
schéftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten
dem Grunde oder der Héhe nach eine Besonderheit des Geschéftsjahres darstellen,
wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Héhe nach nicht angefallen sind
und somit das Kostenniveau signifikant gegeniiber den Kosten der Vorjahre erhéhen.

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset-
zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei-
bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEYV sind folglich nicht jedwede angesetzte
Hohe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst wiirden dem Effizi-
enzvergleich woméglich auch nur ineffiziente Kosten zugefiihrt, deren Ineffizienz im
Vergleich untereinander nicht identifizierbar ware. Insofern erfullt § 4 Abs. 1 Strom-
NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung
mehrerer Jahre) oder besonders teure MalRnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver-
rateten Héhe anerkannt werden und nicht ggf. fiinfmalige Beriicksichtigung in der
Kalkulation finden.

Die Beriicksichtigung von Plankosten und -erlésen ist gem. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV
ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom-
NEV bei der Durchfiihrung der Kostenpriifung zur Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlése bzw. Ertrage, die auf
einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV
ebenfalls nicht zu beriicksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem
Grunde oder der Héhe nach auf einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen,
auf das sich die Kostenprifung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus-
gangsniveaus unberiicksichtigt.

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Riickstellungen)
Rickstellungen werden fur eine Verpflichtung, tiber deren Hohe und Eintreten Unsi-
cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rickstellungen erfolgt im Wege einer
aufwandswirksamen Zufiihrung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit
hinreichend grolRer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann.

Gemal den Regelungen der StromNEV kénnen aufwandsgleiche Kosten gemal §4
und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV
Uberfuthrt. Dementsprechend kénnen Zufilhrungen von Rickstellungen sofern diese
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betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschéftsjahres darstellen als
Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbrauche von Riickstellungen
kénnen nicht angesetzt werden.



1.1. Materialkosten
1.1.1. Aufwendungen fiir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

1.%:1% Aufwendungen fiir die Beschaffung von Verlustenergie

Bei der Ubertragung von Elektrizitét in elektrischen Systemen entstehen zwangslau-
fig Energieverluste in Form von Stromwarmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor-
matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elekirischen
Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be-
trachtung der Zahlung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zahlung der Aus-
speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur-
sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver-
lustenergiebilanzkreis zu fihren. Die im Rahmen dieser Kostenpriifung relevanten
Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr
2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die
nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht
Bestandteil dieser Position.

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber fir das Kalender-
jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser flieit bei der Be-
stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemal §§ 12 - 14 ARegV
mit ein.

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob
die relative Hohe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat
eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene
durchgefiihrt. Die Stichprobe, lber die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150
Netzbetreiber in Zustandigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde
das Verhaltnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge-
speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er-
zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind
ggf. durch Konfidenzintervalle erhéht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist
sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS [< 1,0 %];
MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor Uberschritten, so sind die ent-
sprechenden Mengen nicht berlicksichtigungsfahig, es sei denn, der Netzbetreiber
legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsachlich angefallen sind und die
Uberschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht.



Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht.

Verlustenergie

Mengenermittlung

. ; : genehmigle uif
Veriustenergie Basis Abwelchung Vorgabe BNatzA Berechnungswert
Ebena [KWh) [kWh] relativ ralativ Adweching [KWh]
relativ
H&S 0,50%
HES/HS 0,50%
HS 0,50%
HS/MS 0,50%
MS 0,54% 1,00% 0,54%
MS/NS 0,79% 1,50% 0,79%
NS 2.13% 3,20% 2,13%
Kostenarmittiung
Berechnungswerl Preis VNE Kosten
Shene [kWh] {et./KWh) (EUR]
H&S
HBS/HS
HS
HSIMS
MS
MSINS
NS
Beantragie Kosten NB [EUR]
genshmigte Kosten BNeizA [EUR]
Kirzung [EUR]
Die angegebene Kostenposition ist mit- anzusetzen.
1.1.1.2. Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler

Erzeugungsanlagen
Unter den Aufwendungen fur Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu-
gungsanlagen sind Aufwendungen fir den EEG- und den KWKG-

Walzungsmechanismus sowie die Entgelte fiir dezentrale Einspeisung gemalt § 18
StromNEV dargestellt.

1.1.1.21. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-MaBnahmen)

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und verguteten Strom aus Erneuerba-
ren Energien bundesweit gleichmaBig verteilt wird. Dies wird durch den EEG-
Walzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergiitet ihn nach den im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen. In der zweiten Stufe leitet der
Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) und erhilt von diesem einen finanziellen Aus-
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gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent-
sprechen dabei den Ertragen aus dem finanziellen Ausgleich.

Die Differenz in Héhe von -ist auf periodenfremde Effekte zuriickzufiihren. Dif-
ferenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde
Effekte), werden tber die Aufwandsseite neutralisiert. Die angegebene Kostenpositi-
on in Héhe von_st verandert um | 1z  sctzen.

Bei Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba-
re Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.2. Nach KWK-G

Das KWK-G férdert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge-
setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwarme. Zur bundesweiten Vergleich-
mafRigung der KWK-G-Férderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschliefen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergitung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fur den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Foérderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrédge des Verteilernetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfugige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf
aus.

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen
Dritten (z. B. Stromhandler) verkaufen. In diesem Fall erhélt er vom Netzbetreiber
lediglich den KWK-Zuschlag vergitet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge-
lagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

Die Differenz in Héhe von- ist auf periodenfremde Effekte zurlickzufiihren.
Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde
Effekte), werden tber die Aufwandsseite neutralisiert. Die angegebene Kostenpositi-



Bei Aufwendungen fur Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan-
lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile gemalt § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.3. Nach § 18 StromNEV

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom
Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegeniber den vorgelagerten Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten
zu beriicksichtigen.

Der Ansatz der vermiedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf-
wendungen flur Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen
nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein-
flussbare Kosten gemafR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8 ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Malinahmen

Die Aufwendungen fir Einspeisemanagement — MalRnahmen umfassen die Entscha-
digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemal §§ 11 und 12 EEG kdnnen Netzbetreiber
bei einer Netziiberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch-
stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem
EEG oder dem KWKG geférdert werden, eingreifen, um die stérende Netziiberlas-
tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von
Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfir eine Entschadigung.

1.1.1.3. Betriebsverbrauch

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut-
zung verwendet. Dieser auf tatsdchlich gemessenen Werten beruhende Letztver-
brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein.
Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genltigen, als
dass keine {iberhéhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden.
Als Vergleichsmafistab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemal
FSV Verlustenergie fur das Jahr 2011 heranzuziehen.
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1.1.1.4. Aufwendungen fiir Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen fiir den
Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen

Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte
aus Griinden der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor
der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun-
gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be-
treiber von Elektrizitdtsverteilernetzen wéahlen zwischen dem synthetischen oder dem
analytischen Verfahren.

Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhandler die erwarte-
ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be-
rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das
analytische Lastprofil hat fiir den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein-
kundenlast auf die Stromhéndler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste-
hen keine Kosten fir den Netznutzer.

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein-
kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhé&ndler speisen
Elektrizitat auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim
synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Héhe der Leistungsabweichung.
Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Handler
abzurechnen und somit fur die Netzkosten neutral.

Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos-
ten auf die Handler berwalzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer-
den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwirdig, ob Giberhaupt
Kosten fiir diese Position in den Netzentgelten beriicksichtigt werden kénnen.
Dariiber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowonhl
Kosten als auch Erlése generiert werden kénnen. Je nachdem, ob der Differenzbi-
lanzkreis Gber- oder unterspeist ist, muss die Uberschiissige Energie verkauft oder
die bendtigte Energie gekauft werden. Erlése kénnen beispielsweise dann entstehen,
wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Uberschusses gréfRer ist als die
Ausgleichsenergiemenge zum SchlieBen der Liicke. Erlése entstehen auch dann,
wenn der Verkaufspreis hoher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da-
von aus, dass sich Kosten und Erlése im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die-
sem Grund halt es die Beschlusskammer fiir sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un-
gunsten des Netzbetreibers keine Erlése oder Kosten bei der Bestimmung des Aus-
gangsniveaus zu berlicksichtigen. Dementsprechend wurde die angegebene Kos-
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tenposition in Héhe von_geki]rzt. Eventuell vorhandene Erlése wurden
ebenfalls gekirzt (siehe Position 5.7.4).

1.1.2. Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

Unter den Aufwendungen fir bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun-
gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen fur Blindstrom, fur Giberlassene
Netzinfrastruktur, fur singuldr genutzte Betriebsmittel, flir durch Dritte erbrachte Be-
triebsfithrung und far durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistun-
gen dargestellt.

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla-
ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich
dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S.1
Nr. 4 ARegV (vgl. Kapitel 7).

Zu den vorgelagerten Netzkosten zahlen neben den Kosten fir Leistung, Arbeit,
Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:

» Aufwendungen fiir Netzreservekapazitat (vgl. 1.1.2.1.a.)

e Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.)

s Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.)
e Aufwendungen fir Blindstrom (1.1.2.2))

¢ Aufwendungen fur singulér genutzte Betriebsmittel (1.1.2.4.)

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen fiir Netzreservekapazitit

Netzbetreiber haben die Mdglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber
zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um héhere vorgelagerte Netzkosten auf-
grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen
oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Jahreshéchstlast und den Aufwendungen fiir Netzreserveka-
pazitdt. Die in der Erlésobergrenze enthaltenen Ansatze sollen wertmafig dem Be-
trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber fur die

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazitat in Rechnung gestelit
wird.
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Bei Aufwendungen fir Netzreservekapazitat handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV (vgl. Ka-
pitel 7).

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemaB § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern,
die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene
gemaR § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8
zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fallen der Kostenwélzung nach
§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset-
zungen fir die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den
Netzbetreiber zu erbringen.

Bei Aufwendungen gemafR § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem
Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4
ARegV (vgl. Kapitel 7).

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen fiir unterspannungsseitige Messung

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein
Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der
Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er-
l6se des vorgelagerien Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des
Regulierungskontosaldos abgeglichen.

Bei Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde
nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV
(vgl. Kapitel 7).

1.1.2.2. Aufwendungen fiir Blindstrom

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen
kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen ftritt nach
Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspétet auf (induktive Blindleistung).
Bei Kondensatoren ftritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber
erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach
(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte Uber-
schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung = 90 %), muss der Netz-
betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen.
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Bei Aufwendungen fir Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte
Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV.

1.1.2.3. Aufwendungen fiir liberlassene Netzinfrastruktur

Unter der Position ,Aufwendungen fir Gberlassene Netzinfrastruktur’ sind regelma-
Rig die sog. Pachtentgelte fiir die Uberlassung betriebsnotwendiger Anlagegiiter zu
erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder
teilweise nicht Eigentimer des entsprechenden Anlagevermégens ist, sondern ihm
dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung (,Pachtvertrag”) vom Eigen-
timer zur Nutzung, d. h. fir die Zwecke des Netzbetriebs, berlassen wird. Die aus
der Uberlassung des Anlagevermégens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden
Kosten (,Pachtzins®) sind nur bis zu der H6he anerkennungsféhig, wie sie anfielen,
wenn der Netzbetreiber Eigentiimer der Anlagen ware. Maligeblich sind somit die
Kapitalkosten des durch den Verpéachter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen,
Zinsen und Gewerbesteuer). Fur die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der
Gewerbesteuerhebesatz des Verpachters maligeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau-
kostenzuschiisse sind zu berilicksichtigen. Grundlage der Prifung und damit einer
Anerkennung von Kosten sind die eingereichten Verpachterbégen.

1.1.2.4. Aufwendungen fiir singuldr genutzte Betriebsmittel

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird fiir bestimmte Anschlusssituationen (singular ge-
nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin-
gular genutztes Betriebsmittel, wenn ,ein Netznutzer sdmtliche in einer Netz- oder
Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschlielich selbst nutzt®. Das
kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn
mit dem 380-kV-Héchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den
gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines ,angemessenen Entgelts" ermittelter
Wert festgelegt. Bei Aufwendungen fiir singular genutzte Betriebsmittel handelt es
sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 4 ARegV.

1.1.2.5. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsflihrung
Aufwendungen fur durch Dritte erbrachte Betriebsfihrung betreffen regelmalig Ver-
tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst-
leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maximal in der H8he anzusetzen, wie
sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen wirde.

14



Grundlage der Prifung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfiih-
rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen fur die sieben wertmaRig groR-
ten Dienstleistungsvertrdage mit verbundenen Unternehmen i.S.d. § 6 b Abs. 2
EnWG. MaRgeblich fur die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten
Kosten sind somit die KalkulationsmaRstébe nach der StromNEV.

Darliber hinaus missen die Dienstleistungsvertrdge einem Fremdvergleichsmalistab
standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergitungssatze ist
vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. |. d. R. hat der Netzbetreiber in
nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat
bzw. die Vergabe von Dienstleistungsauftragen im Wege der Ausschreibung erfolgt
ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung kostenseitig natirlich nicht
den Wert Ubersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff.

1.1.2.6. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhal-
tungsleistungen

Fir die Aufwendungen flr durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleis-
tungen sind die gleichen Malstdbe heranzuziehen wie fur Aufwendungen fir durch

Dritte erbrachte Betriebsfilhrung. Es gelten daher die Ausfilhrungen zu 1.1.2.5 ent-
sprechend.

1.2. Personalkosten

Personalkosten setzen sich aus den Kosten fiir Gehélter und Léhne (Lohnkosten),
aus den Kosten fir soziale Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan-
teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren-
ten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei-
willigen Personalnebenkosten gem. § 275 1l Nr. 8 und Ill Nr. 7 HGB (Aufwendungen
fur Altersversorgung und fir Unterstitzung, z.B. Zuschisse an Pensionskassen,
Gratifikationen, Werkkiichen, Werkswohnungen, Unterstiitzungseinrichtungen, Aus-
gaben fur kulturelle und sportliche Foérderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen.
Anerkennungsfahige Personalkosten missen sich immer auf einen Arbeitnehmer
des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen.

1.2.1. Léhne und Gehilter

Unter der Position Léhne und Gehalter werden die Bruttobetrége der Arbeitsentgelte
zusammengefasst. Zu Léhnen und Gehaltern gehéren alle Vergitungen, die die Be-
legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschaftsfihrer sowie Mitglieder
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des Vorstands erhalten, gleichgultig in welcher Form sie gewahrt werden, also auch
Sachbeziige, Aufwandsentschadigungen etc. Die Buchung von Léhnen und Gehal-
tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege fiir berech-
nete und gezahlte Léhne und Gehélter kénnen Lohnlisten und Gehaltslisten sein.

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe-
der
¢ beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in
(1) Léhne und Gehélter sowie
(2) soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung und fur Unterstit-
zung

oder

e beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskosten,
Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgelbten Betriebs- und Personalratsta-
tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und
Kosten von Betriebskindertagesstatten fur Kinder der im Netzbereich beschaftigten
Betriebsangehdrigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un-
ter 1.2.1. aufgefihrt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche
Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31.
Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelm&Rig neu zu-
zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das lbliche Mal
nicht Oberschreiten darfen.

1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und fiir Un-
terstiitzung

Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB (Ar-
beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und
aus den freiwilligen Personalnebenkosten gem. § 275 Il Nr. 8 und Il Nr. 7 HGB
(Aufwendungen fur Altersversorgung und fiir Unterstitzung, z.B. Zuschisse an Pen-
sionskassen, Gratifikationen, Werkktchen, Werkswohnungen, Unterstiitzungseinrich-
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tungen, Ausgaben fur kulturelle und sportliche Férderung der Belegschaftsmitglie-
der).

1.2.2.1 Altersversorgung

Gem. § 275 Il Nr. 8 und Ill Nr. 7 HGB kdnnen Aufwendungen fir die Altersversor-
gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. fir die Kalkulation von Bedeutung sind.
Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Ubernahme jeglicher Aufwendungen in
die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen fir
Altersversorgung und fir Unterstitzung) sind der Héhe nach anerkennungsfahig,
wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhaltnis stehen. in effi-
zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter
Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb Uber den Er-
I6s durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Inshesondere die betriebli-
chen Altersversorgungsmalnahmen und Aufwendungen fir Vorruhestandsregelun-
gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches MaR begrenzt. Die Anspriiche der Ar-
beitnehmer selbst werden durch diese Prufung nicht betroffen.

Die Finanzmittel der gesammelten jahrlichen Zufiihrungen zu den Rickstellungen fiir
Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in
Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1.

122.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen

Kosten flr soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gem. § 275 Il Nr. 6b HGB
(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-,
Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind
agf. beriicksichtigungsfahig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi-
zienzgedanken Rechnung tragen.

1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Fremdkapitalzinsen sind gemal § 5 Abs, 2 StromNEV in ihrer tatsachlichen Auf-
wandshéhe zu berlicksichtigen, héchstens jedoch in der Hohe kapitalmarktublicher
Zinsen fur vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege-
lung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan-
zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen.
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Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi-
tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit-
verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah-
me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher
erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen
Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gliltigen Kreditkondi-
tionen entsprachen. Zur Prifung der Angemessenheit sind hierfir Plausibilisierungs-
zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhéht um ei-
nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausfihrungen zur Eigenkapitalverzinsung)
widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die
Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes-
bank veréffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emit-
tenten — Anleihen der &ffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert-
papiere inldndischer Emittenten — Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFIs) und der
Umlaufsrendite inlandischer Inhaberschuldverschreibungen — Hypothekenpfandbriefe
und der Addition eines Relevanzabstandes in Hohe von 0,1%. Kreditkosten, die aus
einer Kreditaufnahme mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsétzlich anzu-
erkennen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei
denn, dass eine Umfinanzierung unter Beriicksichtigung etwaiger Vorfalligkeitsent-
schadigungen zu geringeren Kreditkosten fihren wiirde.

Die im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" von dem Netzbetreiber eingetragenen
Betrage fur ,Zinsen und ahnliche Aufwendungen® werden mit Hilfe der genannten
jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon
aus, dass die zu den genannten Betragen korrespondierenden Zinssatze Uberhdht
sind, wenn diese Uber den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall
wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim-
mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli-
che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben
im Tabellenblatt ,A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene
Kapital des Kalenderjahres 2011 fur das jeweilige Darlehen herangezogen.

Die sich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position ,1.3. Zinsen und ahn-
liche Betrage" ergebenden Kirzungsbetrage werden in der Position ,1.3.3. gegen-
uber Kreditinstituten“ in Summe verbucht.
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1.3.1. gegeniiber verbundenen Unternehmen

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedirfen stets
einer kritischen Uberpriifung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch
der gewahlten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch
insoweit die zuvor beschriebenen Grundséatze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe-
treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver-
starkte Nachweislast hinsichtlich der Marktiblichkeit der Kreditbedingungen.

1.3.2. gegeniiber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhdltnis besteht
Es gelten die Ausfiihrungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend.

1.3.3. gegeniiber Kreditinstituten

Zinsen fur Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern
sind grundséatzlich zu beriicksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber glinstige-
re Kreditaufnahmeméglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfligung
standen. Soliten sich bei der Priifung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss
der Netzbetreiber darlegen, dass keine ginstigere Finanzierungsmdglichkeit be-
stand. Aus der beschriebenen Prifung des eingereichten Darlehensspiegels ergibt
sich fur das am 30.05.2005 aufgenommene Falligkeitsdarlehen ein zum Zeitpunkt
der Darlehensaufnahme tiberhdhter Zinssatz. Die beriicksichtigungsfahigen Betrage
sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Restachuld | Restachuld Referenz- Anefkannte
SSalz 2011 Ange
Wr. |Glsubiger “"'::":“"“" 01012011 | 31.42.2014 :.m bor | ZN280Z n‘:::':‘" Zinsen BlletzA
[EUR] [EUR] Sizhet BlietzA IEUR]
1
2
[ o | N

Die anerkennungsfahigen Zinsen errechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Rest-
schuld zum 01.01.2011 und der Restschuld zum 31.12.2011 multipliziert mit dem
maximal zulassigen Zinssatz, soweit die vom Netzbetreiber angegebenen Zinssatze
daruiber liegen. Aus der Priifung des Darlehensspiegels ergeben sich anerkennungs-
fahige Fremdkapitalzinsen in Héhe von |l Avs diesem Grund wird die ange-

gebene Kostenposition in Hehe von |

angesetzt.

1.3.4. Sonstiges
Zu der Thematik Rickstellungen siehe die Ausfiihrungen unter 3.1.4.2.1.
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1.4. Sonstige Steuern

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in
der Steuerbilanz abzugsféahige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem-
entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern
dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge-

werbesteuer gemalk § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1
Nr.3 ARegV dar.

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten fur
Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebiih-
ren und Beitrage, Versicherungen, Blirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post
und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei-
sen und Auslésungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein-
zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Stadte
oder Gemeinden nach Maligabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie flir Sonstiges. Die
Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansatze sind
einer Einzelfallprifung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei-
nerungsfahige Grundsatze bei der Prifung beriicksichtigt wurden, sind diese im Fol-
genden ergénzend erlautert.

1.5.1. Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fir die Ein-
rdumung des Rechts zur Benutzung éffentlicher Verkehrswege fir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher H6-
he).

Die angegebene Kostenposition in Héhe von | GGG
_anzusetzen,

Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht be-
einflussbare Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7).
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1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebiihren und Bei-
trage

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Mieten, sonstige Pachizinsen, sonstige Leasingraten,
Gebiihren und Beitrage zu verbuchen. Die Vereinbarung marktiblicher Ansétze ist
vom Netzbetreiber darzulegen.

1.5.3. Versicherungen

In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten flr Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen)
zu verbuchen.

1.5.4. Biirobedarf, Drucksachen und Zeitschriften

In dieser Position sind die fiir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten flr Burobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu-
chen.

1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und dhnliche Kosten
In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-

triebsnotwendigen (Porto-)Kosten fur Post, Fracht und ahnliche Leistungen zu verbu-
chen.

1.5.6. Rechts- und Beratungskosten

Rechts- und Beratungskosten missen einem Fremdvergleichsmalstab standhalten.
Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie-
rung von Beratungsleistungen ginstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver-
gleiche anzustellen. Fiir andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass
die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten
Vergutungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen missen sich
auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitaten
zu achten.

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden

Der Netzbetreiber hat fiir die Sponsoring, Werbung und Spenden insgesamt einen

Betrag in Hohe vorjjfloeitend gemacht. Die Aufwendungen fiir Sponsoring, Wer-

bung und Spenden sind nicht zu beriicksichtigen. Es handelt sich bei den geltend
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gemachten Aufwendungen fiir Sponsoring, Werbung und Spenden generell um Kos-
ten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV).
Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsinstrumente
eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht beriicksichtigungsfahig. Aus
der natirlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass solche Aufwen-
dungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der Monopolsitua-
tion von vorneherein nicht erreichen kénnen, da die Netznutzer regelmaBig keine
WahImaoglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der mit Werbeak-
tivitaten verbundene Imagegewinn ist — bedingt durch das Monopol eines Netzbetrei-
bers — fir den Elektrizitdtsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, sofern sie nicht
ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. Hiervon werden
Aufwendungen flr sog. aufgabenorientierte Kommunikation (Personalwerbung, ge-
setzliche Verdffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst. Die Beschlusskammer hat aus
diesem Grund die angesetzten Kosten in Héhe von -vollstandig gekirzt.

1.5.8. Reisekosten und Auslésungen
In dieser Position sind die fir den Betrieb eines Elektrizitdtsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fiir Reisen und Auslésungen zu verbuchen.

1.5.9. Bewirtung und Geschenke
In dieser Position sind die fur den Betrieb eines Elekirizitdtsversorgungsnetzes

nachweislich betriebsnotwendigen Kosten fir Bewirtung und Geschenke zu verbu-
chen.

1.5.10. Wartung und Instandsetzung

In dieser Position sind die fiir den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be-
triebsnotwendigen Kosten fir Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der
Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt-
schaftsgiiter auszugehen.

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be-
riicksichtigungsfahig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kdn-
nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos-
ten und Baukostenzuschiisse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen
aufgrund der Zahlungsunfahigkeit eines Handlers. In keinem Fall kénnen Forde-
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rungsausfélle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau-
schalwertberichtigungen geschliisselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls
der Endkunden tragt der ,assoziierte" Vertrieb. Bestiinde die Méglichkeit Forde-
rungsausfille anteilig auf den Netzbetrieb zu Ubertragen, wirde dies zu einer
Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthandlern fihren, da der Netzbe-
trieb keine Forderungsausfélle von Dritthéndlern iibernehmen wiirde.

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf
Forderungen geltend gemacht werden, sind im Ubrigen nur dann beriicksichtigungs-
fahig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt.
Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endglltigen Forde-
rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge-
schlossen wurde (bspw. fruchtiose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren
mangels Masse eingestellt). Dariiber hinaus steht die Existenz einer Versicherung
gegen Forderungsausféalle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein-
bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist
vom Netzbetreiber ausfiihrlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Héhe des
Forderungsausfalls, der durchgefiihrten MaRnahmen im Rahmen der versuchten Bei-
treibung etc. darzulegen.

1.5.12. Zahlungen an Stddte oder Gemeinden nach MaRgabe von § 5 Abs. 4
StromNEV

In dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MaRgabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauer-
haft nicht beeinflussbare Kosten gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b ARegV (vgl. Kapitel
7).

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeiibte Betriebs- und Personalratstitigkeit
Siehe Kapitel 7.

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen
Siehe Kapitel 7.

1.5.16. Betriebskindertagesstitten fiir Kinder der im Netzbereich beschaftigten
Betriebsangehorigen
Siehe Kapitel 7.
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2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermoégens sowie Ermittiung
der kalkulatorischen Abschreibungen

PlanmaRige oder aullerplanmalige Wertminderungen von Vermégensgegenstanden
werden in der Abschreibung erfasst. Die fur die Netzentgeltkalkulation maRgebliche
Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4
und 5 StromNEV nicht wertmalig aus der GuV Ubertragbhar. Diese wird stattdessen
auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den
handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewahrleistung eines langfristig angelegten,
leistungsfahigen und zuverldssigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der
betriebsnotwendigen Anlagegiiter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz-
kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV).

Fur die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermdégens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun-
gen ist gemalk § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegitern, die
vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegiitern, die ab dem
01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage).

Bei Altanlagen werden fur den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermégens (ma-
ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis fiir die weiteren Berechnungen herangezogen
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Flr den fremdfi-
nanzierten Anteil des Anlagevermégens bilden die jeweiligen historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die weitere Wertermittlung
(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gem. § 6 Abs. 4 Strom-
NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4
StromNEV) zu ermitteln.

Dementsprechend sind zunéchst die origindren historischen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zu identifizieren. Netzk&aufe und vergleichbare Fallgestaltungen dr-
fen nicht dazu fithren, dass diese Berechnungsgrundlagen verfalscht werden. Daher
ist sicherzustellen, dass derartige Wertansétze nicht an die Stelle der origindren An-
schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs-
und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An-
schlieRend sind aus den originaren historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
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ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten
Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu kénnen. Aus der gewichteten
Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird
schlieBlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt.

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2
StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Entscheidend bei der fir die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermégens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie
den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3
und 4 StromNEV). Malgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begriindung
der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver-
bietet es grundsatzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rick-
rechnung anhand zeitnaher {blicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter
Einbeziehung qualitativer Veranderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln.
Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdgens, insofern die in Rede stehenden Vermdgensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermégen gehéren alle Vermdgenswerte, die dem
Ablauf des Geschéaftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermoégensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerist darf somit nur in Betrieb
befindliche Vermodgensgegenstande umfassen.

Nicht aktivierten sondern z.B. Uber Instandhaltungsaufwand finanzierten Vermé-
gensgegenstanden fehlt die Ansatzfahigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt
werden muss, dass diese Betrage in der Vergangenheit schon wieder verdient wur-
den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansé&tze der Anschaffungs- und
Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz-
stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berlicksichtigung fand. Die aufgrund des
Entfallens einer jahrlichen Prifung erdffnete Méglichkeit, Aktivierungswahirechte
starker als bisher zu nutzen und Instandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu
gestalteten Mehrkosten filhren. Der ersparte Aufwand wirde sonst zweimal zuriick
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vergltet, zun&chst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlos-
obergrenze und dann in Form erhdhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch).

211 Ubergang von Netzen

Gemal §6 Abs. 2 8. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen
Abschreibungen fir den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gem. § 6 Abs. 4
StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung
erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (,historische Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten“) auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine
Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte,
insbesondere auch im Falle einer Veranderung der urspriinglichen Abschreibungs-
dauer. Nach der ausdriicklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot
der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Anderung der Eigentumsverhéltnisse
oder der Begriindung von Schuldverhéltnissen. In den genannten Vorschriften
kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder
vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhéhung der beriicksichtigungsfahigen
Netzkosten filhren darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer
an maoglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeraumt. Ihre sachliche Grundla-
ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor-
gungsnetze als natirliche Monopole, die den Netznutzern regelmaRig keine wettbe-
werblichen Ausweichméglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund
ihrer systematischen Stellung den Ubergangsregelungen des § 32 StromNEV vor.
D.h. unabhéngig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhéngig von der
Anderung von Eigentumsverhéltnissen oder der Begriindung von Schuldverhaltnis-
sen, darf kein Vermdgensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht
werden.

Fir den Fall von Netzkaufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch
eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf-
preis fur erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW
Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dlirfen die Abschreibungs-
grundlagen nicht verandert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt
nur einmal und ohne Erhéhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden
kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEYV stellt Uberdies ausdricklich klar, dass
das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentimerwechsels
gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Verdnderung der Abschreibungsgrundlage
explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen ,Kaufering'-
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Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit fur die
StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff)

2.1.2 Verdnderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten
Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs-
und Herstellungskosten den Ausgangspunkt fir die Wertbestimmung des Sachanla-
gevermdogens, insofern die in Rede stehenden Vermégensteile betriebsnotwendig
sind. Zum betriebsnotwendigen Vermogen gehéren alle Vermdgenswerte, die dem
Ablauf des Geschéftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige
Vermdgensteile sind nicht anzusetzen.

Entscheidend bei den fur die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermoégens
relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass
sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6
Abs. 3 und 4 StromNEV). MaRgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be-
grindung der erstmalig aktivierten origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Neubewertungen und Umbuchungen sind flr die kalkulatorische Bewertung in der
StromNEV unzuléssig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5
StromNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in
der StromNEV-Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die
Kalkulationsvorgaben folgend — sémfliche Veranderungen, z.B. aufgrund erlaubter
degressiver oder anderer Sonderabschreibungen, grundsatzlich unzuldssig. Lediglich
wenn ein Wirtschaftsgut die Sphare der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus
dem Anlagevermdégen verlasst, ist die Berechnungsgrundlage origindrer Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten auller Ansatz zu bringen. Analog sind auch samtliche
nachtragliche Veranderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht be-
ricksichtigungsfahig. Diese gelten als neue origindare Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die
einmal gewahlte Nutzungsdauer und das urspriingliche Zugangsjahr sind unveran-
dert fortzufihren, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Ver-
bot von Abschreibungen unter Null umzusetzen.

Neben den origindren Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach MaRgabe
des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils fiir eine Anlage in Anwendung gebrachte
betriebsgewohnliche Nutzungsdauer fiir die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab-
schreibung unverandert zu lassen.
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Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2004 mit
den zum damaligen Zeitpunkt gewéhlten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den
jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses BK8-05/199 be-
reits gepruft und festgestellt und sind grundsatzlich unverandert fortzufilhren, es sei
denn Anlagenabgénge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den
Anlagengruppen oder Veranderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV-
Vorgaben insofern nicht nachzuvoliziehen und unzuléssig, da durch die entspre-
chenden Veranderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in
Ansatz gebracht werden kénnten. Die Beschlusskammer erganzt Zugange im Anla-
gevermdgen der Jahre 2007 — 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und
Herstellungskosten.

2.1.21 Abgédnge im Anlagevermdgen Altanlagen

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig aulRer Betrieb genommener Vermo-
gensgegenstande sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermégensgegenstand be-
ricksichtigungsfahig. Anlagengiter, die vorzeitig auler Betrieb genommen werden,
fihren insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begriindung der erstmalig aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku-
latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und filhrt zu
einer Sonderabschreibung in Héhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu-
tes, etwaige Erlése aus der VerauRBerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min-
dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer beriicksichtigt insofern die Anlagenabgén-
ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder-
abschreibung in Héhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr
auftritt. Schlielich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen-
gutern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens
als Anlagenabgang zu klassifizieren.

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prifrechnung grundsétzlich die histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprifung
mit den zum damaligen Zeitpunkt gewahiten Zugangsjahren und Zuordnungen zu
den jeweiligen Anlagengruppen — bereinigt um Netzzugénge oder -abgéange und An-
lagenabgénge - zugrunde.

28



2.1.2.2 Zugédnge im Anlagevermdgen Altanlagen

Als nachtragliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten
einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachtraglich erhéht werden.
Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachtraglichen Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begriindung der ur-
springlichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben
geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden.

2.2, Tagesneuwerte

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati-
on bei der Netzentgeltkalkulation zu berticksichtigen. Indexreihen geben wieder, in-
wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf
entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermdglicht werden, das Anlagevermdogen
zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be-
wertungsmalfistabe fir Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer-
haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden.

Far den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine
Indizierung mafgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages-
neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Beriicksichtigung der
technischen Entwicklung maRgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer-
tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so
die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln.

Nachdem die Verordnung zur Anderung von Verordnungen auf dem Gebiet des
Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. | 2013 Nr. 50,
21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemalk § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV
folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen:

1 fur die Anlagengruppe der Grundstiicksanlagen und Gebaude der Anlage 1
die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebaude , Bauleistungen am Bauwerk,
ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fir
die Bauwirtschaft);

2. fur die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1
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a) die Indexreihe Ortskanéle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und

b) der Index Andere elektrische Leiter fir eine Spannung von mehr als
1000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent;

fur die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1

a) die Indexreihe Ortskandle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent,

b) der Index Andere elektrische Leiter fir eine Spannung von mehr als
1000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und

c) der Index Tirme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches
Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte)
mit einem Anteil von 35 Prozent;

fur die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1

a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne
Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes fur die
Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und

b) der Index fur Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi-
neraldlerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeu-
gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent;

fur alle ubrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe |.1.
Grundstlicke der Anlage 1, ist die Indexreihe fir Erzeugerpreise gewerblicher
Produkte gesamt (ohne Mineral6lerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt,
Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte).

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte
Die jahrlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem
01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei-
den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass fir Altanlagen — im Ge-

gensatz zu den Neuanlagen — eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemai
§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun-
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gen sind gem. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafiir ist nach
§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge-
schéftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte.

Grundstiicke kénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstiicke im Rahmen der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu-
setzen sind. PlanmaRige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fir
solche Vermdgensgegenstande zuldssig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei
sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermégensgegen-
standes ergeben muss, was bei Grundstiicken gerade nicht der Fall ist. In der Kon-
sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5§ S. 1 StromNEV fiir Grundstiicke keine
begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfahigen Positionen, wie
z. B. Bauten, Grundstiicksanteile enthalten sind, missen diese Positionen um die
Grundstiicksanteile gekirzt werden.

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Altanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Beriicksichtung der
Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2
S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu
Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital-
quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte
Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi-
talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1
i.V.m.§6 Abs. 3S. 1und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV).

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fir die Kalkulation nach
StromNEV durch §6 Abs. 2, 5i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV
geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender
Formel zu ermitteln:

Restwert gy « EKQuote + Restwert 11k

Kalk.Jahresabschreibung, =
Restnutzungsdauer, Restnutzungsdauer,

x FKQuote

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer;) gleich der
Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und
der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel
beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta-
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gesneuwerten und der Restwert AK/HK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i
zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung fiir Neuanlagen

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je-
weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab-
schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt
sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewahlten Nutzungs-
dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfallt fiir Neuanlagen geman
§ 6 Abs. 4 StromNEV.

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist fir die Kalkulation nach
StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische
Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel
zu ermitteln:

AK/HK,

Kalk. Jahresabschreibung, =
ND,

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens
Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr
bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen.

Fir die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1
StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens fur den eigen-
finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, fiir den fremd-
finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku-
mentieren.

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan-
lageglter der kalkulatorischen Abschreibung tatsachlich zu Grunde gelegten Nut-
zungsdauern heranzuziehen.

Fur die Falle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern
tber Jahrzehnte hinweg maéglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs-
geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der
tatsachlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) méglich ist.
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Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun-
destarifordnung Elektrizitat (vom 18.10.1989, BGBI. | S. 2255; BTOEIt) Kosten des
Elektrizitatsversorgungsnetzes zu beriicksichtigen waren und von Dritten gefordert
wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver-
waltungsvorschriften der Lander zur Darstellung der Kosten- und Erléslage im Tarif-
genehmigungsverfahren jeweils zuldssigen Nutzungsdauern der Ermittiung der Kos-
ten zu Grunde gelegt worden sind.

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berticksichti-
gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom-
preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizitét eingeflossen sind. Denn die
Netzkosten sind bei den friher Ublichen integrierten Versorgungsunternehmen not-
wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen
der den Landern obliegenden Anwendung der BTOEIt in der Vergangenheit durch-
aus unterschiedliche Abschreibungszeitrdume anerkannt. So waren in einzelnen
Landern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulédssig. Die Rege-
lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten
bei der Netzentgeltkalkulation bericksichtigt werden miissen. Soweit also wahrend
der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kirzere Abschreibungszeitraume
in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der
Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getatigten Ab-
schreibungen uber die Strompreise regelmafig bereits erhoben worden. Diesen Um-
stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu beriicksichtigen, wiirde zu unberechtigten
erhdhten Abschreibungen fitlhren. Es k&dme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab-
schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7
StromNEV verboten sind. Uberdies wirde die unvolistandige Beriicksichtigung be-
reits erfolgter Abschreibungen zu einer Uberhéhung des betriebsnotwendigen Kapi-
tals und mithin der zulassigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEYV fiihren.

Sind tiber Anlagegiiter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver-
fugbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erflllt,
ist § 32 Abs.3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der
kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermégens die unteren Werte der in
Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauemn
zu Grunde gelegt worden sind.
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Fur die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein-
zelnen:

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Anderung der
angesetzten Nutzungsdauer gegenlber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor-
genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut-
zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu
verteilen.

In der Vergangenheit vorgenommene Anderungen der angesetzten kalkulatorischen
Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulassiger Nutzungsdauer auf be-
triebsgewdhnliche Nutzungsdauer) sind zu beriicksichtigen. Dabei ist ausschlieBlich
der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver-
anderte Restnutzungsdauer zu verteilen.

Ist eine Anderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan-
genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten,
ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei
mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig).

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest-
wert des Sachanlagevermégens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent-
spricht.

Fir eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu-
grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene
Ermittlung (Prifrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32
Abs. 3 StromNEV durchgefihrt.

Ausgangspunkt dieser Prifrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blait
,B2" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern

Stromversorgung Stadtwer- o steuerliche Nutzungsdauern bis 31.12.1997
ke Garbsen GmbH

o seit 1.1.1998 betriebsgewshnliche Nutzungsdauern
(entsprechen den jeweiligen Untergrenzen der Nut-
zungsdauern nach Anlage 1 StromNEV)

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs-
dauern zu Grunde gelegt:

34



Anlagengruppen Steuerliche Nut- StromNEV
zungsdauern
Kabel 220 kV 35 40
Kabel 110 kV 35 40
Kabel Mittelspannungsnetz . 35 40
Kabel 1 kV 25 40
Kabel Abnehmeranschliisse 25 35
Freileitungen 110-380kV 35 40
Freileitungen Mitte'lap'annungsnetz 30 30
Freileitungen 1 kV 30 30
Freileitungen Abnehmeranschllisse 30 30
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Tra-
fo und Schalter 20 35
Schutz-, Mess- und Uberspannungsschutzeinrichtun-
gen, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- und Auto-
matikanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen ein-
schliefilich Kopplungs-, Trafo- und Schaltanlagen 20 25
Sonstiges 20 20
380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 25
Hauptverteilerstationen 20 25
Ortsnetzstationen 20 30
Kundenstationen 20 30
Stationsgebaude 20 30
Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 20 25
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzlige einschliel-
lich Laufschienen, Aussenbeleuchtung in Umspann-
und Schaltanlagen 20 25
Schalteinrichtungen 20 30
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Ferhmess-.
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler,
Netzschutzeinrichtungen 20 25
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschréanke 20 30
Zahler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfénger 15 20
Fernsprechleitungen 10 30
Fahrbare Stromaggregate 15 15
Grundstiicksanlagen, Bauten fir Transportwesen 12 25
Betriebsgebaude 50 50
Verwaltungsgebdude 50 60
Geschaftsausstattung (ohne EDV, Werkzeu-
ge/Geréte) 10 8
Werkzeuge/ Gerate 10 14
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Lagereinrichtung 10 14
Hardware 3 4
Software 3 3
Leichtfahrzeuge ) ) 5 5
Schwerfahrzeuge 7 8

2.3.4 Beriicksichtigungsfihige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato-
rische Restwerte des Sachanlagevermogens

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermdgens zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten (fur Alt- und Neuanlagen) — gegliedert nach Anlagengruppen
— und zu Tagesneuwerten fur Altanlagen — ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup-
pen — wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt und ergeben
sich — jeweils gesondert fir den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfallt — aus
Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermo-
gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3.

Die Anfangs- und Endbestinde der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever-
mogens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (fiir Neuanlagen) wurden nach
den vorstehend dargestellten Grundsatzen ermittelt und ergeben sich — gegliedert
nach Anlagengruppen — aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte
Sachanlagevermégens zu Tagesneuwerten (fur Altanlagen) — gegliedert nach Anla-
gengruppen — finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3.

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (origindre Anschaffungs- und
Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus
Anlage 3.

3. Eigenkapitalverzinsung

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gem. § 7
Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund-
lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital
ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berlicksichtigung der Eigenkapitalquote
nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der

1. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV
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2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendi-
gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen-
kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV

3. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendi-
gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und

4, Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be-

triebsnotwendigen Umlaufvermégens unter Abzug des Steueranteils der Son-
derposten mit Riicklagenanteil

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals.

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermdgens gemal § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei
Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens gemaR §
7 Abs. 1 8. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowoh| auf Tagesneuwertbasis, als auch auf
Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Fir Neuanlagen
erfolgt die Restwertbestimmung geméal § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschlief3-
lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstiicke sind hierbei
gemal § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten anzusetzen.

Gemal § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl| bei den kalkulatorischen Restwerten
des Sachanlagevermogens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen
Finanzanlage- und Umlaufvermégens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und
Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen
Restwerte des Sachanlagevermégens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der
Restwerte des Sachanlagevermégens zum Jahresende 2011 und der Jahresab-
schreibung 2011 errechnet.

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV akiiviert wurden, erfolgt
keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des
Sachanlagevermégens, da dieser grundsatzlich Null betragt. GemalR § 7 Abs.
1 8. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand
und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti-
tat gemal § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB mussen die Wertansatze der Eréffnungsbilanz
des Geschaftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi-
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lanz des vorhergehenden Geschéftsjahres tbereinstimmen. Da in der Schlussbilanz
des vorhergehenden Geschéftsjahres die erst im Basisjahri. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV
aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein kénnen, betragt der
anzusetzende Jahresanfangsbestand fiir im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null.

Zur Festlegung der Basis fur die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die
Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der
StromNEYV in finf Schritten zu erfolgen:

(1.)  Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote
(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV),

(2.) Ermittiung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2
StromNEV),

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote iibersteigenden Ei-
genkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV),

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen
(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV).

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgefuhrten
Vermdgenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Ubersicht iber die
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An-
lage 2.

3.1. Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemaR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV

Gemal § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote
rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und
den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermogens zu
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das
betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver-
mogens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet.

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom-
NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen:
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Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermégens
zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendige Finanzanlagen

Betriebsnotwendiges Umlaufvermégen

Grundstiicke zu historischen AK/HK

Betriebsnotwendiges Vermdgen | (BNV |

- Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil

- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

Betriebsnotwendiges Eigenkapital | (BNEK |)

+ 4+ 4+

Gemalk § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist fir jede einzelne Position, die in die Berech-
nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einflief3t, der Mittelwert aus dem Jah-
resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen.

3.1.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermégens zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens zu his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegiiter des Sachanla-
gevermodgens mit denjenigen Restwerten zu berlicksichtigen, die bei der Bestim-
mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darlber hinaus fin-
den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegiter des Sachan-
lagevermégens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berlick-
sichtigung, z. B. immaterielle Vermégensgegenstdnde des Anlagevermdgens sowie
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die bertcksichtigungsfahigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach-
anlagevermogens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir Altanla-
gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermégens
zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir Neuanlagen ergeben sich
aus Anlage 2.

3.1.2 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf-
vermaogen

Voraussetzung fur die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermégen ist

gem. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. fur die

Durchfithrung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heil’t, bei der i. S. d. §§ 4 ff.

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs-
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notwendigkeit malgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermdgens kann
nicht mit dessen bilanzieller Berlicksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen-
den Jahresabschlusses begriindet werden. Kiirzungen bei Finanzanlagen und beim
Umlaufvermégen haben keine Kurzung des abschlieBend in § 7 Abs. 2 StromNEV
definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein héheres Abzugskapitals ein
héheres Umlaufvermégen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl.
BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs-
buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind fiir die vorliegen-
de Betrachtung ebenfalls nicht maRgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR
6/08, Rn. 45).

Dartber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufverma-
gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um
BestandsgréfRen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine
zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver-
anderte Berlicksichtigung dieser Stichtagswerte fuhrt im Rahmen der kalkulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital-
verzinsung -, die bezogen auf ein vollstandiges Jahr ermittelt werden. Fir den Ge-
schéaftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass
der Bestand des Umlaufvermdgens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der
Bestand zum Bilanzstichtag — in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres — auf ei-
nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die
Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung
nachhaltig gefahrdet wird, ist die Erhdhung der kostenmindernden Erlése durch eine
Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba-
sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermégenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf
einer ineffizienten Verzinsung zunédchst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo-
sition beriicksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin-
sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlangerung kann
das Gesamtkapital erhoht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen veréndern
sich. Im Ergebnis wiirde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins Leere
laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu-
wider.

Daruber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnNWG bi-
lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent-
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scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermégen er als effizient fur seinen
Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber
orientieren. Des Weiteren sind gem. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe-
standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt
hatten.

Hieraus folgt die Priifung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos-
tenmindernde Erlése in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Vertrage, die einem
Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist
z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewéhrtrdger zinslos Uberlassen
worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe
durch die Erhéhung der kostenmindernden Erloése gutzuschreiben.

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht
dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da-
mit wiirde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus-
fuhrt, ,das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte
Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf héchstens 40% zu begrenzen, weil
sich eine héhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen
wiirde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen wirde
vielmehr dazu fiihren, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also
ein Ergebnis entstinde, das sich noch weiter von dem Leitbild des
§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen wiirde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche
Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um-
laufvermogen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukinftige Investitionen
bildet [...] ein im Wetthewerb stehendes Unternehmen (ber das Anlagevermégen®
(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.).

Sollte die Zahlungsfahigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus
verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewahrleistet sein, kann dieser sich
auch kostengtinstig Kreditlinien einrdumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs-
verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien-
ten ,Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermogensgegensténde
bedarf es hierfur nicht. SchlieBlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi-
ves Ansparen geldnaher Vermoégensgegenstinde flr Re-Investitionen unter Effi-
zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel.

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermégen wirde dazu fih-
ren, dass der urspringliche Investitionsbetrag 40 Jahre und langer in voller Héhe zu
verzinsen ware, wahrend die tatsachliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so
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hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind geman § 4
Abs. 1 StromNEV nicht zu beriicksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der
Netznutzer widersprache den Grundsatzen einer effizienten Betriebsfihrung. Nach
diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des
Sachanlagevermdgens (Abschreibungen) zuziiglich einer angemessenen Verzinsung
des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflusse dagegen an-
teilig oder sogar vollstandig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop-
pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers.

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen flir die verdienten Abschreibungen in
Einzelféllen nicht immer fristenkongruent verfigbar sind, kann nicht abgeleitet wer-
den, dass der Netzbetreiber die Kapitalriickflisse im Umlaufvermdgen vorhalten
muss. In solchen Fallen sind die Kapitalrickflusse — weil sie nicht mehr betriebsnot-
wendig sind — an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zuriickzufiihren, damit diese die
Mittel fir rentableres Drittgeschaft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver-
mdgen verwenden kénnen.

3.1.2.1 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital-
verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen.
Finanzanlagen sind vielmehr nur beriicksichtigungsféhig, wenn diese fur den Betrieb
des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat
nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla-
gen fir den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009,
EnVR 79/07, Rn. 8 ff.).

Betriebsnotwendiges Vermdgen eines Netzbetreibers ist zunachst das Sachanlage-
vermdgen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschaftsbetrieb nicht ausiben
kann. Das Vermégen eines Netzbetreibers ist somit grundsatzlich in Form des Sach-
anlagevermogens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adaquate Verzinsung
vorsieht.

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als
Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom-
NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn.
28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen fir die ausgewiesenen Forderun-
gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese fur den Betrieb des Netzes
nicht notwendig sind.
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Der Netzbetreiber hat keine lGberzeugenden Griinde genannt, die eine Beriicksichti-
gung von Finanzanlagen rechtfertigen kénnten. Er hat nicht dargelegt, aus welchen
konkreten Bestandteilen sich die von der Beschlusskammer gekiirzten Positionen
des Umlaufvermégens zusammensetzen und warum diese konkret der Leistungser-
stellung, also dem betrieblichen Zweck, dienen sollen.

3.1.2.2 Umlaufvermdgen

Das Umlaufvermégen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermdgensgegen-
stande. Der Bestand dieser Vermégensgegensténde &ndert sich haufig durch Zu-
und Abgange. Im Gegensatz zum Anlagevermégen, welches dauerhaft dem Ge-
schaftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermégen nur kurze Zeit im Unterneh-
men.

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver-
mégen in Hohe von||llim Anfangs- und | Endbestand in vol-
lem Umfang beriicksichtigungsfahig ist. Hierflr hatte er nachweisen missen, dass
das geltend gemachte Umlaufvermégen der MalRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V.
m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn.
20).

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass
diese in der Regel mdglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw.
Forderungsbesténde somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den
Betreibern von Elektrizitatsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im
Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht
gegeben sein kann.

Ein pauschal erhohter Liquiditatsaufbau ist ineffizient. Grundsétzlich verursacht vor-
gehaltenes Umlaufvermdgen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel
auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufver-
mogen in Gestalt von Vorraten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erirége
erwirtschaftet und auch kurz- und langerfristige Bankguthaben ebenfalls nur duerst
geringe Ertrage erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer
Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer fiihren.

Die Investitionsfahigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss
aus verdienten Abschreibungen gewaéhrleistet. Sollte die Zahlungsfahigkeit des Un-
ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen
nicht gewahrleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einraumen
lassen, mit denen kostenglnstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet
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werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfiir nicht.
SchlieBlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung
fur Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen
sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind.

Sofern aus dem Umlaufvermégen keine Zinseinnahmen entstehen, kénnen diese
nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter-
worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer-
den durch den Netzbetreiber keine Zinsen fur das ausgewiesene Umlaufvermégen
geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses fiur den Betrieb des Netzes nicht
notwendig ist.

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei-
ber regelmalig Umlaufvermégen in Héhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes
vorhalt, vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei-
bers grundséatzlich bertcksichtigungsféhig, sofern entsprechende Nachweise vorlie-
gen. Bei der Bewertung der Jahresumsétze des Netzbetriebs stellt die Beschluss-
kammer insoweit auf die berlicksichtigungsfahige Erlésobergrenze des Jahres 2009
ab. Dabei ist beriicksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs-
strome erhalt. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermégen von mehr als 1/12
eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu-
weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermégen betriebsnotwendig ist und
der MalRgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl.
BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be-
riicksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmalig um eine sehr kapitalintensi-
ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be-
darf (s. 0.).

Abweichend von handelsbilanziellen Ansétzen sind i. R. d. kalkulatorischen Ermitt-
lung der Netzkosten lediglich die betriebsnotwendigen Forderungen bedeutsam. Ein
Verweis auf den bilanziellen Ansatz ist hierflr nicht ausreichend. Der Bundesge-
richtshof fuhrt hierzu in seiner Entscheidung vom 07.04.2009 aus, dass dem schon
entgegensteht, ,in der Bilanz nicht einzelne Aktivposten bestimmten Passivposten
zugeordnet sind. Die Ktrzung des Umlaufvermégens hat daher keine Auswirkung auf
die Verbindlichkeiten, sondern fiihrt zu einer Kirzung des bertcksichtigungsfahigen
Eigenkapitals.” (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45).

Fur Pensionsriickstellungen und ahnlich langfristige Verbindlichkeiten ist das Anla-
gevermdgen das geeignete Deckungsvermdgen. Kurzfristiges Umlaufvermoégen ist
offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe internationa-
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ler Pensionsfonds suchen deshalb gerade Investitionsmdglichkeiten in nachhaltige
Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz hinsichtlich ihrer Verbindlich-
keiten zu gewéhrleisten.

3.1.3 Grundstiicke zu historischen AK/HK

Grundstiicke kénnen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV
folgt zudem, dass Grundstlicke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. PlanméRige Abschrei-
bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fir solche Vermégensgegenstande
zulassig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der
Nutzung aus der Eigenart des Vermdgensgegenstandes ergeben muss, was bei
Grundstiicken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu §
6 Abs. 5 S. 1 StromNEV fur Grundstlicke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So-
weit daher in abschreibungsféhigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstiicksanteile
enthalten sind, missen diese Positionen um die Grundstiicksanteile gekiirzt werden.

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil, Abzugskapital und
das verzinsliche Fremdkapital

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfahigen Positio-

nen des Steueranteils der Sonderposten mit Ricklageanteil, des Abzugskapitals und

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert.

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil

Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die fiir Zwecke der
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zuldssig sind, dirfen in der Bilanz gebildet
werden. Sie sind als Sonderposten mit Riicklageanteil auszuweisen und nach MafR-
gabe des Steuerrechts aufzuldsen. Einer Rilckstellung bedarf es insoweit nicht. Nach
Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals fur das vor dem 1. Januar 2010 beginnende
Geschéaftsjahr Sonderposten mit Ricklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss gebildet und Wertansatze, die auf nur steuerlich zulassigen Abschreibungen
beruhten, in die Handelsbilanz tbernommen werden. Der darin enthaltene Steueran-
teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 bei der Ermittlung der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanzwerte der
Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermégens.
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3.1.4.2 Abzugskapital

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfigung
stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zahlen z.B. Kundenanzahlungen, Riick-
stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz), zinslose Gesell-
schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2
StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung

jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio-
nen zu bilden:

3.1.4.2.1 Riickstellungen

Rickstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer
Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschlieRend erfillt
sind. Hierzu zahlen, dass Art, Héhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung
mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden kénnen (Beispiel: Ge-
wahrleistungsanspriiche). Rickstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan-
satzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei-
sen. Dabei ist jedoch die mégliche Nutzung bilanzpolitischer Spielraume zu hinterfra-
gen. Im Einzelnen:

Altersversorgung und Pensionen:

Die Finanzmittel der gesammelten jahrlichen Zufihrungen zu den Rickstellungen flr
Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in An-
satz zu bringen. Hier wird tber Liquiditat verfugt, dementsprechend sind die Rick-
stellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen
Kalkulationslogik kénnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition
durch Verlagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wdr-
de. Somit misste, entgegen § 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermogensgegen-
stande, die dem Zugriff aller Ubrigen Glaubiger entzogen sind und ausschlieflich der
Erfillung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren
langfristig falligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu verrechnen) fiir
die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbréuchen eine
Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermdgen abgesicherte Riick-
stellungsbestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermdgen oder
Finanzanlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu
beriicksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be-
stand gemaR § 246 Abs. 2 S. 2 HGB zwar nicht bilanziert, dient jedoch zur Erflllung
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der entsprechenden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Beriicksichtigung fin-
den.

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschiisse einschlieBlich passivierter Leistungen
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschisse und Netz-
anschlusskostenbeitrage. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische
Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulassig. Es sind zwin-
gend Passivposten zu bilden, die gemal § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV
Uber eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen sind.

3.1.5 Betriebsnotwendiges Vermogen gemiR § 6 StromNEV (BNV I) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemaR § 6 StromNEV (BNEK I)

Unter Beriicksichtigung der zuvor aufgefiihrten berlicksichtigungsfahigen kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermégens zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten, der beriicksichtigungsfahigen Finanzanlagen und des beriick-
sichtigungsfahigen Umlaufvermégens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermégen
nach § 6 StromNEV (BNV /) aus Anlage 2.

Abzuglich des Steueranteils der Sonderposten mit Riicklageanteil, des Abzugskapi-
tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital nach § 6 StromNEV (BNEK [) aus Anlage 2. Die hieraus resultierende Eigen-
kapitalquote gemaR § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich aus Anlage 2.

3.2. Betriebsnotwendiges Vermdégen gemaB § 7 StromNEV (BNV Il) und be-
triebsnotwendiges Eigenkapital gemifB § 7 StromNEV (BNEK i)

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital,
wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist.

Im Uberblick:

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote (max. 40 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermdégens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %)

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Neuanlagen
Zu historischen AK/HK

+ Grundstiicke zu historischen AK/HK

+ betriebsnotwendige Finanzanlagen

betriebsnotwendiges Umlaufvermdgen
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= Betriebsnotwendiges Vermdgen Il (BNV 1)

- Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageanteil
- Abzugskapital

- Verzinsliches Fremdkapital

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital Il (BNEK 11)

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermdgens nach § 7 StromNEV (BNV /)
sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens der betriebs-
notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegiter des
Sachanlagevermdgens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu beriicksichti-
gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gem. § 6 Strom-
NEV anerkannt wurden. Dartiber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot-
wendigen Vermégens ggf. weitere Anlagegiiter des Sachanlagevermégens, soweit
deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Beriicksichtigung, z. B. immateri-
elle Vermdgensgegenstdnde des Anlagevermégens sowie Geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau.

Grundstlicke sind gem. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermoégens zu historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten anzusetzen.

GemalR § 7 Abs. 1 S.2Nr.1,2i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah-
men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote
der Altanlagen auf héchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dirfen die kalkula-
torischen Restwerte des Sachanlagevermédgens der betriebsnotwendigen Altanlagen
zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis
der Eigenkapitalzinsen einflieRen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen
100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), missen die kalku-
latorischen Restwerte des Sachanlagevermégens der betriebsnotwendigen Altanla-
gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min-
destens 60 % gewichtet werden.

Ubersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil
von 40% so ist diese gemaRk § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen.
Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige
Vermégen gemalk § 7 StromNEV (BNV Il) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige
Eigenkapital gemal § 7 StromNEV (BNEK /) ergibt sich aus Anlage 2.
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3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 %
libersteigenden Eigenkapitalanteils

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma-
ximal 40 % ubersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver-
zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei-
genkapital (BNEK Il) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermégens (BNV II) betragt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunachst der Anteil
des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht Uiberschreitet (BNEK
Il < 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote
tibersteigt (BNEK Il > 40 %).

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital-
quote nicht ibersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK Il < 40%) wie folgt zu ermitteln:

BNEK I < 40% = BNV Il * 0,4

Der die zugelassene Eigenkapitalquote (bersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne
von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK Il > 40%) errechnet sich dann nach folgender
Formel:

BNEK Il > 40% = BNEK Il - BNEK Il = 40% = BNEK Il - (BNV 11 * 0,4)

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen-
kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs-
notwendigen Vermdgens (BNV [I) betragt, hat demgegentber keine Aufteilung des
BNEK Il zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote Ubersteigender
Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben.

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei-
genkapital
Zur Festlegung der Basis fiir die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige
Eigenkapital (BNEK Il) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom-
NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Mafgaben, wie es in § 7 Abs. 3 5. 2 und 3
StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla-
gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem
Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs-
und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan-
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lagevermégens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW)
der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu).

Kalk. RW des Sachanlagevermdégens der Neuanlagen zu AK/HK

/ [ Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu
Tagesneuwerten * Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %)
+ Kalk. RW des Sachanlagevermdgens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu

historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %)

+ Kalk. RW des Sachanlagevermégens der Neuanlagen zu historischen AK/HK ]
Anteil SAVneu

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermégen (Anteil SAValt) ergibt sich aus
der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermégens der Neu-

anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt
sich aus Anlage 2.

3.5. Ermittlung der Zinsen fiir die beiden Eigenkapitalanteile

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011,
unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz fir den Anteil des
Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht tibersteigt, flir Neuanla-

gen auf 9,05 % und fur Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Kérper-
schaftsteuer festgelegt.

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht
Ubersteigt, errechnet sich demnach wie folgt:

BNEK Il =40% * Anteil SAVneu * 9,05% + BNEK Il <40% * Anteil SAVait *
7,14 %

Verfugt der Netzbetreiber hingegen nicht tiber Sachanlagevermégen sind die Bilanz-
werte mit dem fiir Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen.

Der die zugelassene Eigenkapitalquote (ibersteigende Anteil des Eigenkapitals wird
gem. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt
sich gem. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch
die Deutsche Bundesbank verdffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die
Werte aus der ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten
- Anleihen der offentlichen Hand", aus ,Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere
inlandischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der
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Umlaufsrendite inl&ndischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie-
fe".! Weitere Zuschlage sind gem. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulassig.

Offentliche Hypotheken- Unternehmens-
Hand pfandbriefe anleihen

(BBKO1.  (BBKO1. (BBKDA: - 2 Rethen

Wuo0004) = WUD018) Wu0022)

2002
2003 3,78
2004 3,73
20056 | 317
2006 3,74
2007 426
2008 4,04
2009 3,08
2010 2,43
2011 o G
Pl

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt fiir alle Papiere als Monatswerte
gefuhrt werden, wurde zunachst ein Jahresmittelwert jeweils fur die Jahre 2002 bis
2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen
Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich flr
die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von
3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet.

3.6. Beriicksichtigungsfihige Eigenkapitalverzinsung
Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2.

Diese Reihen koénnen auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes
http://Awww.bundesbank.de, unter dem Pfad: ,Geld- und Kapitaimérkte > Zinssatze und
Renditen = Zeitreihen: Zinssatze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpa-
piere inl&ndischer Emittenten” abgerufen werden. Link:
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekon
omische_Zeitreihen/its_list_node. html?listid=www_s140_it01
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4, Gewerbesteuer

Gemal § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem
Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten-
position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da-
her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung beriicksichtigt. Bei dem von der Bundes-
netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz
nach Gewerbesteuer und vor Kérperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30).

Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfahige Gewerbesteuer ist allein nach den kal-
kulatorischen MaRstdben der StromNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen
Gewinn- und Verlustrechnung als zusatzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi-
schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen
(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage fur
den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der héchstrichterlichen
Rechtsprechung bestatigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW
Speyer, Rn. 86 ff.).

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusatzliche Beriick-
sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kirzungen bei der Bemessungsgrundla-
ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10).

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel

[BNEK 1l=40% * Anteil SAValt * 7,14 % + BNEK Il <40% * Anteil SAVnheu *
9,05% * + BNEK Il > 40% * 3,98 %] * Hebesaiz * Messzahl

berechnet. Die zu beriicksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2
ausgewiesen.

5. Kostenmindernde Erlése und Ertrdge

Die oben stehenden Ausfihrungen (insbesondere im Kapitel 1) missen, dem Sinn
und Zweck der Regelung entsprechend, auch fur Erlése gelten; dies verdeutlicht sys-
tematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer ,Kostenprifung®
spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prifung von Erlésen
nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlése beispielsweise
sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausfiihrungen sind analog anzu-
setzen.
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5.3. Sonstige betriebliche Ertrdge

5.3.1. Ertrdge aus der Auflésung von Netzanschlusskostenbeitrigen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeitrage und Baukos-
tenzuschisse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses fir die
Entnahme elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs.
2 S. 1 StromNEV Uber die Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen. Die Position zahlt

gem § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinfluss-
baren Kostenanteilen.

5.3.2. Ertrdge aus der Auflésung von Baukostenzuschiissen

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeitrdge und Baukostenzu-
schisse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses fir die Ein-
speisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs.
2 S. 1 StromNEV (ber die Dauer von 20 Jahren linear aufzulésen. Die Position zahlt
gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beein-
flussbaren Kostenanteilen.

5.3.4. Ertriage aus Blindstrom
Ertrage aus Blindstrom stellen Umsatzerlése dar und sind im Rahmen der Verpro-

bungsrechnung zu beriicksichtigen. Die Erlésposition wird aus diesem Grunde mit
Null angesetzt.

5.3.5. andere sonstige betriebliche Ertrdage

Der Netzbetreiber hat in dieser Position andere sonstige Ertrédge in Héhe von insge-
samt- geltend gemacht. Darunter fallen auch periodenfremde Ertrage, fur
welche der Netzbetreiber glaubhaft darlegen konnte, dass sie im Laufe der zweiten
Regulierungsperiode nicht zu erwarten sind. Da sie somit nicht in die Bestimmung
des Ausgangsniveaus einzubeziehen sind, ist die angegebene Ertragsposition in Ho-

5.6. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrdage
5.6.5. andere sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige
Korrespondierend zu der Kirzung des Umlaufvermégens wird die Position ,andere

sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage" in Hohe von [l oekurzt.
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5.7. Umsatzerlése (nicht aus Netzentgelten)

5.7.1. erhobene Konzessionsabgahen

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.) hat der Netzbetreiber unter
dieser Position Erlése aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt
sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. Die
Position zéhlt gem. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be-
einflussbharen Kostenanteilen (vgl. hierzu Kapitel 7).

5.7.2. Erlose aus EEG
Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.2.

Erldse aus EEG in Héhe von -angegeben.

5.7.3. Erlose aus KWK-G
Korrespondierend zu den Aufwendungen hat der Netzbetreiber unter Position 5.7.3.

Erlose aus KWK in Hohe von|Jlflengegeben.

5.7.4. sonstige Erldse (nicht aus Netzentgelten)

Entsprechend der Kiirzung der Aufwendungen fiir Differenz-Bilanzkreise bzw. Auf-
wendungen fiir den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen wurde
analog die Erlésposition in H6he von_ gekirzt. Zudem wurden aus einem
Zahlerwechsel resultierende periodenfremde Erlése in Héhe -nicht aner-

kannt. Die angegebene Ertragsposition in Hehe von |GG

5.7.5. Erlése aus singulidr genutzten Betriebsmitteln

Erlése aus singular genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlése dar, die bei der
Verprobung der Netzentgelte zu beriicksichtigen sind. Der jahrliche Abgleich erfolgt
Uber das Regulierungskonto.

6. Pacht- und Dienstleistungsverhéltnisse

Die in dieser Zwischendokumentation insgesamt enthaltenen aufgefilhrien Stand-
punkte und Rechtsauffassungen gelten gleichermafen fiir die nachstehenden Positi-
onen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz ist stichpunktartig unter den nachste-
henden Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufge-
fuhrt.
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6.1. Aufwendungen fiir iiberlassene Netzinfrastruktur
GemaR den Ausfilhrungen zu der Position 1.1.2.3. sind die aus der Uberlassung des
Anlagevermégens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden Kosten (,Pachizins®)

nur bis zu der Héhe anerkennungsfahig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber
Eigentimer der Anlagen wére.

6.2. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung

GemaR den Ausfilhrungen zu der Position 1.1.2.5. sind die aus der durch Dritte er-
brachte Betriebsfiihrung resultierenden Kosten nur bis zu der Héhe anerkennungsfa-
hig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistung selbst erbringen wirde.
Wie oben ausgefihrt sind samtliche in dieser Zwischendokumentation aufgefiihrten
Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Dienstleister eines Netzbetreibers
ubertragbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein Dienstleistungsentgelt nicht
die Kosten der Selbsterbringung der Dienstleistung Ubersteigt.

6.3 Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhal-
tungsleistungen

Wie oben ausgefihrt sind samtliche in dieser Zwischendokumentation aufgefiihrten
Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Erbringer der Wartungs- und Instand-
haltungsleistungen eines Netzbetreibers ibertragbar. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass ein Entgelt fur durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleis-
tungen nicht die Kosten der Selbsterbringung der Leistung tibersteigt.

f Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11
Abs. 2 ARegV

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012
zur Durchfihrung der Datenerhebung fir die Kostenprifung zur Bestimmung des
Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitatsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2
EnWG fur die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer-
den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im
Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgefilhrten Kostenanteile
berticksichtigt:

1. Gesetzliche Abnahme- und Vergitungspflichten (S. 1 Nr. 1)
Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergitungspflichten sind finanzielle Verpflichtun-
gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und
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Erliése sind gemalt § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare
Kostenanteile.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung
aus dem nach dem aufgenommenen und vergiteten Strom aus Anlagen, die dem
EEG unterfallen, bundesweit gleichmafig verteilt wird. Dies wird durch den EEG-
Walzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der
EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergitet ihn nach den im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Satzen. In der zweiten Stufe leitet der
Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) und erhalt von diesem einen finanziellen Aus-
gleich.

Das KWK-G fordert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge-
setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwarme. Zur bundesweiten Vergleich-
mafigung der KWK-G-Forderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes
Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet,
KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschlieen und den in diesen Anlagen erzeugten
KWK-Strom abzunehmen. Die Vergiitung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich
aus dem Preis fur den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei-
gentlichen KWK-Férderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor-
gelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrage des Verteilernetzbetreibers aus
dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird
vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der
KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft
wurde. Geringfiigige Uber- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf
aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei-
nen Dritten (z. B. Stromhandler) verkaufen. In diesem Fall erhalt er vom Netzbetrei-
ber lediglich den KWK-Zuschlag vergiitet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber
vorgelagerte Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK-
Zuschlags verpflichtet.

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2)

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fir die Ein-
raumung des Rechts zur Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern
im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position
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ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Héhe). Bei Kon-
zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile gemalR § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV.

3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3)

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in
der Steuerbilanz abzugsféahige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem-
entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energiesteuern
dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatori-
sche Gewerbesteuer gemaR § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11
Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV dar.

4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (S. 1 Nr. 4)

Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach
um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4
ARegV. Zu den vorgelagerten Netzkosten zahlen neben den Kosten flr Leistung,
Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen fir Netzreservekapazitat

e Aufwendungen gemaR § 14 Abs. 2 StromNEV

+ Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung
e Aufwendungen fur Blindstrom

¢ Aufwendungen fiir singular genutzte Betriebsmittel

5. Nachriistung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabilitatsverord-
nung (S. 1 Nr. 5)

Kosten fiir die Nachriistung von Wechselrichtern gemaR § 10 Abs. 1 SysStabV. Die-
se Kosten sind fur das Basisjahr nicht relevant.

6. Genehmigte InvestitionsmaBnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a)
Kosten aus genehmigten InvestitionsmaBnahmen sind gemal § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6

und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile.
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7. Mehrkosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Anderung von Erdkabeln nach
§43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 beriicksichtigt werden
und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S. 1 Nr. 7)

In dieser Position sind die Mehrkosten fiir die Errichtung, den Betrieb und die Ande-
rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach
Nr. 6 berlicksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent-
stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV.

8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV, § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3
KWKG (S. 1 Nr. 8)

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom
Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegeniiber den vorgelagerten Netz- oder Um-
spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht.
Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge-
schlossenen Geschéftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten
zu beriicksichtigen. Bei Aufwendungen fur Stromeinspeisung durch Betreiber dezent-
raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um
dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8 ARegV.

8a. Erweiterter Bilanzausgleich gem. § 35 GasNZV
Fir Betreiber von Elektrizitatsversorgungsnetzen nicht relevant.

8b. Zahlungen an Stadte und Gemeinden nach MaRgabe von & 5 Abs. 4 StromNEV
(S. 1 Nr. 8b)

In dieser Position sind die Zahlungen an Stédte oder Gemeinden nach Mal3gabe von
§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde
nach um dauerhatft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaR § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b
ARegV.

9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1
Nr. 9)

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver-

gleich zugefiihrt, miissen aber dennoch — wie alle Kostenanteile — gem. § 4 Abs. 1
StromNEV effizient sein. Zur Prifung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmal-
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stabe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu-
satzvereinbarungen im Blick haben.

Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und
Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge-
schlossen worden sind, sind gemaf § 11 Abs.2 S.1 Nr. 9 ARegV dauerhaft nicht be-
einflussbare Kostenanteile. Diesbezlglich geht die Beschlusskammer davon aus,
dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage
eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tatig sind.

Da die Uberleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbstéandigen Netzbetreiber
zum 31. Dezember 2008 aus den verschiedensten Grinden noch nicht vollstandig
abgeschlossen war, wurde fiir die erste Regulierungsperiode eine Ubergangsrege-
lung akzeptiert. Es war danach zuléssig, die Kosten fir betrieblich und tarifvertraglich
geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft
nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim
Netzbetreiber beschéaftigt waren, deren Téatigkeit aber ausschlieflich fur den jeweili-
gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgiiltige Uberleitung in ein arbeitsvertragli-
ches Beschaftigungsverhaltnis beim Netzbetreiber angestrebt war.

Wollte der Netzbetreiber von der Ubergangsregelung fiir die erste Regulierungsperi-
ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden ,Grolte Netzgesell-
schaft" bis zum 31.03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche
Mitarbeiter ausschliel3lich fir das Netz tatig waren und bis zum Abschluss der ersten
Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne Ubergeleitet
werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht-
lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der
einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits-
vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tatig ist. Dieser personenscharfe Nachweis
ist spatestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu
Ubermitteln. Ergdnzend zu dem personenscharfen Nachweis missen auch die PZK
mitgeteilt werden, die zu den Ubergeleiteten Mitarbeitern gehoren. Eine weitere
Ubergangsregelung fur die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen.

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor-
gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-
teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV beriicksichtigt, die auf Grundlage eines un-
mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschlieRlich dort
tatig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst-
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leistungsvertragen oder Mitarbeiterliberlassungen fur die Netzgesellschaft tatig sind,
gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar.

10. Betriebs- und Personalratstatigkeit (S. 1 Nr. 10)
Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgelbten Betriebs- und Personalratstatigkeit

sind gemal § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-
teile.

11. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder-
tagesstatten (S. 1 Nr. 11)

Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs-
kindertagesstatten fur Kinder der im Netzbereich beschéftigten Betriebsangehdrigen

sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei-
le.

12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach § 25 ARegV (S. 1 Nr. 12)
Gem. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gem. § 25
ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant fur

die zweite Regulierungsperiode (Strom).

13. Auflésung von Netzanschlusskostenbeitrégen und Baukostenzuschiissen (S. 1
Nr. 13)

Auflésungen von Netzanschlusskostenbeitrdgen und Baukostenzuschiissen nach § 9
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berlcksichtigen.

14. Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr.
14)

Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG
sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu
berticksichtigen.
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8. Vergleichbarkeitsrechnung

Die Kapitalkosten sollen gemafR § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchfilhrung des
Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit moglichst ge-
wahrleistet ist und Verzerrungen beriicksichtigt werden, wie sie insbesondere durch
unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak-
tiken entstehen kénnen.

Die Kapitalkosten umfassen gemaB § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital-
zinsen gemal § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemaR § 6
StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung geman § 7 StromNEV.
Zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemaR § 14 Abs. 1 Nr.
3i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos-
tenannuitdten durchzufuhren. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher,
dass die Durchfuhrung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten
Effizienzbewertung des Netzbetreibers fuhrt.

Die Kapitalkostenannuitat wird fir jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV
mit Hilfe des Annuitatenfaktors wie folgt gebildet:

An = TNW > g+ A9
i |

An; = Annuitét der Anlagengruppe
1
TNW;, =  Tagesneuwert der
Anlagengruppe i
Q = 1+ Zinssalz
n; =  Nutzungsdauer der Anla-
gengruppe i

Die Summe der Annuitaten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung
der von diesen Annuitaten nicht erfassten, aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden
die standardisierten Kapitalkosten gemaR § 14 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 2 ARegV.

Durch die Kostenannuitdten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des
Sachanlagevermégens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever-
mogens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte
vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitaten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier-
fur werden beriicksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul-
tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch § 14 Abs. 2 ARegV
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Anwendung. Einer besonderen Beriicksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht,
da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfur ein Pauschalansatz in der
Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird.

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemal § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage
der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermégens des Netzbetreibers zu erfolgen.
Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni-
veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV fir die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg-
ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Indexreihen
§ 6 Abs. 3 S. 2i.V.m. § 6a StromNEV verwendet.

Fur die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern fir jede Anlagengruppe sind
gemalk § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewdhnlichen Nut-
zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins-
satz bestimmt sich gemall § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus
Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit
40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den
60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemaR § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25
Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital.

Fir das Eigenkapital sind gemal § 14 Abs.2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6
StromNEV fur Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssatze anzusetzen. Es wurde
der Eigenkapitalzinssatz fir Neuanlagen in Héhe von 9,05 Prozent gemé&R § 7 Abs. 6
StromNEV fir alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich-
barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe-
treibers zu abstrahieren.

Fur das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemal § 14 Abs. 2 S. 6
ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Umlaufrendite fest-
verzinslicher Wertpapiere inléandischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt
die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar.

Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inldndischer Emittenten

JAHR UMLAUFRENDITE [%] | 10-JAHRES-MITTEL [%]
1999 43
2000 54
2001 48
2002 4,7
2003 3,7
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JAHR UMLAUFRENDITE [%] 10-JAHRES-MITTEL [%]
2004 37

2005 31

2006 38

2007 43

2008 42

2009 32 4,08

2010 2,5 3,80

2011 2,6 3,58

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank®

Fur den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus fur die genannten

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab.

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemaR § 14 Abs. 2 S. 7 ARegV
um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch-
schnitt der Preisdnderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veréffentlich-
ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermafigen.

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex fiir Deutschland (Jahreswerte)

JAHR INDEX | VERANDERUNGSRATE | 10-JAHRES-MITTEL [%)]
1999 84,5

2000 85,7 0,014

2001 87.4 0,020

2002 88,6 0,014

2003 89,6 0,011

2004 91,0 0,016

2005 92,5 0,016

2006 93,9 0,015

2007 96,1 0,023

2008 98,6 0,026

2009 98,9 0,003

2010 100,0 0,011

2011 102,1 0,021 1,57
QI.IE"E: Statistisches Bundesamt i

In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus
leitet sich fiir den Verbraucherpreisgesamtindex fiir den relevanten Zeitraum 2002

2

http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/Makrooekonomische_Zeitreihen/its_list_node.ht
mi?listld=www_s140_it01 (Stand:20.11.2012)
3

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwalt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Tabellen_/Verbraucherpreis
eKategorien.html?cms_gtp=145110_slot%25302&https=1 (Stand:26.04.2013)
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bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die ErmaRigung der Zinsséatze
erfolgt anhand der nachstehenden Formel:

Zins
ree

,=Zins - VPI
a nom

Daraus folgt ein Wert fir den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins req) in Hohe von
7,48 % und fur den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea)) €in Wert von 2,01 %.

Der zu verwendende Zinssatz (Zins mite) bestimmt sich gemal § 14 Abs.2 S. 3
ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins-
satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit
60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal-

len gemal § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka-
pital.

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermitteit:
Zins mitte: = 40 % * EK-ZinSs (a1 + 35 % * FK-ZinS (o2 + 25 % * 0

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Héhe von 3,70 %.

9. Vergleichsparameter

Die Vergleichsparameter gem. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem Effi-
zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgefthrt.
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Il. Anlagen

Aus den beigefigten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich.
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Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-13/1508-81
-fur die Landesregulierungsbehorde-

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnNWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1,§ 4 Abs. 5
ARegV

wegen Festlegung zur Bestimmung des Qualitdtselementes

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

in Wahrnehmung der Aufgaben flir das Land Niedersachsen,

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg,
den Beisitzer Rainer Bender
und den Beisitzer Bernd Petermann

gegenuber der Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co., Kochslandweg 20-22,
30823 Garbsen, gesetzlich vertreten durch den Geschaftsfihrer,

- Netzbetreiber -

am 29.07.2015 beschlossen:

1. Unter Abanderung des Beschlusses vom 03.07.2015 (AZ. BK8-12/1508-11) wird den
kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen der Jahre 2014 — 2016 jeweils ein Bonus/Malus
gemal Anlage 1 hinzugerechnet.



Griinde

Die Beschlusskammer hat gemall § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur
Bestimmung des Qualitdtselementes nach § 4 Abs. 5 der Anreizregulierungsverordnung
eingeleitet.

Die Landesregulierungsbehérde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde
gemal § 55 Abs. 1 EnNWG (ber die Einleitung des Verfahrens informiert.

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehdérde, in deren Bundesland der Sitz

des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemaflt § 58 Abs.1 Satz 2 EnWG Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben.

Fur die Bestimmung des Qualitatselementes, hat die Bundesnetzagentur bereits zuvor zwei
Festlegungen getroffen. Zum einen wurden alle Betreiber von Elektrizitatsverteilernetzen im
Sinne des § 3 Nr. 3 EnWG der zweiten Regulierungsperiode, die kein geschlossenes
Verteilernetz nach § 110 EnWG betreiben oder die in der zweiten Regulierungsperiode nicht
am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie nicht nach § 1 Abs. 2
ARegV von der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung ausgenommen sind, geman
der Festlegung Uber die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich
der Netzzuverlassigkeit Strom (AZ. BK8-13/001) aufgefordert, die Kennzahlen zu den
Versorgungsunterbrechungen sowie zusétzliche Daten zur Bestimmung der Referenzwerte
und der Bestimmung der monetdren Auswirkung (Bonus/Malus) auf die individuelle
Erlésobergrenze bis spatestens zum 14.06.2013 elektronisch an die Bundesnetzagentur zu
ubermitteln. Zum anderen wurde eine Festlegung Uber die nahere Ausgestaltung und das
Verfahren der Bestimmung des Qualitdtselementes hinsichtlich der Netzzuverlassigkeit fur
Elektrizitdtsverteilernetze (Az.: BK8-13/002) getroffen.

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 04.12.2013 Gelegenheit
gemall § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigten Entscheidung der
Beschlusskammer zu auiern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen.



Die Festlegung des Qualitatselementes des Netzbetreibers erfolgt auf Grundlage des
§ 4 Abs. 5 ARegV und § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

5 I Zustindigkeit

Zustandige Regulierungsbehorde ist gemaRk § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die
Landesregulierungsbehérde.

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben fir das Land
Niedersachsen gemal dem ,Verwaltungsabkommen tber die Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz” zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Land Niedersachsen vom 25.10.2005 (Bekanntmachung: Niedersachsisches
Ministerialblatt Nr. 44/2005, S. 945 f. vom 07.12.2005; in Kraft seit dem 08.12.2005) und der
,Ubergangsvereinbarung zum gekindigten Verwaltungsabkommen tber die Wahrnehmung
bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 25. November 2005 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen" vom 10.12.2013/17.12.2013
(Bekanntmachung: Niedersachsisches Ministerialblatt Nr. 4/2014, S. 99 ff. vom 29.01.2014,
in Kraft seit dem 01.01.2014).

2. Erméachtigungsgrundlage

Die Regulierungsbehérde bestimmt das Qualitatselement eines Netzbetreibers gemaR § 4
Abs. 5 ARegV nach MaRgabe der § 19 und § 20 ARegV. Die Bestimmung der
kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m.
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV.

3. Ermittlung des Qualitdtselementes

Auf die Erlésobergrenze koénnen gemal § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschlage
vorgenommen werden, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverldssigkeit von
Kennzahlenvorgaben (Referenzwerten) abweichen.

Zur Bestimmung des Qualitatselementes Netzzuverldssigkeit Strom wurden die Daten aller
Elektrizitatsverteilernetzbetreiber der zweiten Regulierungsperiode herangezogen, die kein
geschlossenes Verteilernetz nach § 110 EnWG betreiben oder die in der zweiten
Regulierungsperiode nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen sowie



nicht nach § 1 Abs. 2 ARegV von der Anwendung der Anreizregulierungsverordnung
ausgenommen sind.

3.1. Datenplausibilisierung

Zur Sicherstellung einer belastbaren Datengrundlage hat die Bundesnetzagentur die
Ubermittelten Daten einer umfangreichen netzbetreiberindividuellen Plausibilitatsprifung
unterzogen. So wurde etwa fur jeden Netzbetreiber die Konsistenz der Strukturdaten anhand

von Daten, die der Regulierungsbehotrde aus anderen Verfahren vorliegen, Gberprift.

Die Prifung der im Rahmen der Datenabfrage zum Qualititselement Ubermittelten
Kennzahlen SAIDI und ASIDI erfolgte anhand der gemaR § 52 EnWG von den
Netzbetreibern in den Jahren 2010 bis 2012 an die Bundesnetzagentur Ubermittelten
Versorgungsunterbrechungsdaten. Traten Abweichungen bezlglich der Angaben im
Rahmen der Datentbermittlung zum Qualitatselement und den nach § 52 EnWG
Ubermittelten Daten auf, so mussten diese Abweichungen von den Netzbetreibern anhand
der einzelnen Versorgungsunterbrechungsdaten erlautert werden.

Insbesondere die Zuordnung zum Stérungsanlass ,Hohere Gewalt" bedurite einer genauen
Prufung. Hierzu wurde regelmaRig jede einzelne, seinerzeit gemeldete
Versorgungsunterbrechung des Stérungsanlasses ,Hohere Gewalt" entsprechend den
Anforderungen der Allgemeinverfligung nach § 52 S. 5 EnWG zu Vorgaben zur formellen
Gestaltung des Berichts nach § 52 S. 1 EnWG (605/8135) vom 22.02.2006 bzw. den
Hinweisen zur Zuordnung von Versorgungsunterbrechungen zum Stérungsanlass Héhere
Gewalt im Rahmen der Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitdtselementes hinsichtlich
der Netzzuverlassigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV vom 21.04.2011 Uberpriift.
Wurden die Anforderungen nicht erfullt, wurde der Netzbetreiber aufgefordert, seine
Angaben entsprechend zu korrigieren. Zur Plausibilisierung dieser Stérungskategorie wurden
zusatzliche Informationen des Deutschen Wetterdienstes (Sturmauswertungen der Jahre
2010-2012) und des Bundesamtes fur Gewésserkunde bzw. der zustindigen Landesamter
(Hochwasserauswertungen der Jahre 2010-2012) herangezogen.

Nach Abschiuss der Datenplausibilisierung erhielt jeder Netzbetreiber den letzten
Ubermittelten Erhebungsbogen, der zur Berechnung der Qualitdtselemente herangezogen
werden sollte, als Datenquittung.



3.2. Kennzahlenermittiung

Die Netzzuverlassigkeit wurde flr die Niederspannungsebene auf Basis der Kennzahl SAIDI
(System Average |Interruption Duration Index) und fur die Mittelspannungsebene der
Kennzahl ASIDI (Average System Interruption Duration Index) bewertet. FUr die Ermittlung
der Kennzahlen sind geplante und ungeplante Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer
von mehr als drei Minuten herangezogen worden. Die  ungeplanten
Versorgungsunterbrechungen umfassen die Unterbrechungsanldsse ,atmosphérische
Einwirkungen®, ,Einwirkungen Dritter® und ,Zustandigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein
erkennbarer Anlass”, Geplante Versorgungsunterbrechungen sind als Unterbrechungsanlass
.Sonstiges” beriicksichtigt worden. Die geplanten Versorgungsunterbrechungen wurden mit
einem Faktor von 0,5 bewertet.

Aus den ermittelten Kennzahlen wurde flr die Niederspannungsebene und die

Mittelspannungsebene jeweils ein Mittelwert Uber die drei Kalenderjahre 2010 bis 2012
gebildet.

Bei Netziibergangen die im Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 14.06.2013 vollzogen wurden,
wurden grundséatzlich alle Werte fur die Jahre 2010 bis 2012 sowie die zuldssige
Erlésobergrenze 2013 um den Netzlibergang bereinigt. Dabei wurde unterstellt, dass der
Netzlibergang bereits am 31.12.2009 vollzogen worden wére. Damit wurde sichergestelit,
dass das derzeit vom Netzbetreiber betriebene Netz durch die Qualitatsregulierung

vollstandig erfasst wird.

Zur Berechnung des Qualitdtselementes ist flir den Netzbetreiber ein SAIDI in Héhe von
I und ein ASIDI in Hohe von|jill herangezogen worden (Anlage 1).

3.3. Referenzwertermittiung

Die Ermittlung der Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte) erfolgte wie im Beschluss (Az.
BK8-13/002) dargelegt mittels einer Regression unter Beriicksichtigung der Lastdichte,
soweit sie sich als statistisch bedeutsam erweist.

Die Lastdichte bildet in diesem Zusammenhang gebietsstrukturelle Unterschiede ab, wie sie
gemal § 20 Abs. 2 Satz 2 ARegV zu berlicksichtigen sind. Die Lastdichte berechnet sich
aus der héchsten zeitgleichen Summe der viertelstindlichen Leistungswerte aller
Entnahmen aus einer Netzebene [in kW] (zeitgleiche Jahreshéchstlast) und der jeweiligen
Flache [in km?. Die zeitgleiche Jahreshéchstlast wird fir die Niederspannungsebene durch
die versorgte Flache [in km? und fur die Mittelspannungsebene durch die geografische



Flache [in km? dividiert. Somit erfolgt auch eine nach Mittel- und Niederspannungsebene
getrennte Berechnung der Referenzwerte auf Basis einer Regressionsrechnung. Basis fur
die Berechnung der Lastdichte ist das Kalenderjahr 2012.

Demnach betrdgt die Lastdichte des Netzbetreibers in der Mittelspannung || oro
km? und in der Niederspannung |l pro km? (Anlage 1).

Die Lastdichte flie3t in die Regressionsberechnung als einzige erklarende Variable ein. Es
handelt sich somit um ein einfaches Regressionsmodell.

Analytische Untersuchungen des Beraterkonsortiums (vgl. Gutachten zur Konzeptionierung
und Ausgestaltung des Qualitats-Elementes (Q-Element) im Bereich Netzzuverldssigkeit
Strom sowie dessen Integration in die Erlosobergrenze® der CONSENTEC GmbH in
Kooperation mit der Forschungsgemeinschaft fur Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft
e.V. und Frontier Economics Limited') haben ergeben, dass der funktionale Zusammenhang
zwischen der Lastdichte und der Netzzuverldssigkeit durch einen hyperbolischen
funktionalen Zusammenhang auf Basis einer einfachen Regression hinreichend angenahert
werden kann. Hinsichtlich des Exponenten ¢ haben die Untersuchungsergebnisse gezeigt,
dass dieser zwischen 0,5 und 1 liegen sollte.

a
Vees =—+ b
X

mit:
Vres' Referenzwert fur den SAIDI
X: Wert Lastdichte des Netzbetreibers
ab,c: Werte Regressionskonstanten

Auf Basis des zur Verfugung stehenden Datensatzes, der die Daten von insgesamt 184
Netzbetreibern enthalt, wurden die Regressionskonstanten a, b, ¢ geschatzt. Hierbei wurde
das Schéatzverfahren der Kleinste-Quadrat-Anpassung (ordinary least squares method, OLS-
Schatzer) verwendet, durch das die Summe der Abweichungsquadrate minimiert wird. Ziel
ist es, die Regressionskoeffizienten a, b und ¢ so zu bestimmen, dass die Summe der
Abweichungsquadrate zwischen den tatsichlichen y-Werten und den mittels der
Regressionsfunktion geschatzten yge-Werten minimal ist.

Zusétzlich erfolgte eine Gewichtung der Abweichungsquadrate anhand der Anzahl der
eigenen Letztverbraucher des jeweiligen Netzbetreibers, entsprechend den Vorgaben des

! Verdffentlicht auf der Internetseite der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de



§ 20 Abs. 2 S. 1 ARegV. Zur Gewichtung der SAIDI-Abweichungsquadrate wurde die Anzahl
der eigenen Letztverbraucher auf der Niederspannungsebene angesetzt. Zur Gewichtung
der ASIDI-Abweichungsquadrate wurde die Anzahl der eigenen Letztverbraucher in der
Mittel- und Niederspannungsebene (inkl. eigener Umspannebenen) herangezogen. Mit der
Gewichtung anhand der Letztverbraucher ist gleichzeitig eine unmittelbare Gewahrleistung

der Erlésneutralitat verbunden.

Sowohl fir die Mittel- als auch fur die Niederspannung wurden die Regressionsrechnungen

mit den Regressionskonstanten ¢ = 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 und 1 durchgefiihrt.

Somit ergaben sich jeweils sechs Modelle. Aus diesen Modellen wurde zunachst jeweils
dasjenige Modell ausgewé&hlt, bei dem die Regressionskoeffizienten a und b statistisch
signifikant waren, wobei die Vertrauenswahrscheinlichkeit mit 95 % angesetzt wurde. Bei
dem Regressionskoeffizienten b handelt es sich um den y-Achsenabschnitt und bei dem
Koeffizienten a um die Steigung der Funktion. Der Koeffizient a beschreibt somit die
Einflussstarke der Lastdichte auf den SAIDI/ASIDI. Sind die Regressionskoeffizienten a und

b signifikant, besteht also ein statistisch bedeutsamer Einfluss der Lastdichte auf den
SAIDI/ASIDI.

Zur Bestimmung der Regressionskonstanten ¢ wurde das Bestimmtheitsmal} R? sowie die F-
Statistik der jeweiligen Funktion bestimmt. Das Bestimmtheitsmal: drickt den durch die

Funktion erkldrenden Anteil an der Gesamtvarianz der Punktewolke aus.

R? = Z,(J"Rej ";)2
>, -

mit y,. , : Funktionswert, y, : tatséchlicher Wert und ; : Mittelwert der tatsachlichen Werte

Beim F-Test wird untersucht, ob das Bestimmtheitsmal der Regression Null ist. Wenn diese
Hypothese abgelehnt wird, kann man vermuten, dass das gewadhlte Regressionsmodell
einen Erklarungswert flr die zu erklarende Variable (SAIDI/ASIDI) besitzt. Auch hierbei

wurde eine Vertrauenswahrscheinlichkeit von 95 % angesetzt.

In der Niederspannungsebene waren die beiden Koeffizienten a und b nur bei der
Modellvariante ¢ = 1 signifikant. Folglich wurde fir die Niederspannungsebene das Modell

mit dem Exponent c=1 verwendet.



In der Mittelspannungsebene waren die beiden Koeffizienten a und b der Modellvarianten mit
¢= 0,5 0,8; 0,9 und 1 signifikant. Zwischen diesen 4 signifikanten Modellen ist sodann
dasjenige Modell ausgewahlt worden, welches das héchste Bestimmtheitsmall R? aufwies.
Das Modell mit der Regressionskonstanten ¢ = 1 wies in der Mittelspannungsebene letztlich
das hochste R? auf.

Bezliglich der Regressionskonstanten c hat sich sowohl in der Nieder- als auch in der

Mittelspannungsebene ergeben, dass die héchste Modellgiite mit dem Exponent ¢=1 erreicht
wird,

Auf dieser Grundlage ergaben sich fir die Niederspannungsebene folgende
Modellparameter:

a
Yper = " +b

mit:
Vot Referenzwert flir den SAIDI
X: erkldrende Variable Lastdichte
a: 796,13 (Irtumswahrscheinlichkeit: 0,0486)
b: 4,21 (Irtumswahrscheinlichkeit: 1,99 * 107)
& 1

R?=0,0158

F-Wert = 3,943 (Irrtumswahrscheinlichkeit: 0,0282)

Die Modellparameter der Mittelspannungsebene ergaben sich wie folgt:

a
J’a¢1=?+b

mit:
Yrey' Referenzwert fir den ASIDI
X erklarende Variable Lastdichte
a: 1.686,03 (Irtumswahrscheinlichkeit: 3,039 * 10%)
b: 5,02 (Irfumswahrscheinlichkeit: 2,984 * 10°"")
c! 1
R?=0,656



F-Wert = 349,82 (Irrtumswahrscheinlichkeit: 5,515 * 10°)

Auf dieser Grundlage wurde fur den Netzbetreiber in der Niederspannungsebene ein

Referenzwert von [Jij und in der Mittelspannungsebene ein Referenzwert von I
ermittelt (Anlage 1).

3.4. Ermittlung Bonus/Malus

Zur Ermittlung des Zuschlags (Bonus) oder des Abschlags (Malus) auf die zuldssige
Eriésobergrenze wurde die Differenz zwischen dem ermittelten Referenzwert und dem
gemittelten individuellen SAIDI beziehungsweise ASIDI des Netzbetreibers mit der jeweiligen
Anzahl der Letztverbraucher des Kalenderjahres 2012 der entsprechenden Netzebene und
mit dem Monetarisierungsfaktor multipliziert. Anschliefend erfolgte eine Addition Uber die
Netzebenen:

Bonus/Malus = (Yret — Y¥) X Anzahl Letztverbraucher x 0,19 €/min/Letztverbraucher/a

Entsprechend der Festlegung Uber den Beginn der Anwendung, die nahere Ausgestaltung
und das Verfahren der Bestimmung des Qualitatselementes hinsichtlich der
Netzzuverldssigkeit fur Elektrizitatsverteilernetze (Az.: BK8-13/002-009) betragt der
Monetarisierungsfaktor 0,19 €/min/Letztverbraucher/a.

a) Fur die Niederspannungsebene wurden folgende Daten zugrunde gelegt:

*  YRef.

®*  VYind:

» Anzahl der Letztverbraucher:
Fur die Niederspannungsebene ergibt sich somit ein Bonus in Héhe von || N
b) Fir die Mittelspannungsebene wurden folgende Daten zugrunde gelegt:

*  YRef

*  VYind:

s Anzahl der Letztverbraucher (inkl. aller nachgelagerten eigenen Netz- und

Umspannebenen): I

Flr die Mittelspannung ergibt sich somit ein Bonus in Hohe von -



Fur die Nieder- und Mittelspannungsebene ermittelt sich demnach insgesamt ein Bonus in

Hahe von

3.5. Kappungsgrenze

Um die Auswirkung auf die Erlésobergrenze zu begrenzen, wurden Kappungsgrenzen
berticksichtigt. Der Bonus- und Malusbereich wurde symmetrisch und einheitlich gekappt. Es
wurde eine Kappung der Erlésauswirkung von 2 % der Erlésobergrenze des Kalenderjahres
2013 abzlglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und - falls vorhanden - abzuglich
der Kosten fiur die Netzebenen Héchstspannung, Umspannebene H&S/HS, Hochspannung
und die Umspannebene HS/MS vorgenommen. Ausschlaggebend fir die Bestimmung der
Kappungsgrenze innerhalb eines Kappungskorridors von 2 bis 4 % war die Minimierung der
Abweichung von der angestrebten Erlésneutralitdt. Somit wird sichergestellt, dass sich die
Zuschldge oder Abschldge auf die Erlésobergrenze Gber die Gesamtheit aller betroffenen
Verteilernetzbetreiber moéglichst ausgleichen.

Mit dem ausgewahlten Modell und einer Kappung von 2 % der Erlésobergrenze des
Kalenderjahres 2011 ergibt sich die minimale Abweichung von der Erlésneutralitdt in Héhe

von | Dies hat zur Folge, dass im Bonusbereich keine Netzbetreiber und im
Malusbereich ein Netzbetreiber gekappt werden. Bei jeder Kappung Uber 2 % war die
Abweichung von der angestrebten Erlésneutralitat gréler.

Der Netzbetreiber ist von der Kappung nicht betroffen.

3.6. Anpassung der Erlésobergrenzen

Die Erlésobergrenzen sind in den Jahren 2014, 2015 und 2016 um folgende Betrdge zu
erhéhen.

ERLOSOBERGRENZEN- ERLOSOBERGRENZEN- ERLOSOBERGRENZEN-
ANPASSUNG ANPASSUNG ANPASSUNG
DES KALENDERJAHRES DES KALENDERJAHRES | DES KALENDERJAHRES
2014 2015 2016

= 0=



.

Hinsichtlich der Kosten nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid.

Die beigefugten Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

-11-



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur
(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genugt, wenn die Beschwerde
innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: SchloBplatz 2, 29221
Celle) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begrinden. Die Frist fur die Beschwerdebegriindung betrdgt einen
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Beschwerdebegriindung
muss die Erkldrung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Ab&nderung oder
Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die
Beschwerde stitzt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegriindung miissen
durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 29.07.2015

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer
Karsten Bourwieg Rainer Bender Bernd Petermann

-12.-



Anlage 1 Stromversorgung Stadiwerke Garbaen GmbH Ca. AZ: BK8-13/1508-81

Qualitidtselement Q; NS- und MS- Ebene fiir Betriebsnummer: 10001508

Niederspannungsebana

[NS-Ebene [Bonuszuschlag in Eurg)

Mittelspannungsabene

|MS-Ebene [Bonuszusehlag in Eura]

Gesamtargabnis

[Summe NS- und MS-Ebene [Bonuszuschlag in Eura]

Zulassige Erlosobergrenze 2013
abzgl. dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten und der Kostensellen HoS, HOS/HS, HS und HS/MS

Kappungsgrenze
Anteil Bonuszuschlag/Malusabschlag an der fOr die Qualitatsregullerung relevanten Eridsobergrenze 2013

Summe NS- und MS-Ebene nach Kappung [Bonuszuschlag in Euro]

Seile 1



Anlage 1 Stremversorgung Stadiwerke Garbsen GmbH Co.

Einzelergebnisse fiir Netznummer: 10001508_1

Niederspannungsabene

Eingangsparameter:

Anzahl der Letztverbraucher 2012, der eigenen NS-Ebene [Anzahi]
Zeilgleiche Jahreshchstiast aller Entnahmen 2012, NS-Ebene [KW]
Versorgte Flache 2012, NS-Ebene [km *]

SAIDI 2010

SAIDI 2011

|SAIDI 2012

|Lastdichte NS-Ebene [kKW/km 3
[Mittelwert SAIDI

Berechnungsergebnisse:

|Referenzwert NS-Ebene

[Bonuszuschlag NS-Ebene [In Euro]

Mittelspannungsebene.

Eingangsparameter:

Anzahl der Letztverbraucher 2012, der eigenan MS-Ebene [Anzahl]
Anzahl der Letztverbraucher 2012, der eigenen NS- und MS-Ebene
[Anzahl] =

Zeitgleiche Jahreshdchstiast aller Entnahmen 2012, MS-Ebene [kW]
Geografische Flache 2012, MS-Ebene [km ?]

ASIDI 2010

ASIDI 2011

ASIDI 2012

Lastdichte MS [kWikm ?]
Mittelwert ASIDI

Berechnungsergebnisse:

[Referenzwert MS-Ebene

[Bonuszuschlag MS-Ebene [in Euro]

Gesamtergebnis

[Summe NS- und MS-Ebene [Bonuszuschlag in Eura)

Selle 2

AZ: BKB-13/1508-81



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Berechnung der Zu- und Abschldge auf die Erlésobergrenzen der
zweiten Regulierungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos
im Regelverfahren
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

1. Vorbemerkungen

Zur Ermittlung der Erlésobergrenzen fur die zweite Regulierungsperiode sind gemall §§ 5
Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschldge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re-
gulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschlage
sind gemal § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 8. 3 ARegV zu verzinsen.

Fir die Berechnung der Zu- und Abschlage auf die Erlésobergrenzen der zweiten Regulie-
rungsperiode wird zundchst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein
Jahr aufgezinst, um zu berlicksichtigen, dass die Auflésung des Regulierungskontosaldos
erst am 01.01.2014 beginnt.

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmaRigen jahrlichen
Raten ab dem 01.01.2014. Zuséatzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr
durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz fir die Aufzinsung
im Jahr 2013 und den gesamten Auflésungszeitraum entspricht dem 10-jahrigen Durch-
schnitt der von der Bundesbank veréffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa-
piere inlandischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Héhe von 3,25 %.

2. Positionen im Regulierungskonto

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Fir den
Strombereich sind dies im Einzelnen:

1. die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen Erlésen und den vom Netz-
betreiber unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklungen erzielbaren
Erlésen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV),

2. die Differenz zwischen den tatsachlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1
Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der ErlGsobergrenze diesbeziglich enthalte-
nen Anséatzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegVi.m. V. §11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15
ARegV) sowie

3. die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten
des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlésobergrenze diesbe-
zuglich enthaltenen Ansétzen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl der
Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei-
ber durchgefiihrt wird, oder durch Manahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG
sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV).
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Gemal § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4
ARegV fir die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den
Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind Anlage A2 zu entnehmen.

2% Differenz zwischen zuldssigen Erlésen und erzielbaren Erlésen

Gemal § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zuldssigen Erlése und der vom Netzbe-
freiber unter Berlicksichtigung der tatsachlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlése im

Regulierungskonto zu erfassen.

2.1.1. Zuldssige Erldse

Die zulassigen Erlése bestimmen sich gemal § 4 ARegV. Dabei ist die gemal § 4 Abs. 1
und 2 ARegV bestimmte Erlésobergrenze nach Maligabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV je-

weils zum 01. Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. Dies umfasst die
zulassige Anpassung der jeweiligen kalenderjahrlichen Erlésobergrenze in Folge von:

» Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1
Nr. 1 ARegV),

u +

» Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 5. 2 ARegV (§ 4
Abs. 3 8. 1 Nr. 2 ARegV)

Weiterhin kénnen Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1
ARegVi. V. m. § 11 StromNEV (Periodenubergreifende Saldierung) sowie einer Mehrer-
l6sabschdpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwen-
dung erfolgen.

Zudem konnen jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemat § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2
ARegV Anpassungen der Erlésobergrenze in Folge von beschiedenen Antragen

= nach Maligabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und
* giner nicht zumutbaren Harte (Hartefall)
gewahrt werden.

Eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV erfolgt ent-
sprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitdiselementes.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.1. Zuldssige Erlose 2009

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1
EnWG vom 12.01.2009 (BK8-08/1508) eine kalenderjahrliche Erlésobergrenze fir das Jahr
2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlésobergrenze findet sich in Anlage 1
der genannten Erlosobergrenzenfestlegung. In der Anlage A3 zu diesem Dokument wird die
festgelegte Erlésobergrenze des Jahres 2009 den diesbeziglichen Angaben des Netzbetrei-
bers gegenillbergestellt. Eine Anpassung der Erlésobergrenze gemal § 4 Abs. 3 ARegV er-
folgte in der ersten Regulierungsperiode nach § 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 S.
2 ARegV erstmalig zum 01.01,.2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV).

Mehr- und Mindererlése nach § 34 Abs. 1i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007
wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjahrlichen Eriésobergrenzen der ersten Regu-

lierungsperiode beriicksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlésober-
grenzen enthalten.

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlésabschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegVi. V. m.
§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr
2010 relevant.

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Hartefall) erfolgte nicht.

Damit ist hinsichtlich der zuldssigen Erlése des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam-
mer festgelegte kalenderjahrliche Erlésobergrenze des Jahres 2009 abzustellen.

2.1.1.2.  Zuldssige Erlése 2010

Die gemal § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erldsobergrenze
fur das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe-
treibers gegeniibergestellt.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in Anlage A3
der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegenlibergestellt. Die ggf. ermittelten
Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegentber dem Ansatz des
Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Differenzen werden nachfol-
gend erldutert:
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.2.1. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze fiir das Kalenderjahr 2010 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu bericksichtigen. Hierfur ist der
Verbrauchergesamtpreisindex in Héhe von 106,60 zu verwenden.

2.1.1.2.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV
(§ 4 Abs. 3 S.1 Nr. 2 ARegV)

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjdhrliche
Erlésobergrenze gemall § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01.01. eines Kalenderjah-
res anzupassen.

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be-
schlusskammer fur das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen-
derjahrlichen Erldsobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun-
gen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen
nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV Ubermittelt.

In Anlage A3a findet sich eine Gegenlberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen
Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach §4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV
anerkennungsfahigen Anpassungen.

2.1.1.2.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m.
§ 11 StromNEV (Periodenlibergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage A1 des Ergebnis-
schreibens zur Periodeniibergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen.

2.1.1.2.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlésen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerldsabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulassi-
gen Erlésobergrenze in Anlage A3 beriicksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der
Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1.2.5. Anpassung nach MaBRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) geméah § 4
Abs. 4 5.1 Nr. 1 ARegV

Sofern die Erlésobergrenze nach Maligabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) geméaf § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zuléssigen Er-
|6sobergrenze in der Anlage A3 beriicksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der
Anlage A3 zu entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags fr
das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell giiltigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésober-
grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau-
cherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus Differenzen ergeben.

2.1.1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall) gemaR § 4
Abs. 4 5. 1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.

2.1.1.2.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemif §
25 ARegV

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsachlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach
§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2
ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25
Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemaR § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode
ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten Uber dem Wert nach § 25 Abs. 2
ARegV findet kein Ausgleich statt.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.3. Z2uldssige Eriése 2011

Die gemaR § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlésobergrenze
fur das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe-
treibers gegenibergestelit.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in Anlage A3
der vom Netzbetreiber angepassten Erlésobergrenze gegeniibergestelit. Die ggf. ermittelten
Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegeniber dem Ansatz des
Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Abweichungen werden nach-
folgend erlautert.

2.1.1.3.1. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze fur das Kalenderjahr 2011 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu beriicksichtigen. Hierflr ist der
Verbrauchergesamtpreisindex in Héhe von 107,00 zu verwenden.

2.1.1.3.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV
(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV)

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2
S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b his 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjahrliche
Erlésobergrenze gemall § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01.01. eines Kalenderjah-
res anzupassen.

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be-
schlusskammer fur das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen-
derjahrlichen Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun-
gen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen
nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV Ubermittelt.

In Anlage A3a findet sich eine Gegeniberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen
Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV
anerkennungsfahigen Anpassungen.

Seite 7 von 14



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.3.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindereriosen nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindereriésen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m.
§ 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis-
schreibens zur Periodenlbergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen.

2.1.1.3.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlésen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlésabschopfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V.m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulassi-
gen Erlésobergrenze in Anlage A3 berlcksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der
Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1.3.5. Anpassung nach MaRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemiR § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV

Sofern die Erlésobergrenze nach MalRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemal § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zuldssigen Er-
lI6sobergrenze in der Anlage A3 bericksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der
Anlage A3 zu entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags fiir
das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell glltigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjdhrlichen Erlésober-
grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau-
cherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus Differenzen ergeben.

2.1.1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall) geménR § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.3.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemaR §
25 ARegV

Lagen die Kapitalkosten aus den tatséchlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach
§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2
ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25
Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemal § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode
ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten tber dem Wert nach § 25 Abs. 2
ARegV findet kein Ausgleich statt.

21.1.4. Zulassige Erlése 2012

Die gemaR § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erldsobergrenze
fur das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe-
treibers gegeniibergestelit.

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlésobergrenze wird in Anlage A3
der vom Netzbetreiber angepassten Erldsobergrenze gegenltbergestelit. Die ggf. ermittelten
Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlésobergrenze gegeniiber dem Ansatz des
Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Abweichungen werden nach-
folgend erlautert:

2.1.1.41. Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4
Abs. 3 5. 1 Nr. 1 ARegV)

Hinsichtlich der Anpassung der Erlésobergrenze fir das Kalenderjahr 2012 ist die Anderung
des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu beriicksichtigen. Hierflr ist der
Verbrauchergesamtpreisindex in Héhe von 108,20 zu verwenden.

2.1.1.4.2. Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV
(§ 4 Abs. 3S. 1 Nr. 2 ARegV)

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2
S.1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjahrliche
Eri6sobergrenze gemal § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01.01. eines Kalenderjah-
res anzupassen.

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be-
schlusskammer fir das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen-
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

derjahrlichen Erlésobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun-
gen zugrunde liegenden Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen
nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV lbermittelt.

In Anlage A3a findet sich eine Gegenuberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach §4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV
anerkennungsfahigen Anpassungen.

2.1.1.4.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV (Periodeniibergreifende Saldierung)

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlésen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m.
§ 11 StromNEV (Periodenubergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis-
schreibens zur Periodeniibergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen.

2.1.1.4.4. Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindereriésen nach § 34 Abs. 1
ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerldsabschépfung nach § 34 Abs. 1 ARegV
i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zuldssi-
gen Erlésobergrenze in Anlage A3 berlicksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der
Anlage A3 zu entnehmen.

2.1.1.4.5. Anpassung nach MaBgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemaR § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV

Sofern die Erlésobergrenze nach MalRgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemai § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulassigen Er-
Idsobergrenze in der Anlage A3 ber(icksichtigt worden. Abweichungen des von der Be-
schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der
Anlage A3 zu entnehmen.

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags fur
das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell giltigen Verbraucherpreisgesamtindex
zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjdhrlichen Erldsober-
grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau-
cherpreisindexes ermittelt wurde, kénnen sich hieraus Differenzen ergeben.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

2.1.1.4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Harte (Hartefall) gemiR § 4
Abs. 4 S.1Nr. 2 ARegV

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen aufgrund von § 4
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht.

2.1.1.4.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemaR §
25 ARegV

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsachlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach
§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des § 14 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. Abs. 2
ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25
Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemaRl § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode
ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten Uber dem Wert nach § 25 Abs. 2
ARegV findet kein Ausgleich statt.

2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualitdtselementes gemaR §§ 19 und 20 ARegV

Die mit Beschluss vom 20.12.2011 (BK8-11/1508-81) festgelegten Zu- oder Abschldge wur-
den bei der Bestimmung der zuléssigen Erlése 2012 beriicksichtigt.

2.1.2. Erzielbare Erlose

Gemal § 5 Abs. 1 8. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen
Eridsen und den vom Netzbetreiber unter Berticksichtigung der tatsachlichen Mengenent-
wicklung erzielbaren Erlésen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlose er-
mitteln sich als Produkt der tatsdchlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen
und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemal § 20
StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren Erlése ergeben sich aus dem Produkt der
tatsachlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und den in Anspruch genommen Leistun-
gen und den vom Netzbetreiber jeweils angesetzten Preis, unabhéngig davon, ob Forderun-
gen uneinbringlich waren.

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat-
sachlich erzielten Erlése des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner
Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

Nach Prifung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich fur die Jahre
2009 bis 2012 die in Anlage A3 dargestellten erzielbaren Erlése.

22 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésober-
grenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Anderung von dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV auf Basis
des Kalenderjahres, auf das die Erlésobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbeziglich
in dem jeweiligen Erlésobergrenzenjahr enthaltenen Ansatze sind den in diesem Kalender-
jahr tatséchlich entstandenen Kosten gegentiberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im
Regulierungskontosaldo gemal § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu beriicksichtigen.

Gemal seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fiir die Kalen-
derjahre 2009 bis 2012 die tatsachlich entstandenen Kosten gemaR § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4
bis 6, 8 und 15 ARegV Ubermittelt.

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten
gegenubergestellt.

2.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen

Fur die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV ge-
geben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbeziiglich somit nicht vorlie-
gen.

2.4, Differenz zwischen den fiir das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess-
stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlésobergrenze diesbeziig-

lich enthaltenen Ansédtzen

GemaR § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusétzlich die Differenz zwischen den fir das Kalender-
jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder
der Messung und den in der Erlésobergrenze diesbezliglich enthaltenen Ansétzen in das
Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Anderungen der Zahl der An-
schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch-
gefuhrt wird, oder Maltnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b Strom-
NZV verursacht wird.

Gemal seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber fur die Ka-
lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveranderung fur die Messung bzw. den Messstellenbe-
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

trieb inklusive der Malinahmen gemaRl § 21b EnWG tbermittelt. Diese Werte werden in der
Anlage A3 den von der Beschlusskammer gepriiften Werten gegeniibergestellt.

3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode
31. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalenderjahrlichen
Einzelbetrage flur die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich

» der Abweichung zwischen zuldssigen und erzielbaren Erlésen gemalk § 5 Abs. 1 S. 1
ARegV,

= der Abweichung zwischen den tatsdchlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis
6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze enthaltenen
Ansatzen gemal § 5 Abs. 1 8. 2 ARegV sowie

= der veranderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5
Abs. 1 S. 3 ARegV

bestimmt. Diese Differenzbetrage werden gemaf § 5 Abs. 2 ARegV verzinst.
Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen.

Die Verzinsung erfolgt gemank § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jahrlich durch-
schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs-
und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn
abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes-
bank veréffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlandischer Emittenten.
Fur das Jahr 2009 betragt der Zinssatz 4,09 %, fur das Jahr 2010 3,80 %, fur das Jahr 2011
3,58 % und flr das Jahr 2012 3,25 %.

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Differenzen
der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemaRk § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der
Anlage A2 ist fur die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin-
sung, die Héhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum
31.12. fur das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos
zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anlage A2 enthommen werden.
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012

3.2 Bestimmung der Bemessungsgrundlage fiir die Berechnung der Zu- und Ab-
schldge

Grundiage fur die Bestimmung der Zu- und Abschlége auf die Erlésobergrenzen der zweiten
Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. Anlage A2). Die-
ser ist fUr das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflésung des Regulierungskontosaldos erst im
Jahre 2014 beginnt.

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung fir das
Jahr 2013.

Die Bemessungsgrundlage fur die Berechnung der Zu- und Abschlage auf die Erlésober-
grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs-
konto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist.

3.3. Berechnung der Zu- und Abschlédge

Die Ermittlung der Zu- und Abschlage auf die Erlésobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018
erfolgt in 5 gleichmaRigen Raten zuzuglich der jahrlichen Verzinsung der jeweiligen durch-
schnittlichen Kapitalbindung.

Der dabei anzuwendende Zinssatz betragt konstant 3,25 %, was dem 10-jahrigen Durch-
schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inlandischer Emittenten" der Jahre
2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes fur zukinftige Jahre ist erforderlich,
da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus wahrend des Auflésungszeitraums
vorgesehen ist.

Entsprechend der oben dargesteliten Ausflhrungen ergeben sich die in Anlage A5 aufge-
fuhrten Zu- oder Abschldge fur das Regulierungskonto fiir die Jahre 2014 bis 2018. Zuschla-
ge auf die Erlésobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem po-
sitiven Vorzeichen dargestellt, Abschldge sind mit einem negativen Vorzeichen versehen.

Seite 14 von 14



Anlage A1

Strom - Requlierungskonto 2009

- Ubersicht Ober alle Tellnetze -

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Netzbetreiber: Stromversorgung Stadiwerke Garbsen GmbH & Co.
Aktenzeichen der BNetzA: BK8-08/1508-01
Betriebsnummer: 10001508

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 AReqV (Differenzen des Jahres 2009)

AZ: BK8-09/1508-01

Gesamtsaldo
Nach § 4 ARegV zulissige Anpassung der Netzentgelte gem. Regulierungskonto
Erltse des Jahres 2009 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2011 nach Verzinsung filr
alle Netze
Gesamte Differenz Fiir das Jahr 2009 anzuwendender 2008
(unverzinst) des Jahres 2009 Zinssatz gem#B § 5 Abs. 2 ARegV
Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erldse
Erlsobergrenze in % des Jahres 2011 flr alle Netze
Gesamtsaldo Anzuwendender Gesamtsaldo
Netz- Nacll § £ ARV, des {5V orshrexanico Regulierungskonto Zinssatz Millsivwrt aue Verzinsung des | Regullerungskonto
ahres 2009 (Jahresanfangs- Jahresanfangs- und
nummer| e cige Erldse bestand) vor Verzinsung gemis i hisaindbssiand Saldos nach Verzinsung
g {Jahresendbestand) | § 5 Abs. 2 ARegV je Netz
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Anlage AZ

Strom - Regulierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

Stromwersorgung Stadiwerke Garbsen GenbH

Firma des Stromnetzbetreibers

Svomversorgung Stadtwerke Gamsen GmbH & Co.

Rechtsform CHG
Betriebsnummer 10001508
Netznummer 1
[ Beschreibung Rechisgrundlage Imhak 2009
13 nach § 4 ARegV zulassige Eridsa
Erliésotergrenze (ECG) gemal § 4 ARegV § 5 Abs. 1 Salz 1 ARegV
ernelbare Erldse

b

1a-1b Differenz aus 1aund 1b
< tatsachlich entsiandens Kaslen
Erforderfiche Inanspruchnahme vargefagarter Nelzebanen gemat § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Salz 2 ARegV
b in EOG enthaliene Ansakze
2a-20 Differenz aus 2a und 2b
3a tatsachiich entsiancene Koslen
Wermiedene Nelzentgelte im Sinne von §18 StromNEW, § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Albs. 3 des KWK-G § 5 Abs, 1 Balz 2 ARegV
3h in ECG enthallene Ansslze
3a-3b Differenz aus 3a und 3b

Kostenweranderung Messung / Messiellenbetrieb
inkl. Mafinahmen gem. § 210 EnWG

§ 5 Abs. 1 Salz 3 ARegV

bei affizienter Lesstungserbringung
antsiehende Koslenverandarung

Saldo aus Einzeldifferenzen

Vorjah Ido (Jahr fangsb d)

Gesamisalde Regullerungskonto vor Ver af 1]

Anzuwandender Zmssatz gemall § 5 Abs, 2 AReg\

Miltetwen aus Jehresanfangs- und Jahresendbestand

Veszinsung des Sakdos

G aldo Regull honto nach Ver

g |

Eridsobergrenze (nach § 4 ARegV zulissige Erilise)

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst)

Antedl der Differenz an der festgelegte EriSsobergrenze in %

AZ: BKS-081508-01
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Anlage A3

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2009

AZ: BKB-09/1508-01

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des
Netzt ibers Bundesnetz- zu angesetzten
agentur Werten

Kalkulationsperiode 2009

1 |Erldsobergrenze gemal § 4 ARegV

nach § 4 ARegV zuladssige Erdse

erzielbare Erldse

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemak
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV

tatséchlich entstandene Kosten

in EQG enthaltene Ansidtze

Vermiedene Nelzentgelte im Sinne von §18 StromNEV,
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G

tatsdchlich entstandene Kosien

in EOG enthaltene Ansdtze

Kostenverdanderung Messung / Messtellenbetrieb
inkl, MaBnahmen gem. § 21b EnWG

bei effizienter Leistungserbringung entstehende
Kostenveranderung
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Anlage A1

Strom - Requlierungskonto 2010

- Ubersicht iiber alle Teilnetze -

Stromverasorgung Stadiwerke Garbsen GmbH

Netzbetreiber: Stromversorgung Stadtwerke Garbsen
Aktenzeichen der BNetzA: BKB8-09/1508-01
Betriebsnummer: 10001508

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2010)

AZ: BKB-09/1508-01

Gesamtsaldo
Nach § 4 ARegV zuldssige Anpassung der Netzentgelte gem. Regulierungskonto
Erlése des Jahres 2010 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 nach Verzinsung far

alle Netze
Gesamte Differenz Fiir das Jahr 2010 anzuwendender 2010
(unverzinst) des Jahres 2010 \iZinssatz gemHR § 5 Abs. 2 ARegV :
Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erlése
Erlésobergrenze In % des Jahres 2012 fir alle Netze |
Gesamtsaldo Gasamtsaldo
- Nach § 4 ARegV Vorjahressaldo Anzuwendender Mittelwert aus
m:‘;‘; - zuldssige Eritse des| (Jahresanfangs- Rz%‘:_‘:?;z:ﬂ::ﬁgm Zinssatz gem#f | Jahresanfangs- und Verzgl::ggsg dek R:f:.:'%’:;?::f:;u
Jahres 2010 bestand) (Jahresendbestand) §5 Abs. 2 ARegV | Jahresendbestand je Netz
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Anlage A2

Strom - ulierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

qurg che Garbsen GmbH

AZ: BKE-091508-01

Firma des Stromnetzbetrefbers Stomwersargung Stadtwerke Garbsen
Rechisform GmbH & Co.
Betriebsnummer 10001508
Netznummer 1
| Beschreibung Rechisgrundlage Inhalt 2010 I
1a nrach § 4 ARegV 2ulassige Erldse
Erlesabergrenze (EQG) gemal § 4 ARegV §5Abs. 1 Satz 1 ARegV
ib erzielbare Edose
1a-1b Differanz aus faund 1b
2a latsdchiich enistandene Kosten
|Erfordericha Inanspruchnahme worgetagerier Netzabenen gemat § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. £ ARegV §5Abs 1Satz 2 ARegV
o5 in EOG enthaltens Ansatze
2a-20 Differenz aus 2a und 2b
3a taisachkch enlstandene Kosten
‘Vermiedene Netzenigehe Im Sinne von §18 StromNEY, § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G §5Abs. 1 Saz 2 ARegV
3b in EOG enthaltena Ansatre
da-3b Diterenz sus 3aund 3b
Kostenverancerung Messung / Messtellenbetried bei effizienter Laislungsarbrngung
4 [inkl. MaBinahmen gem § 21b EnVG SCLARETEMES AV antstehande Kossarverandenung

Saldo aus Einzeldifferenzen

Vorjahressaldo (Jahresanfangsbestand)

Gesamtsaldo Regullerungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand)

Anzuwendendar Zinssatz gemal § 5 Abs, 2 ARegV

Mitkewan aus Jai fangs- und J foestand

Verzinsung des Saldos

Gesamisaldo Regulierungskonto nach Verzinsung

Eriisobergrenze [nach § 4 ARegV zulissige Eribse}

Gesamte Jahresdifferenz (unverzinst)

Antell der Differenz an der festgelegie Erisobergrenze In %
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Anlage A3 Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BK8-09/1508-01

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010

Angesetzte Werte Abweichungen

Kalkulationsperiode 2010 p:m Iga! bel :ixfs Bundesnetz- zu angeseizten
agentur Werten
- nach § 4 ARegV zulassige Eritse
1 |Erlésobergrenze gemal § 4 ARegVf )
erzielbare Erldse

, |Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen tatséchlich entstandene Kosten

gemalt § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV/ in EOG enthaltene Ansstze

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEY, tatsdchlich entstandene Kosten
3

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansitze
4 Kostenverdnderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende

inkl. MaBnahmen gem. § 21b EnWG Kostenveranderung

a) Differenzen bei der Ermittiung der nach § 4 ARegV zulassigen Erlése gemal Anpassung der Erlésobergrenze 2010

3 Angaben des Angesetzte Werte
fioeron Netzbetreibers BNetzA

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erldsobergrenze gem. EWF-Beschluss [Jahr 2010]

Abweichung

Summe der Abweichungen aus a)
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Anlage A3 Stremversaigung Sladtwerke Garbxen Gmbh AZ BED-0A 508-01

Vergleich VPI und dauerhaft nicht besinfiugbare Kosten

Hatsbotrmibor BhetzA
vPi Kalanderjahr el
vom L/
- e dish 2008 106,60 2008 106,60 0,00%
vor dem Jahr, fur das die Erlgsobergrenze gift (§ 8 ARegV|
betrel BNalzA
Dauerhaft nieht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 ARegV e e
Kostan | ™ Kosten | Erigsn Atwalchung |
! ! T i

2-1 und Vargotungupth

-7 |Konzessionsabgaben

7-3  |Betriebssteuern

2.4 |Planwert:
Erfordarichn m gulagartat N
Planwert:
2-5  |Nachrostung von Wechseirichiem nach § 10 Abs 1
Syeiiaby

P aus g 9 goln nach §
71 ARegV

2.6a |Aufissung das Abzugibaliags nach § 23 Abs 28 ARegV

2.7  |Mehrkosten tur dia Emichtung, den Balriab urd dia

Andatung ven Efdkabain

|Planwer:

2.8  |Vermiedene Netzentgefta im Sinne von §18 StramNEV, §
35 At 2 dem EEGLund 6 £ Abs 3 dus KWK-G

2.as  |ZaMlungen an Stadie odar Gemandan nach Mallgabe van)
Iis Abs 4 BiramNEV
B

he und bl gen zu

2-9 |i und gung gan (A voi

31123008
2-10 | Belriebs- und Persanairatstaligked

Ber und g im und
2-11  |von Petrisbskindertagasstatien fur Kindar def im

MLz b
212 |pauschalwrinr Invesibanszuschiag nach § 25 ARegV
3.43 g van BRE 7 itrgen in

Varbindung mil dai BemNEV
2-14  |Aungwichsmechantmis nach § 2 Abs 4 EnLAG

dem finanzielian Ausgleich nach § 17d Absatr 4 dai
2-15 gl haftag -u iing des Offshore-

Kompensalionszahlungen im Rshmen day
Saz 2 Nr 1| Ausgleichsmechanamus nach Ankel 3 der Verordnung

Saz 2 Nr 2| Eriose aus dem Ungpassmanagemant nach Ankel 8 der
Varordnung (ECQ) Ne. 122872003

Kosten fur die Beschattung dar Enargw zur Erbringung ve
Bawz 2 Nr. 3 liullich det Kosten fur di

Kosten oder Erldse aus Mafinahmen sines llstraibers von

Satz 2 ”
Sonsiig ;w..... gung dia ainat

Ditferenz [:L gl L & um
i dun ansatzfahigen Kosten

{summe




Anlage Alb Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

AZ: BK8-09/1508-01

Netzbetreiber

BNetzA

Abweichung

2010

2010

Erlésobergranze

Formelbestandteile

KA dnb

KA vnb

KA b

Anpassung VP, / VPI, - PF,

Anpassung der Erlésobergrenze gem. EWF-Beschluss

Q-Element

Hartefall

Sonstiges

POS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Netzveréinderungen gemél § 26 ARegV

Sonstiges

absolut | relativ
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Anlage A4 - Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Ermittlung der Kostenverdanderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb

Ermittlung der Differenz gemal § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

in 2010 tatsachlich entstandene Kosten der Messung

in 2010 tatsachlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs

in der EOG enthaltene Kosten der Messung

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs

Differenzbetrag
(tatsdchliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten)

davon MalRnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG

Angaben des
Netzbetreibers

Angesetzte Werte
Bundesnetz-
agentur

Abweichungen
Zu angesetzten
Werten

AZ: BK8-09/1508-01
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Anlage A1

Strom - Requlierungskonto 2011

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

- Ubersicht {iber alle Teilnetze -
Netzbetrelber: Stromversorgung Stadiwerke Garbsen
Aktenzeichen der BNetzA: BKB8-08/1508-01
Betriebsnummer: 10001508

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2011)

AZ: BKB-09/1508-01

Gesamtsaldo
Nach § 4 ARegV zuldssige Anpassung der Netzentgeite gem. Regulierungskonto
Eridse des Jahres 2011 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01,2013 nach Verzinsung fiir
alle Netze

Gesamte Differenz Filr das Jahr 2011 anzuwendender 2014
{unverzinst) des Jahres 2011 Zinssatz gemiR § 5 Abs. 2 ARegV
Antell der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erlose
Erlésobergrenze in % des Jahres 2013 fir alle Notzo

: Gesamtsaldo Gesamtsaldo

Netz- ;:cl: § ;3::9: \joll;}ahros;aldo Regulierungskonto glnzuwenqu:; ] ':\Mttelv;:rt i d Verzinsung des Regulierungskonto
nummer| " Jﬂ Ee 20*: 96| L eBaniang s vor Verzinsung “A!“tz ot S aosaang: ur:l Saldos nach Verzinsung
ahres bestand) (Jahresendbestand) §5Abs, 2 ARegV | Jahresendbestan jo Netz

Seile 1 von 1




Fnlage AZ =

Strom - Regulierungskonto

- 1. Regulierungsperiode

AZ: BKS-09/1508-01

Firma des Stromnetzbetreibers Stromwersorgung Stacthwerke Garbsen
Rechtsform GmbH & Co.
Betriebsnummer 10001508
Netznummer 1
Beschreftung Rechtsgrundlage Inhailt 2009 010 2011
1a nach § 4 ARegV zulassige Erdse
Ergschbergrenze (E0G) pemalk § 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV
19 er Eridsa
1a-1b DOeMarenz aus 1a und 1b
2a Ilalsadﬂich ensiandane Koslen
Erforderfiche inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemal § 11 Abs, 2 Salz 1 Nr. 4 ARegV §5 Abs. 1 Salz 2 ARegV
2 I!n ECG enthaliene Ansatze
2a-2b0 Differenz sus 2a und 2b
38 [tatsachlich entstandene Koslen
Veamiedene Netzenigalle im Sinne von §18 SremMEY, § 35 Abs. 2 sas EEG und § 4 Abs. 3 des KWK.G §35 Abs, 1 Salz 2 ARegV
b in ECG erthaliene Ansatze
da-3b Differenz sus 3a und 3b

Kostenverandenung Messung / Messtelienbetned
inkl, Manahmen gem. § 21b EnWG

§5 Abs. 1 Salz 3 ARegy

bei effizienier Leistungserbringung
entsiehende Kostenverandaning

lsalrh aus Elnzeldifferenzen

AT, e PIPTR " & i

" i: C 1

Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand)

Anzuwendander Zinssatz gema § 5 Abs 2 ARegV

Mittetwert aus Jahresantangs- und Jahresendbestand

(Verzinsung des Saldos

Gesamtsaldo Reg g5k nach Verzinsung

Erldsobergrenze (nach § 4 ARegV zuldssige Erl&se)

Gesamte Jahresdifferenz { Insty

Antell der Differenz an der festgelegte Eridsobergrenze in %

Setz 1von 1



Anlage A3

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5§ Abs. 1 ARegV des Jahres 2011

Stromversorgung Stadiwerke Garbsen GmbH

AZ: BK8-09/1508-01

Angesetzie Werte Abweichungen
Kalkulationsperiode 2011 ;"gal ol Bundesnetz- zu angesetzten
agentur Werten
nach § 4 ARegV zulassige Erlose
1 |Eriésobergrenze gemal § 4 ARegV
erzielbare Erlgse
, |Erforderiiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen  |tatsachlich entstandene Kosten
gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansitze
5 |Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, tatséchlich entstandene Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansitze
4 Kostenverdnderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende
inkl. MaGnahmen gem. § 21b EnWG Kostenverdnderung
a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulassigen Erlose gemall Anpassung der Erlésobergrenze 2011
= Angaben des Angesetzte Werte ;
Position N traibars BNetzA Abweichung
ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Erdsobergrenze gem. EWF-Beschluss

b) Vergleich der Netzbetreiberangaben

EHB RegKto. 2011 | EHB § 28 Nr. 1 ARegV/|

Abweichung

Summe der Abweichungen aus a) und b)
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Anlage A3

Sromyersargung Garbasn GmbH OKA-00V1508-01
Vargleich VPI und dausrhaft nicht beeinfiuBbare Kosten
Netzbatraibar BNatzA
Kalanderjshr VPRI Kalandarjahr Vil Abweichung
vam
Vb h e e wstlotrton Kalander 2008 107,00 2000 107,00 0,00%
var dem Janr, fur das die Eriesobergrenze gitt (§ 5 ARegy
Dauerhatt nleht beeinflusabate Kesten nach § 11 Abs. 2 ARegV el it
Houtan | Erlbse Koston | Eriose AL g

2-1 G und Vargol chien

2-2 Konzessionsabgaben

2-3  |Beinebssieuern

2.4 |Planwert:

Planwer:
2-5  |Machrustung von Wechselnchiern nach § 10 Abs 1
Svegtaby

3 K " sus B I b nach §
2id 21 ARegV

2-8a | Aufidsung des Abzugsbairags nach § 23 Abs 2a ARegV

4.7 |Mehrkosien fur die Emichiung. den Betrisb und die

Anderung von Erdkabaln

Planwert:

2-B |Vermiadens Netzentgalie im Sinne von §18 SiromNEV, §
35 Abe 2 dom RG und .4 Aba, 3 des KYY)

2.8y |2anlingen an Stadte oder Gemaindan nach Malgabe von
&5 Abi 4 StomNbilV

B und g V gen zu

L und
31,12.2008)

2:10  |Bslnabu- und Personalralsiligkat

g und g im L und
2.1 |von Balnabikindanlagesstalien fur Kinder def im

2:12  |pavschutiontar hlag nach § 25 ARegV

figaung ven BKZ / gon in
Varbindung mi der SramNEY

2-14  |Ausgleichsmachamsmus nach § 2 Abs 4 EnLAG

dem finanziellen Ausgleich nach § 17d Absatz 4 des
Enarg i -1 g dos Oifshore-

[Hgentyichiunasplons.

Kompensationszahlungen im Rahmen des

a1z 2 N1 1| Ausglmchamachanismus nach Artikel 3 dar Varardniing
|226/2003

Eritsa gus dem Engpassmanagomant nach Arikal & der
B2 2N 21 ardrung (EG) hr. 122872003

Kasien far die Basghaffung der Enargie zur Erbringung vo
Bawz 2 Hr, 3 schimfich der Kasten for die

Kosten oder Erlose aus Malnahmean sinas Batreibers von

;::I:‘ Stromvarsorgungsnatzan, die aner wirksaman
e —

Differenz g gton Vark bl uni
BN | i ansatrfahigen Kostan

[aumma

Beile | voh 1



Anlage A3b Stromversorgung Garbsen GmbH

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

Netzbetreiber

BNetzA

Abweichung

2011

2011

absolut

relativ

Eriésobergrenze

Formelbestandteile

KA dnb

KA vnb

KA b

Anpassung VP, / VFIp - PF

Anpassung der Erlésobergrenze gem. EWF-Beschluss

Q-Element

Hértefall

Sonstiges

PUS 2008

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Netzverdnderungen gemal § 26 ARegV

Sonstiges

Stand: 01.07.2015
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Anlage A4 ~. Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Ermittlung der Kostenverdanderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb

Ermittlung der Differenz gemaf § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

Angaben des
Netzbetreibers

Angesetzte Werte
Bundesnetz-
agentur

Abweichungen
Zu angesetzten
Werten

in 2011 tatséchlich entstandene Kosten der Messung

in 2011 tatsachlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs

in der EOG enthaltene Kosten der Messung

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs

Differenzbetrag
(tatsdchliche Kosten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten)

davon Mafinahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG

AZ: BK8-09/1508-01

Seite 1 von 1



Anlage A1

Strom - Regulierungskonto 2012

- Ubersicht Uber alle Tellnetze -

Stromversorgung Stadiwerke Garbsen GmbH

Netzbetreiber: Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co.
Aktenzeichen der BNetzA: BKB-08/1508-01
Betriebsnummer: 10001508

Anpassung der Netzentgelte gem. § 5 Abs. 3 ARegV (Differenzen des Jahres 2012)
]

AZ: BKB-09/1508-01

Gesamtsaldo
Nach § 4 ARegV zuliissige Anpassung der Netzentgelte gom. Regulierungskonto
Erlése des Jahres 2012 § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2014 nach Verzinsung flir
alle Netze

Gesamte Differenz Fir das Jahr 2012 anzuwendender 2012
(unverzinst) des Jahres 2012 Zinssatz gem3R § 5 Abs. 2 ARegV
Anteil der Differenz an der Anpassung der zu verprobenden Erldse
Erlésobergrenze in % des Jahres 2014 flir alle Netze

Gesamtsaldo fart Gesamtsaldo

Netz- ::“h § ;:Reg: Yeriahrsessido Regulierungskonto ;nzuw:ndender ki e d Verzinsung des Regulierungskonto
nummer| " “‘E' 2::; e (thxanf:ngs- vor Verzinsung ;::: zg:gwsv J:hhm"nf:’;!::' u Saldos nach Verzinsung
Jino sand) (Jahresendbestand) | © > AP®:2ARegV | Jahresendbestand je Netz

Seite 1 von 1




Ariage A2 - S gung Garsen GmbH -

Strom - Regulierungskonto

-1, Regulierungsperiode

AZ BKB-OA1508-0

1

Firma des Stromnetzbetreibers Stromverscrgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co.
Rechisform GmbH & Co.
Betriebsnummer 10001506
Metznummer 1
Beschrelbung l Rechtsgrundiage Inhakt 2010 2011 2012
1a nach § 4 ARegV zulassige Erose
Eriesobergranze (EOG) geman § 4 ARegV §5 Abs. 1 Satz 1 ARegV
1 |erzietbare Eriose
1a-1b Differenz aus 1aund 1o
28 tatsachbch entstandene Kosten
Erfarderfiche inanspruchnahme vorgelagerter Nelzebenen gemal § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV
2b in EQG enthaltena Ansatze
2a-2b Differenz aus 2a und 2b
32 |yemiedene Netzenigalie im Smne von §18 StromNEV, § 35 Abs. 2 das EEG und § 4 Abs. 3 des KWK- § 5 Aba. 1 Satz 3 ARagV tatsachich ealstandene Kasten
a |G in E0G enthallene Ansatze
3a-3b Differenz aus 3a und 3b
Kostenverandanung Messung / Messtelienbetrieb bei effzientar Lesstungsesbringung
A linkt. Matinshmen gem. § 21b ENWG §5Aba: 1 Sz 3RV p de K derung

[Salun aus Einzeldifferenzen

Vorjah e fangsbestand)

{Gesamtsaldo Regulierungskonto vor Verzinsung (Jahresendbestand)

Anzuwendender Zinssatz gemas § 5 Abs. 2 ARegV

Mitletwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand

Verzinsung des Saldos

G Jda Reguli L nach Verzinsung

Iaunbergrmn (nach § 4 ARegV zul3ssige Eribse]

Gesamte Jahresdifferenz (| rzinst)

Anteil der Differenz an der festgelegte Eridsabergrenze in %

Seilz 1 von 1



Anlage A3 Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012

AZ: BK8-09/1508-01

Angaben des Angesetzte Were Abweichungen
Kalkulationsperiode 2012 Netzbetreibers Bundesnetz- Zu angesetzten
agentur Werten
nach § 4 ARegV zuldssige Erlgse
1 |Erisobergrenze gemal § 4 ARegV
erzielbare Erlése
5 |Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen tatsachlich entstandene Kosten
gemdlt § 11 Abs, 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG enthaltene Ansitze
5 | Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, tatsachlich entstandene Kosten
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansatze
4 Kostenveranderung Messung / Messtellenbetrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende
inkl. MaBnahmen gem. § 21b EnWG Kostenveranderung
a) Differenzen bei der Ermittiung der nach § 4 ARegV zuldssigen Erliose gemal Anpassung der Erdsobergrenze 2012
e Angaben des Angesetzte Werte !
Position Netzbetreibers BNetzA Abweichung

ausgewiesenene genehmigte Anpassung der Eriésobergrenze gem. EWF-Beschluss

Summe der Abweichungen aus a)
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Aniage A%

FHTaMr L Quie) Gataan GmiH BHAOA1508.01
Vergleich VP und dauerhaft nicht beeinfluBbare Kosten
Netzbetreiber :
vom Elstistiscly R
des 2010 108,20 2010 108,20 0.00%

vof dem Jaht, fuf das de Exasebergrence git (§ 0 ARagV|

Dausrhatt nicht besinflusabare Kostan nach § 11 Abs. 2 ARegV
Kosten Erioss Kostan Ertan Atwoichung |

2-2  |Konzassionsabgaben

2-3  |Betriebssteuemn

9.4 |Planwert:

Erfordariche

Planwart:

2-5  Nachrustung von Wechselientern nach § 10 Abs. 1
SuFaby

34

_ ous genen Investiansbudgels nach §
28 103 ARy

2-8a  |Aufosung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs Za ARegV

2.7 |Mehrkosten fur die Emichiung. den Betrieb und die
Anderung ven flrdkabain

rﬁlm:
2-8  |Vermiedene Netzenigetie im Sinne von §18 BIromNEV, §
340y Qo QEGund G4 Abs dges kWG |

2.8b Zahlungen on Siadie oder Gemenden nach MaBgabe von

I! 5 Abw 4 StremNiV

B und lanitveriagiche Vi penzu
2-9 Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Abschluss vor
31.12.2008).

2-10  |Bsinobs- und Parsenattalsiatigkst

und W g (M Untefnenimen und
2-11  [von Batriobskindertagesstatien fur Kinder der im
e b 1] fisbsangahange:

2-12  |pauschalarier Invesitionszuschiag nach § 25 ARegV

2.13 g von BKZ / Natzanse in
Verbindung mi dar StromNEV

2-14 | Ausglsichymechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG

dem finanzielien Ausgleich nach § 170 Absat 4 des
Energ tzes « des Offshore:

Ntz jlungaplans

Kompensalionszaniungen im Rahman des

Ausgleichsmechanismus nach Artikel 3 der Verordnung
3

Sau 2 K 2|ET0se aus dem Engpassmanagement nach Arikel 6 der
Varordnung (EG) N 122672003

Kosten fur die Beschaffung der Energie 2uf Eibiingung vor

Baz 2 Ny 3 der Koslen tir die

Solz 2 Kosten oder Eriose aus Mallnahmen eines Betreibars von
Bans! gung . dip einar
lige h tatiege
Ditterenz g g und
ot dun ansalefahigen Kostan

[summe

Sedetwont



Anlage A3b Stromversorgung Garbsen GmbH

Vergleich Erlésobergrenzenbestandteile

BK8-08/1508-01

Netzbetreiber

BNetzA

Abweichung

2012

2012

absolut |

relativ

Erlbsobargrenze

Formelbestandteile

KA dnb

KA vnb

KA b

Anpassung VPI, / VPI, - PF;

Anpassung der Erlésobergrenze gem. EWF-Beschluss

Q-Element

Hartefall

Sonstiges

PUS 2006

PUS 2007

PUS 2008

MEA

Netzverédnderungen gemal § 26 ARegV

Sonstiges
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Anlage A4 — Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Ermittlung der Kostenverdnderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb

Ermittlung der Differenz gemaR § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV

in 2012 tatsachlich entstandene Kosten der Messung

in 2012 tatsachlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs

in der EOG enthaltene Kosten der Messung

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs

Differenzbetrag
(tatsdchliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten)

davon MaRnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG

Angaben des
Netzbetreibers

Angesetzte Werte
Bundesnetz-
agentur

Abweichungen
Zu angesetzten
Werten

AZ: BK8-09/1508-01
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Anlage A5

Auflésungsplan des Saldo des Regulierungskontos

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2012:

Zinssatz 2013:

Zinsen 2013:

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31.12.2013:

AZ: BK8-09/1508-01

EOG Anfangsbestand Aufidsungsbetrag

Endbestand

Zinssalz

Zinsen

Zu- oder Abschlage auf
die Erlosobergrenze

2014
2015
2016
2017
2018
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Anlage 1: Gesamtkostenblatt Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmiH AZ: BKB-12/1508-11

Gesamtkostenblatt
= vom Netzbetreiber
Position Kiirzungen anerkannte Kosten
im BAB Kostenart angegebene Kosten [EUR] [EUR]
[EUR]

1. Aufwandsgleiche Kosten s
1.1. Materialkosten
1.1.a. davon im gesetzlichen Rahmen ausgeiible Betriebs- und Personalratstatigkeit
1.1.b. davon fir Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen
1.1c davon fur Betriebskindertagesstétten fir Kinder der im Netzbereich beschaftigten Belriebsangehtrigen
i 55 S Aufwendungen fir Roh-, Hiifs- und Betriebsstoffe

1011 Aufwendungen fir die Beschaffung von Verlustenergie

1.1.1.2. Aufwendungen fiir Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen

1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Malnahmen)

1.1.1.2.2. |nach KWK-G

1.1.1.2.3. [nach § 18 StromNEV

1.1.1.2.4. [Einspeisemanagement-MaRnahmen

1.1.1.3. Belriebsverbrauch

Aufwendungen fiir Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen fir den Ausgleich von Abweichungen bei

1114,

Standardlastprofilen
1.1.1.5. Sonstiges
1.1.2, Aufwendungen fir bezogene Leistungen
1.1.21, Aufwendungen an vorgelagerien MNetzbeltreiber

1.1.21.a. davon Aufwendungen fiir Metzreservekapazitat

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking)

1.1.21.¢c davon Aufwendungen fir unterspannungsseitige Messung

1.1.2.2. Aufwendungen fir Blindstrom

1.1.2.3. Aufwendungen fiir iberlassene Nelzinfrastruktur

1.1.24. Aufwendungen fir singuldr genutzte Betriebsmitiel

1.1.2.5. Aufwendungen fiir durch Dritte erbrachte Betriebsfiihrung

1.1.2.6. Aufwendungen fir durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instandhaltungsleistungen
1.1.2.7. Sonstiges

1.2. Personalkosten
1.2.1. Léhne und Gehalter
1.2.1.a. davon im gesefzlichen Rahmen ausgelibte Betriebs- und Personalratstatigkeit
1.2.1.b. davon fir Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen
1 davon fiir Betriebskindertagesstatten fir Kinder der im Netzbereich beschafiigten

21c o

Belriebsangehdrigen

1244 davon betriebliche und tarifveriragliche Vereinbarungen zu Lohnzusalzieistungen, soweit diese in der

Zeit vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind
1.2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Allersversorgung und fiir Unterstiilzung 2
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Anlage 1: Gesamtkostenblatt Stromwersorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BKB8-12/1508-11

Position os it a:;:g’;z‘::::f;:‘ Kiirzungen anerkannte Kosten
im BAB [EUR] [EUR]
[EUR]
1222 davon betriebliche und tarifvertragliche Vereiﬂbarungen zu Versorgungsleistungen, soweit diese in der
e Zeil vor dem 31. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind
1.2.2.1 Altersversorgung
1.222 soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen
1.3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen
1.3.1. gegenilber verbundenen Untemehmen
1.3.2. egeniber Untemehmen, mit denen ein Beteiligungsverhdltnis bestehl
1.3.3. gegeniiber Kredilinstituten
1.3.4. Sonstiges
1.4. Sonstige Steuern
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.5.1, Konzessionsabgaben
1.5.2. Mieten, sonstige Pachizinsen, sonslige Leasingraten, Gebihren und Beitrdge
1.5.3. Versicherungen
1.5.4. Birobedarf, Drucksachen und Zeitschriften
1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und &hnliche Kosten
1.5.6. Rechts- und Beratungskosten
1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden
1.5.8. Reisekosten und Ausldsungen
1.5.9. Bewirtung und Geschenke
1.5.10. Wartung und Instandselzung
1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen
1.5.12. Zahlungen an Stadle oder Gemeinden nach Magabe von § 5 Abs. 4 StromNEV
1.5.13. Sonstiges
1.5.14. im gesetzlichen Rahmen ausgedbte Balriebs- und Personalratstatigkeit
1.5.15. fir Berufsausbildung und Weiterbildung im Untemehmen
fiir Betriebskindertagesstatten fur Kinder der im Netzbereich beschaftigten
1.5.16. 2 iy
Betriebsangehdrigen
2. Abschreibungen
2.1. Abschreibungen Immaterielles Anlagevermigen
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
211,
Rechten und Werten
2.1.2. Sonsliges
2.2, Kalk. Abschreibungen Sachanlagevermogen
2.3 Abschreibungen Umlaufvermégen
2.4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Weripapiere des Umlaufvermégens
3. Kalk. Eigenkapitalzinsen
4. Kalk. Gewerbesteuer
l.a. Netzkosten |.a. vor Abzug der kostenmindernden Erldse
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Anlage 1: Gesamtkostenblatt Stromwersorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BEB-12/1508-11

?ositi::-n Kostanart a:;':g':g‘:::tg I:;:l Kiirzungen anerkannte Kosten
im BAB [EUR] [EUR] [EUR]

5. Kostenmindernde Erlése und Ertrdge

5.1. Bestandsverdnderungen

6.2, Aktivierte Eigenleistungen

5.3. sonstige betriebliche Ertrage

5.3.1. Ertrdge aus der Auflisung von Netzanschlussbeitrdgen

532 Ertrage aus der Auflisung von Baukostenzuschiissen

5.3.3. Ertrage aus Auflisungen von Rickstellungen

5.3.4. Ertrage aus Blindstrom

5.3.5. andere sonslige betriebliche Ertrdge

5.4. Ertrdge aus Beteiligungen

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen

5.5. Ertrédge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermégens

5.5.a. dawvon aus verbundenen Untemehmen

5.6. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige

5.6.1. Erirége aus Finanzanlagen

5.6.1.a. davon Ertrage aus verzinslichen Finanzanlagen

5.6.1.b. davon Ertrage aus Cash-Pooling

5.6.2. Ertrdge aus Forderungen und sonstigen Vermégensgegenstanden

5.6.2.1. Ertrédge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

5.6.2.2. Ertréige aus Forderungen gegen verbundene Untemehmen (z.B. Cash-Pooling)

5.6.2.3. Ertrdge aus Forderungen gegen Untermehmen, mit denen ein Beteiligungsverhaltnis besteht

5.6.2.4. Ertrage aus sonstigen Vermdgensgegenstanden

5.6.3. Ertrége aus Wertpapieren

5.6.4. Ertrége aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten

5.6.5. andere sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige

5.7. Umsatzerlése (nicht aus Netzentgelten)

5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben

5.7.2. Eridse aus EEG

5.7.2.a. davon aus Weilergabe des aufgenommenen EEG-Stroms

5.7.3. Erldse aus KWK-G

5.7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G}

5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von UNB (§ 8 Abs. 1 KWK-G)

5.7.4. sonstige Erldse (nicht aus Netzentgelten)

I.b. Netzkosten .b. nach Abzug kostenmindernder Erléise
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ischen b

Stromversorgung Stadvwerke Garhsen GrbH

AZ:BRE-12/1508-11

Anlage T Berechnung der kikul P 2insung
Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
Berechnung der
kalkulatorischen
Position Anfangsbestand 2011 Anfangsbestand 2011|  Endbestand 2011 Endbestand 2011 Eigenkapital-
im EHB Bezeichnung laut NB Kirzungen BNetzA laut NB Kirzungen BNetzA verzinsung mit
[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] anerkannten
Batrigen
[EUR]
1 nkapitalquote gem. § & StromNEV [ a0,00%
2 Fremdkapitalguote gem. § & StromNEV [ s0,00%
3 dkulatorische Restwerte des Anlag o
31, i-lf dkulatorische Restwerte Anlagevermbgen flir Altanlagen
311, |Altantagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKMK)
3111 Tie lle Vermagensgegenstande des Anlagevermig
3112 geleisiete Anzahlung und Anlagen im Bau
3113 Kalk. Restwerts des Sachaniagevermogens zu AKHK
3114 Grundsiiscke zu AK/HK
3.1.1.5 Scnsliges
3.1.2. Aftanlagen ru Tag ten [TV}
3.1.21. immaterielle \Vermoger sande des Anfagavermogens
3122 gedaisiete Anzahlung und Anlagen im Bau
3.123. Kalk Restwerte des Sachanfagavermigens zu THW
3124 Grundsitcke zu AKHE
31285, Soastiges
A2 Kalkulatorische | te Anlag dgen fdr Nevanlagen
3.2.1 elle Vermogensgegensiande des Anlag JENS
322 gelei A jung und Anlagen im Bau
323 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermogens zu AKHK
324 Grundsticke zu AXHK
225, Sanstiges
4. Bii der Finanzanlagen
4a. davon varonshche Finanzanlagen
4. davan Werte aus Cash-Poaling
4.1 Aniede an verbundanen Unlemehman
42 Ausleihungen an veroundene Urernehmen
43 |Batedigungen
4.4, Mwsleihungen an Untemehmen, mit denen en Beledigungsverhdilinis bestaht
4.5 ‘Werlpapeare des Anlagevermbgens
46 |Sanstige Ausisihungen
S. Bil rte des Umlaufvermiigens
5.1 Vormate
52 Farderungen und sonsige Vermogensgegenstanda
5.2.8. daven verzinsliche Forderungen und sonstige Vermogengegensiande
5.2.1 Fardenungen aus Lisferungen und Lesstungen
5.2.2 Forderungen gegen varbundene Uniemahmen (z.B. Cash-Pooling)
523 Farderungen gegen Unlemehmen. mit denen &n Baleiligungsverhatinis.
) bestehl
524 Sonsliga Viermdgensgegensiands
53, We lere
53a davon verzinsiche Werlpapiere
53.1. Anieile an verbundi Untern
53.2 eigene Antede
533. sonslige Wertpapiens
54, Kassenbesiand, Bunoasbankguihaben, Gulhaben bes Kredlinstiluten und Schecks
S4.a. davon verzinskcher Bestand an Kasse und Guihaben
B, Akfive Rechnungsabgrenzungsposten
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#nfage 2: Berechnung der kifkulatonischen Eigenkapitaverzinsurg Stramuersorgung Stabwarke Garbsen GmbH AZ: BK3-12/1508-11

Berechnung dar
kalkulatorischen
et Anfangsbestand 2011 Anfangsbestand 2011 |  Endbestand 201 Endbestand 2011 Eigenkapital-
IlmuﬂEHﬂ B Bezeichnung laut NB Kilrzungen BNetzA laut NB Kirzungen BNetzA verzinsung mit
[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] anerkannten
Betrigen
[EUR]
T Steueranteil der Sonderposten mit Riicklageantei 1
a. Rickstellungen 5|
laa Rickstellungen for Pensionen und ahnliche Verpllichiungen 1]
8.z Steverickstellungen ]
s sonstige Rickstalungen 5
9. Erhattene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden 1
10. Unwverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ¥
Erhaltene Baul chilsse einschlieblich passivi
1" Il_ istungen der A | hmer zur Erstattung von f'
N

12. Isﬂwup Verbindilchkeiten, die zinslos zur Verflgung stehen 5
13, Passive Rechnungsabgrenzungsposten i
ZS 2 Abru ital 3
12 |verzinsliches Fremdkapital o
13 Betrigbsnatwendiges YVermagan gem. § 6 StromMNEY

14 Betnevsnatwenciges Esgenkapilal gern. § & StromhEY

15 tatsachlicha Eigenkapitalquote gem. § & StromMEWY El
16 Eigenkapitalquats gem_§ 6 StomNEY b
17 Betriebsnotwendiges Vermdgen gem § 7 StromNEV

18 Betn: es El 12l gem. § 7 StromiNEV

19, Iatsachiche Exgenkapilaiquole gem. § 7 StromNEV b
20. Eigenkapstaliguote gem. § 7 StramNEWV b
21, Aiel M lagen an SAV b
2 Eigenkap#al <40% 7
23 dawon Neuanlagen

24 dawvan Allanlagen

25. Esgenkapilal >40% E
26, Esgenkapilalzinssalz fur Neuaniag 5.05%

27 Eigenkepilazinssalz fr A gen T 14%

28 Zinssalz tir berschiessenden EX-Antail >405% 3.96%

28, Risikozuschiag fur EK-Anled >40% 0,00%

29. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsun [ |

Berechnung der kalkulatorischen Gewerbestauer

1, St szahi {§ 11 Abs. 2 GewStG} | 35

2 Hebesalz (§ 16 GewSIG) | 430%

3 kalkulatorische Gewerbesteuer o
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Anlage 3: Berechnung der kalkulatarischen Restwerte und der kaliudatarischen Abschreibungen

Srromwersorgung Stadtwerke Garhsen GmbH

AL BRE-12/1508-11

Berechnung der kalkulatorischen Restwerte und der kalkulatorischen Abschreibungen

Anlagengruppe

Anschaf-
fungsjahr

|Kabel 220 kv
Kabel 110 k¥

Summea |

Summe

Kabei Mittelspannung

2011

2010

2009

008

0T

2008
2005

2004

2003

2002

2001

2000

1699

1998

1997

1996

1985

1994

1983

1952

1991

1390

Kabel 1 kV

Fabel Milletspannungsnelz

filr die Ermittlung
der kalk. Abschr.
verwendete AKHK

[EUR]

o aciete Restwerte der Restwerte der Abschrelbungen
Nutzungsdauer | Faktomreihe | | 2g0Sneuwerts AKIHK AKHK Restwerte zu TNW| zu TNW x EK-
[ahre] [EUR] -Altanlagen - | - Neuaniagen - [EUR] Quote
[EUR] [EUR] [EUR]

Abschreibungen
ANHK x FK-
Quote
[Jahre]

Abschreibungen
Neuaniagen
[EUR]

Summe
Abschreibungen
[EUR]

SAEESA R L | e ot g e g g s e i e o o o ity e sy i ) e e 1 e e} R L L L L% L f o { o e fore ot e e £
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Mréage 3: Berechnung der kalkulatorischen R

L und der kafiul ischen Abscheaibumg

e Stad| he Gark

GmbH

AZ: BKE-12/1508-11

Anschaf-
fungsjahs

fidr die Ermittiung

der kalk. Abschr,

verwendete AK/HK
[EUR]

1857

1883

1961

1980

1979

1978

1977

Habel 1 kW

Kabel Abnehmeranschlisse

angewendete
Nutzungsdauer | Faktorreihe
[Jahre]

Tagesneuwerte
[EUR]

Restwerte der
AKHK

- Altaniagen -
[EUR]

Restwerte der
AKIHK

- Neuanlagen -
[EUR]

Restwerte zu TNW
[EUR]

Abschreibungen
u TNW x EK-
Quote
[EUR]

Abschreibungen
AKHK x FK-
CQuote
[Jahre]

Abschreibungen
Neuanlagen
[EUR]

T NAP = § o o e e g o o o g o o o o e e} [ g e Ao,
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Anlage 3 Berechnung der ka%ulatorischen Restwerte und der kalkalatorischen Abschreibungen Strormwersorgung Stadiwerke Garbsen GmibH AZ BKB-12/1508-11

fur die Ermittiung Restwerte der Restwerte der Abschreibungen | Abschreibungen
Anschal- | der kalk. Abschr. | =M@ewendste Tagesneuwerte AKIHK AKHK  |Restwertezu TNW| zu TNWXEK- | AKHKxFK. | Abschreibungen SUEWRE
Aniagengrippe fungsjahr | verwendete AKIHK ”"";_‘;::;‘"" Eakianuhe [EUR] -Altanlagen- | -Meuaniagen - [EUR] Quate Quote "'";,"'“"' ““""':,"""9‘“
[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [ahre] el U

002
001
2000
1938
1998

1986
1985
1954

Kabel Abnehmeranschiisse Summe
Freilefungen 110-380kV Summe
Freilai n Mi

380 / 220¢11V30'10 KV-Slasiong  Summe |
Hauptvengilerstationen Summe
Orisnetzstationen umme |
Kundenslatanen ITIE

Stalionsgabaude SUMIMe
Al e Stationseintchiunge: 2011
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Arlage 3: Berechoung der kalkulatorischen R und der kalkul hen Abschredung gung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BKE-12/1508-11

fir die Ermittlung Restwerte der Restwerte der Abschreibungen | Abschreibungen

Anschaf- | derkalk. Abschr, | 2ngewendate Tagesneuwerts AKIHK AKHK  |Restwertezu TNW| zu TNWxEK- | AKHKxpK. | Abschreibungen S

Anlagengruppe Nutzungsdauer | Faktorreihe Neuanlagen Abschreibungen
fungsjahr | verwendete AK/HK [Jahre] [EUR] - Aftantagen - - Neuanlagen - [EUR] Quote Quote [EUR] [EUR]

[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [Jahre]

2007

2005

2003

2001

1298
1898
1697
1996
1985
1994
1933

1989
1988
1987
1886
1885
iseq
1883
1962
1981
1880

1978
377
1878
1875
1874

B

arisfeste Hebezeuge und Laster]  Summe

Schalleinrichiungan Summe

uer-, Fernsteuer-, Ferny)  Summe |
Summe

|Rundsiaier. Fer
Onsnetz-Transformaloren, Kabg
Zahler, Messeinrichiungen, Uhrd 2011

(e T T
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te und der kalkulatorischen Abschreibungen

Anlage 3: Berech

der

Srromwersorgung Stadtwerke Garbsen Gmbs

AL BXB-12/1508-11

Anschaf-
fungsjahr

fidr die Ermittlung
der kalk. Abschr.
verwendete AK/IHK

[EUR]

u..é.‘
]

1967

1381

1883

Zahier, Messeirvichiungen, Lihes

Fernsprechieftungen

Fehroane

=

Grundsticksanlagen,Baulen fi

1895

n._Bautan

Summe

1697

Rk

E:E]

7B

1977

1975

1973

angewendete
Nutzungsdauer
[Yahre]

Faktorreihe

Restwenls der
Tagesneuwerte AKHK
[EUR] - Altaniagen -
[EUR]

Restwerte der
AKHK
- Neuanlagen -

[EUR]

Restwerte 2zu TNW
[EUR]

Abschreibungen
Zu THNAY x EK-

Quate
[EUR]

Abschreibungen
AK/HK x FK-
Quote
[Jahre]

Abschreibungen
Neuanlagen
[EUR]

Summe
Abschraibungen
[EUR)

Lo gy g gy e ey egem ) ey g

Lo b e e o e o T e S T ooy
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Ardage 3: Berechnung der kalkalatorischen Restwerte und der kalkulztosischen Abschreiburgen Sromwerscegung Stadiwerke Garbsen Gmbsd AZ: BKE-12/1508-11

| | | |
far die Ermittlung Restwerte der |  Restwerte dor f Abschrelbungen | Abschraibungen
| Abschralbungen Summe
" Anschal- | der kakk. Abschr. 1 Tagesneuwerts AKHK AKIHE zu THW x EK- AKMHK x FK- I Ak
gengruppe fungsjahr | verwendete AKIHK o aBdmiac | Fankie [EUR] - Altanlagen - - Neuantagen - Quote “Ehﬂm hrtll Qe
[EUR] [EUR] [Jahre] [EUR] [EUR]

Beinetegebaude
Verwahungsgebauda

2008

(Geschafisausstaliung (ohne ED)

|\Werkzeuge! Gerdbs
Lagereinnchiung
Hardware

Soéftware
Leichifahrzeuge
Schwarahzeuge
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Apiage 5: Aufwandsparameter

Stromwersorgung Stadtwerke Garbsen GmbH [Netz 1)

AZ: BK8-12/1508-11

anerkannte Kosten fr
Position Kostenarten :::.S:::’h:;::::l:: e
[EUR]
1. Aufwandsgleiche Kosten
1.1. Materialkosten
1la davon im gesetzlichen Rahmen ausgedible Betriebs- und Personalratsiafigked 10
1.1.b. davon flr Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen "
{dm . dalmft il Betri?bskindeﬂagesstﬁtm fir Kinder der im Netzbereich beschdftiglen 5
Betriebsangehdrigen
: o IF Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebssiofie
1144 Aufwendungen fur die Beschaffung won Verlusienergie
1.11.2 Aufwendungen fur Stromeinspeisung durch Betreiber dezeniraler Erzeugungsaniagen
1.1.1.21. |nach EEG (exkiusive Einspeisemanagemeni-Malnahmen) 1
1.1.1.2.2. [nach KWK-G 1
1.1.1.2.3. |nach § 18 StromNEV 8
1.1.1.2.4_ |Einspeisemanagement-MaRnahmen 1
1.1.1.3. |Betnebsverbrauch
1114 Aufwendungen fﬂr_ Differenz-Bilanzkreise bzw. Aufwendungen flir den Ausgleich von
* Abweichungen bei Standardlastprofilen
1.1.4.5. Sonstiges
1.1.2. Aufwendungen filr bezogene Leistungen
1.1.21.  |Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 4
1.1.2.1.a. | davon Aufwendungen fur Netzreservekapazitat 4
1.1.2.1.b, | daven Aufwendungen gemal § 14 Abs. 2 SiromNEV (Pancaking) |
11.21.c | davon Aufwendungen fir unlerspannungsseitige Messung 4
1122 Aufwendungen fiir Blindstrom 'l
1.1.23 Aufwendungen fur Gberlassene Nelzinfrastrukiur
1.1.2.4.  |Aufwendungen fir singulér genutzte Betriebsmittel A
1.1.2.5. Aufwendungen fur durch Dritte erbrachie Befriebsftihrung
1.1.2.6. |Aufwendungen fir durch Dritte erbrachie Wartungs- und Instandhaltungsleisiungen
1.1.2.7, Sonsfiges
1.2, Personalkosten
1.2.1 Léhne wnd Gehalter
1.2.1.a davan im gesetzlichen Rahmen ausgeiibie Belriebs- und Personalratstétigheit o
1.2.1.b, davon flir Berufsausbildung und Weaerbildung im Unfernehmen 1
davon fiir Betriebskindertagessiatien fiir Kinder der im Netzbereich beschaftigten
T Betriebsangehdrigen 4
1214 dal.ru} bgrtne-b_!ache und tarifvertragliche Vereinbarungen zu LMusmzlgSlungm, é
soweit diese in der Zedt vor dem 31. Dez, 2008 abgeschlossen worden sind
1.2.2, Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und fiir Understdtzung
1223 dauou? bgh’ie!;licne und tarfvertragliche Vereinbarungen zu Versurgungs!eist\ngen, %
soweit diese in der Zeil vor dem 31. Dez. 2008 abgeschiossen worden sind
1.2.2.1 Alersversorgung
1222 soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen
13. Zinsen und dhnliche Aufwendungen
131 gegeniber verbundenen Untermehmen
132 gegeniber Untemehmen, mit denen ein Beteiligungsverhdltnis besteht
133 gegeniber Kreditinsitulen
1.3.4. Sonsliges

davon dauerhaft nlcht
beeinflussbare Kosten

gemdB § 11 Abs. 2
ARegV
UR

Aufwandsparameter
gem3B § 14 Abs. 1 Nr. 1
u. 2 ARegV
[EUR]

Aufwandsparameter
gemdl § 14 Abs. 1 Nr. 3
iV.m. Abs. 2 ARegV
[EUR]
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Aniage 5: Aufwandsparameter

Stromversergung Stadtwerke Garbsen GmbH [Netz 1)

AZ: BK8-12/1508-11

anerkannte Kosten fOr
die Bestimmung der

Position Kostenarten Autwandsparameter
[EUR]
1.4, Sonstige Steuem
1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
151 Konzessionsabgaben
K52 Mieten. sonstige Pachizinsen, sonstige Leasingraten, Gebdhren und Beitrage
1.5.3. ‘fersicherungen
1.5.4. Biirobedarf, Drucksachen und Zeitscheiften
1L55: Postkosten, Frachtkosien und Shnliche Kosten
1.5.6. Rechis- und Beralungskosien
15.7, Sponsoring, YWerbung, Spenden
158, Reisekosien und Auslésungen
158, Bewirtung und Geschenke
1.5.10. Wartung und Instandsetzung
1.5.11. Einzelweriberichligungen und Abschreibungen auf Forderungen
1.5.12, Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach MaBgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV
1.5:.13, Sanstiges
1.5.14, im gesetzichen Rahmen ausgelbte Betriebs- und Personalratstatigheit
1.5.15. fiir Berufsausbidung und Weiterbidung im Uniermnehmen
1.518. filr B_emebskmagesst&tten fiir Kinder der im Netzbereich beschéfigten
Betriebsangehdrigen
2. Abschreibungen
2.1, Abschrelbungen Immaterielles Anlagevermigen
511 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und @hnliche Rechie und Werte sowie Lizenzen an
Hpopard soichen Rechten und Werten
21.2. Sonstiges
2.2, |Kaik, Abschrelbungen Sachanlagevermbgen
2.3. Abschrefungen Umlaufvermiigen
2.4 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermégens
3. Kalk. Eigenkapitaizinsen
4. Kalk. Gewerbesteuer
La. Netzkosten l.a. vor Abzug der kostenmindernden Erlose
B, Kostenmindemde Eriéise und Ertrdge
5.1. Bestandsverinderungen
52 Aktivierte Eigenleistungen
5.3. sonstige betriebliche Ertrige
5.3.1. Erirage aus der Aufldsung von Netzanschiussbeitragen
5.3.2 Ertrége aus der Auflisung von Baukosienzuschirssen
5.3.3 Erirége aus Aufiisungen von Rilckstellingen
5.3.4. Ertrége aus Blindsirom
5.3.5. andere sonsiige bedriebliche Errdge
5.4, Ertrige aus Beteiligungen
5.4.a. davon aus verbundenen Untemehmen
5.5. Ertrdge aus anderen Wertpapieren und Auslelhungen des Finanzanlagevermigens
55a. daven aus verbundenen Untemehmen

KA dnb
=Nr.

davon dauerhaft nicht
beeinflussbare Kosten
gemés § 11 Abs. 2
ARegV

Aufwandsparameter
gem3B § 14 Abs. 1 Nr. 1
u. 2 ARegV
[EUR]

Aufwandsparameter
| gemés § 14 Abs. 1 Nr. 3
LV.m. Abs. 2 ARegV
[EUR]
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Anlage 5: Aufwandsparameter

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH (Nesz 1)

AZ; BKB-12/1508-11

anerkannte Kosten flr
die Bestimmung der
Position Kostenarten Aufwandsparameter
[EUR]
5.8. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrige
5.6.1 Ertrage aus Finanzaniagen
56.1.a davon Ertrage aus verzinsiichen Finanzaniagen
5.6.1b dawvon Ertrdge aus Cash-Pooling
562, Enrage aus Forderungen und sonstigen Vermigensgegensidnden
5621 Erréige aus Forderungen aus Lieferungen und Leisiungen
56.2.2. |Errige aus Forderungen gegen verbundene Unlemehmen (z.B. Cash-Pooling)
5623 Enrége aus Forderungen gegen Untemehmen, mit denen ein
: Betefigungsverhaiinis besteht

5.6.2.4. |Errige aus sonstigen Vermdgensg wstanden
5.6.3. Ertrdge aus Weripapieren
56.4 Errége aus Kassenbesland, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten
5865 andere sonstige Zinsen und ahnliche Enrage
5.7. Umsatzeriése {nicht aus Netzentgsiten)
5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben
5.7.2, Erlidse aus EEG
572a davon aus We#ergabe des aufgenommenen EEG-Stroms
573 Eriise aus KWK-G
57.3a dawon aus KWK-Stromverkauf (§ 4 Abs. 2 KWK-G)
57.9.b. | davon aus Ausgleichszahlungen von UNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G)
5.74. sonstige Erlase (nicht aus Netzentgelen)

Zusitzliche Zinsen gem. § 14 Abs. 2 ARegV

anuitdtische Kosten

Mehrkosien fir de Ermichiung, den Betrieb und die Anderung von Erdkabeln

Investitionsrmaltnahme

Aufwandsp

davon OPEX

davon CAPEX

dawvon kostenmindemde Eriése und Erirdge;

davon kalk. Gewerbesieuer,

KA dnb.
~Nr.

davon dauerhaft nicht
beeinfiussbare Kosten
gemdl § 11 Abs. 2
ARegV

Aufwandsparameter
gemdnk § 14 Abs. 1 Nr. 1
u. 2 ARegV
[EUR]

Aufwandsparameter
gemdB § 14 Abs. 1 Nr. 3
i.V.m. Abs. 2 ARegV
[EUR]
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Anlage 6: Varglaichbarkaltsrachnung

Stromvarsorgung Stadtwarke Garbsan GrbH (Netz 1)

AZ: BK8-12/1508-11

Abschraibungsdauer

Anlagengruppe u;‘:::ﬂ:;;'
[Jahire]
Kabel -
Kabal 220 kV 40
[Kabel 110 KV 40
Kabel Mittelspannungsnalz 10
Kabel 1 kV 40
Kabal Abnshmeranschiosse = 35/
Freileitungen
Freileitungan 110-380kV 40
|Fralleitungen Mittelspannungsnetz 30
Frailgitungan 1 kV 30
Freileitungen Abnehmeranschlisse 30
(Obrige Netzanlagen fur Hochspannungsbartragung
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Schaller 35
Schutz-, Mess- und lJb:rspannungssthuuuinfichlunquni Farmateusr-, Farfimalde-,
Fernmess- und Automatikaniagen sowie Rundsteusrungsaniagen ainschliallich 25
Kopplungs-, Trafa- und Schallanlagan
Sansliges 20
Stationen mit slektrischen Einrichtungan
380 / 220M110/3010 kV-Stationen 25
Hauptvarisilerstatianan 25
Orisnalzslalionan 30
Kundanstalionan 30
Stationspebaude 30
Allgemaine Stationseinrichlungan. Hilfsanlagan 25
onsfeste Hebezeuge und Lastenaufzige einschiieiiich Laufschianen, 25
Aussanbeleuchtung in Umspann: und Schaltanlagen
| Schaltainrichiungan 30
Rundsteuer-, Fernateuer-, Fernmelde-, Fernmass-, Automatikaniagen, Strom- und 25
Spannungswandler, Netzschulzeinrichiungen
| Obrige Netzanlagen des Vertellungsbatrishs
Orisnalz-Transformaloren, Kabalverlsilarschranke 30
Zahler, Masseinrichiungen, Unren, TFR-Emplangar 20
|Fernsprachlsitungen Ll
Fahrbara Stromaggregate 15
Allgemeaine Anlagen
GrundstGcksanlagen, Bauten fur Transportwesen 25
Bolribsgabiude 50
Varwallungagebiude B0
Geschaftsausstatiung (ohne EDV, Werkzauge/Gerate) 8
Warkzauge/ Gaerate 14
Lagereinfichtung 14
EDV-Anlagsn
Hardwara = 4
Software 3
| Fahrzaugo
Leichtfahrzeuge 5
Sehwerfahrzauge 8
Gesamt:

Tagesneuwert

[EUR]

Annuititische Kasten
[EUR]
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Anlage 6: Vergleichbarkeltsrechnung Stromversargung Stadtwerke Garbsan GmbH (Netz 1)

Position

Berachnung der zusétziichen Zinsen

3.1. Kalkulatorische R te Anlagevermégen fir Altanlagen

1. Immatenelle Vermogensgegenstande des Aniaqeuarrhenans

2. Gelsistele Anzahlungen und Anlagen im Bau

4, Grundsticke zu AK/HK

5. Sonstigas

3.2. Kalkulaterische Restwarte Anlagavarmégen fir Neuanlagen
1. Immaterialie Varmégansgeg de des Anlagevermagens

2.6 Anzahlungen und Anlagen im Bau

4. Grundstiicke zu AK/HK

5. Sonsligas

4, Bllanzwerte der Finanzanlagen

&. Bilanzwerte des Umlaufvermégens

Summae

zusiitziiche Zinson

Bezeichnung

Herleltung des Zinssatzes fUr die annultdtischen Kosten (§14 Abs. 2 ARegV)

[Netiozins der letzien Periode fr Neuanlagen abzgl. der Zehnjahresdurchachnitisinfialion

Framdkapitaizing dar lelztan Pariode abzgl der Zahnjahresdurchsohnittsinfiation

Sonstige Zinsen

Gewichteter Zinssatz

AZ: BKB-12/1508-11
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Anlage 7: Varglaichiparamatar Stromuveriatgung Stadiwerke Garbien GmbH (Netz 1) AZ: BX8-12/1508-11
Vergleichsparameter
Transformatoren
Basalibni Hes HHS/HE HE HE/MS MS MS/NS NS
9 [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl] [Anzahl]

Transiurmatorenr

davan Framdnutzungsantail

Rason rmatoran

davon Fremdnulzungsanteil

Installierte Leistung der Transfermatoren

Bazeichnung HE5 H&8/HS HE H&/MS MS MS/NS NS

Inslalligria Lelsiung

_davon Fremdnutzungsantail
lierte Reservalaistung

daven Fremdnutzungsaniai

Anschlusspunkte

Bezaichnun HbG HBSHE HS HEIMS M5 M3/MNS NS
2 [Anzahl] [Anzahi] [Anzahi]

Anschlusspunkle an LEQWmeBﬂuChBI’
Anschlusspunkle von nachgelagerien framdan
Natz- bzw. Umspannabanan

Anschlusspunkte van nachgelagerian sigenen Netz-
bzw. Umspannebanan

Anschlusspunkte von fremden Netz: baw.
Umspannabanan auf glaichar Natz- bzw.
Umspannabana

Anschiusspunkie der Straflenbeleuchiung

Einspaisepunkia dazaniralar Erzaugungsaniagan

Baibha HBS HUSIHE HS HEMS MS MS/NS NS
9 [Anzahi] [Anzahi] {Anzahi] [Anzahi] [Anzahi] [Anzahi} {Anzahi]

Sumes
davon i\nschlussbuﬁkle in der NS

Férdarung nach EEG

ohna Férderung nach EEG

Farderung nach KWKG

ohne Fordenung nach KWKG

yor ?;Ol'b'ﬂliQBI'l Erzeugungsanlagan

Zeitgleiche Jahresh&chstlast Uber alle Entnahman

HBS HES/MHE HS H3/MS MS MSINS NS
[W] [kW] [KW] (] kW] ] kW]

Installlarta dezentrale Erzougungsleistung

Bazalchnung

alie EEG-Anlagen

davon Solarenergie
daven Windenargle
daven ohne Fordarung nach EEG
KWK-Anlagen - Farderung KWKG
KWH-Anlagen - o, Frdorung KWK

von sensligen EREUﬂLII‘IQSﬂ"IBQ_G.

Jahresarbelt Einspeisungen

M N
Bezeichnung H&5 HB5/HS HS HEIMS MS SING 5

aus vorgalagertan Netzen

aus gleichar Ebane

aus dezentralen Erzeugungsaniagen

- Férdarung nach EEG

aus dezaeniralen Ezeugungsaniagan

~ohne Fnjd_lglunu nach EEG

aus KWK-Anlagen - Férdarung nach KWKQ_’_\_W
aus KWi-Anlagen - ohne Férderung nach KWKG
[aus sonsliger Erzaugung

Ruckspeisungen aus g_'&c_:\'l‘_qelaua 1er Ebang

f HASHS HS HSIMS ME MS/INS NS
Bezeichnung Ho3 5

Rilckspeisungen in vorgelagere Ebenen
in gleicha Ebene

Netzveruste

Sonstiga enihaltene Enargiemengen

an Letztverbrauchar

in fremde nachgel Ebeng

|in sigana nachgelagerte Ebena

v
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Aslage & Erfbsabesgrenzen 2. Reguberungspeniode (2014 - 2018) Stromwersongung Stadtwerke Garbsen GmibH AZ BKB-$211508-11

Netzbetreiberdaten Regullerungsdaten
" o Vebrauchempres- Produktivitats- 1 - kummuierier
1 e Sabean L Aehy geasamiindex faktor Venedungsiakior
[BNR: 10001508 2013 10290
IR 1 2014 104,10 0,015 [X]
erfahren: [ 2015 108,14 0000 0.5
EMzienzwen: 2018 108.22 0.048 0.4
Bassgahr 2011 2M7 11034 0.061 0.2
2018 112.50 0077 []
Berechnung der kalenderjdhrlichen Erlisobergranzen
¢ : Kostenantede aus | Kostenanede aus
e ﬁmaml Vor;gﬁﬂmussha:m Micht abgebaule | dem Verbraucher- |  dem generelem it L Nicht Zuenutaae
Jahr beenfiussbare preisgesamtndex sekioraler Erweiterungsfaktor | Qualitilsalement 2 Harie nach § 4 Abs. Senstiges
nach § 4 ARegV | Kostenantsile nach | Koslenantaie nach § e Kostenanteile Regulienungskonto
511 Abs 2 ARegV| 11 Abs. 3 ARegV Kostenamede nach §5 Abs. 1 | Produktivitétsfaktor 4 Nr, 2 ARegV
g : g ARegV nach § 9 ARegV
KAanns + [Khns H1-MVITKA ) | VP - PF, *EF; + O + (VKA + NZ +5
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Anlage 8: Efdsobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018)

Berechnung der kalenderjihrlichen Erlésobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode

Stromversorgung Stadiwerke Garbsen GmbH

AZ: BK8-12/1508-11

Gesekzliche Grundlage Berechnung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen | Ausgangsbasis j | 2014 | l 2015
§ 6 Abs 1 ARegh Basisjahr 01
§§ 12-15 ARegV Anzuwendender ESzieczwerl EWa
Ausgangsriveau KAgesn
Wer b yim Ausgang ;
Ausgangsraveau atmlglich Veriusienangiakasten
lgl ARegV Erldsobergrenze IEO!
Dauwerhaft nicht beeinflussbare Koslenaniele KAdnbt

[§ 11 Abs, 2 ARegV

Summe Kosien bzw, Erose

Satz 1. N 1 gesetziche Abnahme- und Vergllungsplichien

Satz 1, Nr. 2 Konzessionsabgaben

Satz 1, Nr. 3 Betnebssieuem

Salz 1. M. 4 erforderfiche Inanspruchnahme vorgeiagerier Netzebenen

Salz 1. N § Machriistung von Wechsalnchiem nach § 10 Absatz 1 der Systemslabillilsverondnung

igle Investitior il nach § 23 AR=gy. soweil se dem Inkall der

Salz 1. MNr B Genehmigung nach durchgefithrl wurden sowie in der Regulierungspeniode kasterwerksam
sind und e G g michi auly 1 wonden isl

Satz 1, Nr.Ba Aullbsung des Abzugsbelrags nach § 23 Absalz 2a ARegV
Mehrkosten fir die Ervichtung, den Belreb und die Anderung von Erdkaibeln nach § 43 Sate

Satz 1. WNr. 7 1 Nr. 3 und Satz 3 des Energiewitschafisgeselzes, soweil diese nicht nach Nummer 6
berlcksachligl werden und soweil die Koslen bei efizientem Netrbedrieh enistehen

5 {vermiedene Hetzestgaite im Sinne ven § 18 der StromEV, § 35 Abs 2 EEG und § 4 Abs. 3

alz 1. Mr. B

MV G

Salz 1. Nr. Bb Zahiungen an Siadle oder Gemeinden nach MaSgabe van § 5 Absalz 4 SromNEV
betnetiiche und lanfverragiche Vereinbarungen zu Lohnzusalz- und

Salz 1. Nr. [Versergungsieisiungen, soweil diese in der Zeil vor dem 31. De 2008 abgesc!
lworden sind

Satz 1, Nr. 10 im gesetziichen Rabmen susgeible Beldebs. und Per iatighail

Salz 1. Nr 11 Bendsausbidung und Wenesbiidung im Unber und Belri i G 174

= Kinder dar im Melzbereich beschaltiglen Betisbsangehdrigen

Aultasung von N hlussk beilrdgen und Bauk zusch 1rach § 9 Abs. 1

Dtz 1 Hr- 19 Salz 1 K. 3 und 4 i. . m, Satz 2 StroenhEV
dam b Auscled wsmus nach § 2 Abs. 4 des

Salz 1. Nr. 14 Energelefungssushaugesetzes vom 21, August 2003 (BGEL | 5. 2870} in der jeweils
pelienden Fassung

Satz 1. Mr 15 ]ﬁnanaul!rﬁusgleich nach § 17d Abs. 4 EnWG
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Anlage 8: Eriosobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) Stromversorgung Stadiwerke Garbsen GmbH AZ: BK8-12/1508-11

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjghrlichen Erlésobergrenzen Ausgangsbasis 2014 2015
Sz 2 Nro 1 Eribise aus Kompensatonszahiungen im Rahmen des Ausgleichsmechanismus nach Artkel
e 3 der Verordnung (EG) Mr. 12282003
Kosten cder Eridee aus dem Engpassmanagement nach Ast & der Verordnung (EG) Nr.
Satz 2 M. 2 122812003 oder nach § 15 StromNZV, sowen dese enigsiimindemd nach Adiked 6 Abs &
s Buchsiabe ¢ der Verordnung {EG) Nr, 122872003 oder § 15 Abs. 3 5. 1 StromNZV gellend
gemach] warden
Satz 2. Mr, 3 Kﬂsﬁ!ﬂ_nﬂr Erifise fir die Bem:h_lﬂ.fv; ::ﬁerl!inergiu 2 Erbongung von
A gen, e ] ge Beschafiung
Salz 2 Sanstige K_nmn_nder ErﬁseamLMalmenn eines Beireibers von Stramverscrgunjsnetzen, de
ainer g ang wrderbagen
Sate Kaosten ocder Erlose aufgrund einer frefwiligan Seibstverpfichiung nach § 32 Abs, 1 Nr. 4
4 ARegy
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Anlage 8: Eriésobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018)

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

AZ: BK8-12/1508-11

Gesetzliche Grundlage

Berechnung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen

5 11 Abs. 3 AFegy \ioribargehend nich besinflusskare Koslenanteile |+ ikawmb.0

|§ 16 Abs. 1iW.m§ 34 Abs 1b ARegy  |Verieiungslakior fir den Abbau der Inefizienzen {1\

|§ 18 Abs. 1:.V.m § 34 Abs 1b ARegy WVerdeingsfakior fir den Abbau der Ingfizienzen W

[5 11 ebs. 2 ARegy Besnflussbarer Kostenantsi] - Kan,0)
Michs sbgebaubs besinflussbare Koslenanlede (1-Wih x KAy

|§ 16 fibs. 2 ARegV Abgetiae b W, % Kb g

§ 8 ARegV ‘erbrauchenpnei index ces lautenden Jahres " [VPIL

§ § Abs. 1 ARegV ‘Vertraucherpreisgesamtindex des Basisihres I WPL)

§ 9 ARegy Genereler sekloraler Produktivedtsiakior - PFL
Jahrkche Kostenanteile “unb™ + "B mil VPI und PF

{5 4.§ 10 ARegV IEmestmngs&k!ar l EF,

|§ 19 Abs.1 ARegV [euahla‘lulement |+ Q
Wiofatile Keslananieie + (WK,
Wodatile Koslenanlaie WKl

[ 55 Abs. a aRegy |satce des Reguiierungskontns [+s

[5 4 nos. 4 hr. 2 ARegy [Hicen zumuttare Hars [+ vz
Sonstiges + Saol
§ 26 Abs. 2 ARegl
MEA-Annuitst
WVergleich mil BNelzs, wegen BGH-Rechisprechung

Ausgangsbasis

2014

2015
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Anlage 8: Eridsobergrenzen 2. Regulerungsperiode (2014 - 2018) Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH AZ: BK8-12/1508-11

Berechnung der kalenderjdhriichen Eridsobergrenzen in der 2. Regulierungsperiode

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen | 2016 2017 2018
{56 Abs. 1 aRegy Basisiahr |
[55 12-15 ARegy Arguwendender Efizienzwert ]EWa
Ausgangsnieau KA s |

erlustenergiekostien im Ausgangsniveau
Ausgangsniveau abzdgiich Veruslenergekossen

i! 4 ARegV Eri&sobergrenze [El}i

L§ 11 Abs. Z ARegV Dauverha® nicht besnfiussbare Xoslenaniefe KAdnb t
Summe Kosien bzw. Eddse

Satz 1. Nr. 1 gesatziche Abnahme- und Verglitungsplichien

Satz 1, Nr. 2 Konzessionsabgaben

Salz 1. Nr. 3 Betriehssleuem

Satz 1, Nr, 4 erforderiiche Inanspruchnatene vorgetagerier Metnebenen

Salz 1. Nr. § Hachnistung ven Wechselrichliem nach § 10 Absatz 1 der Systemstabilbitsvernrdrung

genehmighe Invesstionsmalnahmen nach § 23 ARegV, soweil sie dem Inhall der

Salz 1, Nr.B Genehmigung nach durchgeiihn 'M:rdcn sowe in der Reguienangspencde kostermarksam
sind und die G gung mchi aul; worden isl
Salz 1, Nr. Ba Auflisung des Abrugsbetrags nach § 23 Absatz 2a ARegV

Mehrkosten i dis Emicheung. den Belreb und die Anderung von Erdkabedn nach § 43 Satz
Salz 1, Nr. T 1 Nr. 3 und Satz 3 des Energiewirischafisgesatzes, soweit diese nld'\“nuh M-rnmerﬁ

Iberiicksichtigh werden und soweil die Kosten bei effizi n N

vermiedens Netzengels im Snne von § 18 der StromMNEV, § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3

Salz 1, Nr 8 KRG
Salz 1, Nr. 8b Zahlungen an Sticte oder Gemeinden nach MaBgabe von § 5 Absalz 4 StromNEV
betriebiche und tarifveriragliche Vereinb gen zu Loh und
Salz 1, Nr. @ Versorgungsieistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abgeschiossen
wurden sind
Salz 1, Nr. 10 i geselziichen Rahmen ausgedbte Belnebs- und Perscnalratsialigheil
Satz 1, Nr. 11 Berulsausbildurg und Weiterbildurg im | h und Belriebski 1Eten for
i Kinder der im Nelzbergich beschafiglen Belnebsangenhivigen
Salz 1, Hr. 13 Afldsung von woeilrégen und Baul chizssen nach § 9 Abs. 1
X Satz 1 Nr. 3und 4L V. m. Satz 2 StromNEV
dem 3 A ws nach § 2 Abs, £ des
Salz 1. Hr. 14 Energieleilungsausbaugeseizes vom 21. Augus| 2009 {BGEI | 5. 2070} in der jaweils
geitenden Fassung
Satz 1, Nr. 15 Sinanzeller Ausgieich nach § 17d Abs. 4 EnWG
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Anlage 8: Eriésobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018) Stromwersorgung Stadiwerke Garbsen GmbH AZ BK8-1211508-11

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjahriichen Eriésobergrenzen I | 2016 2017 2018
Satz 2 M 1 Eriése aus Kompensabionszahiungen im Rahmen des Ausgleichsmechanismus nach Artiel
3 der Vesordowng (EG) Nr. 12282000
Kosien oder Erigse sus dem Engpassmanagement nach Art. § der Verordmng (EG) Nr.
Ssiz2 N 2 1228/2003 ccer nach § 15 SiromMNZV, sowed dese emgaitmindemd nach Artkel 6 Abs. §
= a Buchstabe ¢ der Verontnung (EG) Nr. 12282003 oder § 15 Abs.3S 1 StromNZV geltend
gemachl werden
Salz 2 Ne. 3 osien oder Eridse fur die Beschatiung der Energie 2ur Erbongung von
i fusgiichsigistungen, einschiellich lasisaitige Beschafiung
Kosien oder Edgse aus Mall enes i von Tu . die
Sl 2 Songiige einer werksamen Veriahrensregubenung unierfegen
Kosten oder Erase aulgrund einer refwiligen Sefibstverpfichiung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4
Salz 4 4Rev
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Anlage 8: Eriosobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 - 2018)

Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH

AZ: BK8-12/1508-11

Gesetzliche Grundlage

Berechnung der kalenderjdhrlichen Erlésobergrenzen |

§ 11 Abs. I AReg\ ‘Werlibergehend nicht besinflussbare Koslenanieie r+ {HAwnb, 0
§ 16 ADs. 1iV.m§ 34 Abs 1b ARegV' Werlgiungsiakior fir den Abbau der inefSzienzen +(1-V1)
§ 16 Abs 1iV.m § 34 Abs 1b ARegV Verleiungslakior fir den Abbau der nefiziercen v
{5 11 Abs 4 ARegV Besinflussbarer Kossenanteil * KAbO)
Nicht abgebaute beeinfiusshare Kostenarisile [1-W)x Kiyp
Ig 16 Abs. 2 ARegl Abgebeue besinflussbare Kosienantele W, x Koy p
|58 ARegh \erbrawcherpreisgesamlindex des laufendan Jahres * (P
{ggaunme;v \erbras i index des Basisiah 1 PR
{59 ARegv Genereler sekloraler Produktivitalsiaktor PRy
Jahriche Kostenanigile “wnb™ + "b" mit VP! und PF
[ﬁ 4, § 10 ARegV IEmedemgsfam IE‘: ’
I§ 18 Abs 1 ARegV |Gualtmselemenl +0Q l
ielalie Kosienanieide + (W
‘ielalie Kostenaniele b
155 Abs. 4 ARegy lsaldu des Regulerungskanios | =5
[5:4 abs 4 8ur 2 ARegy [Micht zumutbare e [+ bz ]
Scnsliges = Sof
§ 26 Abs. 2 ARegV/
MES-Aneital
‘Wergleich m# ENetwh wegen BGH-Rechisprechung

2016

2017

2018

Seite 7 von 7






	Beschlusskammer 8 BK8-12-1508-11
	Beschluss
	GRÜNDE
	I. Sachverhalt
	II. Rechtliche Würdigung
	III. Meldepflichten
	IV. Netzübergänge
	V. Gebühren
	VI. Anlagenverweis
	Rechtsmittelbelehrung
	Zwischendokumentationdes Ausgangsniveaus, der Aufwands-und Vergleichsparameter
	o. Vorbemerkung
	1. Aufwandsgleiche Kosten
	2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen
	3. Eigenkapitalverzinsung
	4. Gewerbesteuer
	5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge
	6. Pacht-und Dienstleistungsverhältnisse
	7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV
	8. Vergleichbarkeitsrechnung
	9. Vergleichsparameter
	II. Anlagen
	Beschluss
	Gründe
	Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012



